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W279 2191948-1/13E 

I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. KOREN als Einzelrichter über 

die Beschwerde von XXXX , geb. am XXXX .1974, StA. Afghanistan, vertreten durch 

MigrantInnenverein St. Marx, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und 

Asyl vom 27.03.2018, Zl 1093059306/151651436/BMI-BFA_KNT_AST_01, nach Durchführung 

einer mündlichen Verhandlung am 29.07.2020, zu Recht: 

A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 
 

 

 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:  

I. Verfahrensgang: 

1. Der Beschwerdeführer stellte nach unrechtmäßiger Einreise in das österreichische 

Bundesgebiet am 29.10.2015 gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 

Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. 

I Nr. 24/2016BF. 
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2. Bei der mit einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes durchgeführten Erstbefragung 

des Beschwerdeführers am 30.10.2015 führte dieser zu seinem Fluchtgrund befragt 

zusammenfassend aus, dass er seinen Heimatstaat aufgrund des Krieges verlassen habe und 

in Europa Schutz suche.  

3. Am 03.10.2017 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl (im Folgenden: "BFA" genannt), im Asylverfahren niederschriftlich einvernommen. Dabei 

führte er zusammenfassend aus, dass er der Religionszugehörigkeit der Schiiten und der 

Volksgruppenzugehörigkeit der Hazara angehöre. Er sei verheiratet und habe fünf Kinder, die 

im Iran aufhältig seien. In Österreich habe der BF keine Verwandte oder sonstige persönlichen 

Beziehungen. Er habe zwar keinen Reisepass, könne jedoch eine befristete 

Aufenthaltsgenehmigungskarte vom Iran vorlegen.  

Zu seinen Lebensumständen im Herkunftsstaat befragt, brachte der Beschwerdeführer vor, 

dass sein Vater aus der Provinz Daikundi stamme und er selbst in Kabul geboren worden sei. 

In Kabul habe der Beschwerdeführer bis zu seinem achten Lebensjahr mit seinen Eltern und 

seiner älteren Schwester in einem Mietshaus gewohnt. Er habe in Afghanistan nunmehr keine 

familiären Anknüpfungspunkte mehr, da sich seine sowohl seine Geschwister als auch seine 

Mutter sowie seine Ehefrau mitsamt seinen Kindern im Iran befinden würden. Mit seiner 

Ehefrau und seiner älteren Tochter stehe der Beschwerdeführer einmal in der Woche via SMS 

in Kontakt. Auf Aufforderung, seine persönlichen Lebensumstände vor Ausreise aus 

Afghanistan zu beschreiben, erklärte der Beschwerdeführer, dass sein Vater den 

Lebensunterhalt durch Gelegenheitsjobs wie dem Verkauf von Waren erwirtschaftet habe und 

ihn nur ein Jahr zur Schule geschickt habe. Die finanzielle Situation seiner Familie sei jedoch 

insgesamt gut gewesen, er wisse jedoch nichts über die genauen Besitztümer in seinem 

Herkunftsland.  

Zum Fluchtgrund befragt, gab der Beschwerdeführer zu Protokoll, dass seine Töchter im Iran 

nicht zur Schule gehen haben können und er dort zudem nicht dauerhaft bleiben habe können. 

Er habe sich insgesamt 36 Jahre im Iran aufgehalten und habe nach einem einjährigen 

Schulbesuch für Erwachsene in der Baubranche sowie einer Ziegelfabrik gearbeitet. Sein Vater 

sei bereits vor acht oder zehn Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Befragt, weshalb er 

aus dem Iran ausgereist sei, erwiderte der Beschwerdeführer, dass er ein Problem mit einem 

Ingenieur in der Baubranche gehabt habe, da sein Vorgesetzter westlich orientiert gewesen 

sei und er deshalb Angst vor einer Festnahme als Spion gehabt habe. Zudem hätten seine 

Kinder nicht mehr zur Schule gehen dürfen, was ein weiterer Grund für seine Ausreise 

gewesen sei. Die Aufenthaltsberechtigung für seine Ehefrau und seine Kinder sei nicht mehr 
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verlängert worden, weswegen die Kinder nicht mehr zum Schulbesuch berechtigt seien und 

würden ausschließlich von Ersparnissen und dem Verkauf eines Grundstückes leben. Seine 

Ausreise habe der Beschwerdeführer durch den Verkauf seines Autos finanziert. Die Frage, ob 

er seinen Vater je gefragt habe, was der Grund für die Ausreise aus Afghanistan gewesen sei, 

wurde vom Beschwerdeführer verneint. Er wünsche sich eine bessere Zukunft für seine Kinder 

ohne kulturelle Zwänge wie sie im Islam vorherrschen würden. Die Fragen, ob er in 

Afghanistan jemals Schwierigkeiten oder Probleme mit den Behörden gehabt habe oder gegen 

ihn ein Gerichtsverfahren anhängig oder er je inhaftiert gewesen sei, wurden vom 

Beschwerdeführer verneint.  Er sei während seines Aufenthalts im Iran niemals nach 

Afghanistan gereist. Beim Gedanken an eine Rückkehr nach Afghanistan verspüre er aufgrund 

mangelnder familiärer Anknüpfungspunkte und seiner Volksgruppenzugehörigkeit als Hazara 

Ängste. Die Frage, ob er in seiner Kindheit wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit als Hazara 

bereits bedroht worden sei, wurde von ihm jedoch verneint.  

Zu seinen Lebensumständen in Österreich befragt, erklärte der Beschwerdeführer, von der 

Grundversorgung zu leben und bei der Reparatur von Fahrrädern mitzuhelfen. Er besuche 

einen Deutschkurs und sei Mitglied im Fußballverein, habe im österreichischen Bundesgebiet 

jedoch keine familiären Anknüpfungspunkte.  

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme wurden vom BF ein Integrationspass der 

Stadt XXXX , ein Zeugnis eines Vereins über eine ehrenamtliche Tätigkeit des 

Beschwerdeführers vom 15.08.2017, eine Teilnahmebestätigung über die Teilnahme an 

einem Werte- und Orientierungskurs vom 09.08.2016, ein Kurszeugnis über Deutsch als 

Zweitsprache vom 07.11.2016 bis zum 30.11.2016, eine Teilnahmebestätigung über die 

Absolvierung eines Deutschkurses seit Juni 2016 vom 07.07.2016, eine Urkunde über die 

Absolvierung aller Module des Integrationspasses, Bestätigungen vom 06.10.2016 sowie vom 

26.04.2017 über die Teilnahme an Deutschkursen, vier Teilnahmebestätigungen über die 

Absolvierung integrativer Veranstaltungen sowie einem Deutschkurs, eine Bestätigung zur 

Kursteilnahme an einem Basiskurs zum Erlernen der deutschen Sprache, ein 

Empfehlungsschreiben vom 02.10.2017 sowie mehrere Aufenthaltsberechtigungskarten 

seiner Ehefrau und seiner Kinder in Originalsprache zur Vorlage gebracht.  

4. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde der 

Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 

13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und 

gemäß § 8 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan (Spruchpunkt II.) 
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abgewiesen. Dem BF wurde gemäß §§ 57 AsylG ein Aufenthaltstitel aus 

berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 

AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG 

erlassen (Spruchpunkt IV) und weiters gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die 

Abschiebung des BF gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt V.). Weiters 

wurde ausgeführt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise des BF gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG 

zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt VI.). 

5.  Zusammenfassend führte das BFA aus, dass die Abweisung des Antrages auf 

internationalen Schutz im Wesentlichen damit zu begründen sei, dass seine angegebenen 

Probleme des Beschwerdeführers mit einem Ingenieur auf seiner Baustelle nicht 

fluchtauslösend gewesen seien. Er habe in seiner Einvernahme bestätigt, dass der 

ausschlaggebende Moment für seine Ausreise die nicht vorhandenen Möglichkeiten seiner 

Kinder, eine Schule zu besuchen, gewesen seien. Es sei in diesem Zusammenhang anzuführen, 

dass es all den Familienmitgliedern des Beschwerdeführers möglich sei, im Iran zu leben, was 

ein klares Indiz dafür sei, dass es eine ausreisekausale Bedrohung in diesem Zusammenhang 

nicht gegeben habe. Darüber hinaus würden sich alle seine Angaben ausschließlich auf das 

Aufenthaltsland Iran beziehen, welches aber in diesem Verfahren nicht Prüfungsgegenstand 

sei. Das gesamte Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers habe sich als nicht asylrelevant 

erwiesen, der Beschwerdeführer sei nicht imstande gewesen, eine Bedrohung oder 

Verfolgung in seinem Heimatland Afghanistan darzulegen. Der Beschwerdeführer habe auf 

Nachfrage auch nicht darlegen können, weshalb sein Vater aus Afghanistan geflüchtet sei. Es 

sei angemerkt, dass der Beschwerdeführer in der Erstbefragung als Fluchtgrund ausschließlich 

den Krieg angegeben habe. Eine direkte, individuelle Bedrohung aufgrund seiner 

Volksgruppenzugehörigkeit sei vom Beschwerdeführer jedoch verneint worden und sei im 

gesamten Verfahren nicht ersichtlich gewesen. Seine Angaben zum Fluchtgrund-ein besseres 

und sicheres Leben sowie eine Schulbildung für seine Kinder-seien nachvollziehbar, jedoch 

nicht asylrelevant gewesen. Aus all seinen Angaben lasse sich ableiten, dass der 

Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt Opfer irgendeiner wie auch immer gearteten 

staatlichen Verfolgung geworden sei. In Afghanistan bzw. im Iran werde weder nach dem 

Beschwerdeführer gefahndet noch sei er in Haft gewesen oder sei er jemals festgenommen 

worden. Er sei niemals politisch aktiv gewesen. Es gebe keine Hinweise dafür, dass der 

Beschwerdeführer bei Rückkehr in eine existenzbedrohende Notlage kommen könnte. Er sei 

ein erwachsener Mann und mit den sprachlichen Gepflogenheiten in seinem Herkunftsstaat 

vertraut und es dürfte bei einer Rückkehr nach Afghanistan auch kein Problem sein, auch im 

Baubereich Arbeit zu finden, mit der er zumindest sein Existenzminimum sichern könne. 
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Ebenso könnten ihn seine Geschwister aus dem Iran anfänglich finanziell unterstützen. Die 

Behörde verkenne nicht, dass der Beschwerdeführer Bemühungen an den Tag gelegt habe, 

um Deutsch zu lernen, jedoch habe eine Integrationsverfestigung nicht festgestellt werden 

können. Er verfüge über zu wenige Deutschkenntnisse und sei in Österreich nicht 

selbsterhaltungsfähig. Der Beschwerdeführer habe in Österreich weder familiäre Bindungen 

noch schützenswerte private oder soziale Kontakte.  

Das Bundesverwaltungsgericht führte am 29.07.2020 in Anwesenheit eines Dolmetschers für 

die Sprache Farsi und im Beisein des Rechtsvertreters des BF eine öffentliche mündliche 

Verhandlung durch, in der der BF ausführlich zu seinen Fluchtgründen befragt wurde.  

Auf Aufforderung, seinen Tagesablauf zu schildern, führte der BF auf Deutsch an, dass er jeden 

Tag um acht Uhr aufstehe und Deutsch lerne. Er dusche sich, koche und könne derzeit an 

keinem Deutschkurs teilnehmen. Er gehe keiner Erwerbstätigkeit nach und wohne mit einem 

afghanischen Mitbewohner zusammen. Der BF selbst gehöre der Volksgruppe der Hazara und 

der schiitischen Glaubensrichtung an. Er sei verheiratet und habe fünf Kinder, seine Familie 

halte sich derzeit jedoch in der Stadt Mashad im Iran auf. Seine älteste Tochter sei und seine 

Ehefrau seien als Näherinnen tätig. Seine anderen Töchter würden als Fotografin bzw. als 

Autorinnen für Kinderbücher beschäftigt sein. Sein Sohn besuche noch den Kindergarten. 

Neben Farsi beherrsche er noch ein bisschen Deutsch und habe einen Kurs zur Bekämpfung 

des Analphabetismus im Iran besucht. Er sei in Kabul geboren, habe Afghanistan jedoch im 

Alter von acht Jahren verlassen. Die Fragen, ob er in Afghanistan eine Schule besucht oder 

gearbeitet habe, wurde vom BF verneint. Befragt, ob er im Iran gearbeitet habe, erklärte der 

BF, dass er im Alter von 12, 13 Jahren begonnen habe, im Obstgarten als Pflücker tätig zu sein 

und in Ziegelfabriken als Maurer tätig gewesen sei. Zur Frage, ob er in Ö je gearbeitet habe, 

gab der BF an, dass er sieben Monate freiwillig für eine Gemeinde gearbeitet habe und 

eineinhalb Jahre Fahrräder repariert habe.  

Zum Fluchtgrund befragt, führte der BF an, dass seine Eltern im Alter von acht Jahren von 

Mujaheddin bedroht worden seien und ihn deshalb ebenfalls in den Iran mitgenommen 

hätten. Befragt, welchen Beruf seine Eltern in Afghanistan und im Iran ausgeübt hätten, 

replizierte der BF, dass seine Mutter sowohl in Afghanistan als auch im Iran Hausfrau gewesen 

sei und sein Vater verschiedene Berufe wie als Beamter im Rathaus oder in einem Holzlager 

ausgeübt habe. Im Iran habe er mehrere Jahre in einer Ziegelfabrik gearbeitet.  Auf die Frage, 

weshalb er den Iran verlassen habe, entgegnete der BF, dass er mit einem Bauingenieur 

Probleme gehabt habe, da dieser Forderungen gestellt habe, die er nicht erfüllen habe 

können. Sein Aufenthaltstitel habe nur für die Stadt Mashad gegolten, weshalb er sich 
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ausschließlich dort aufgehalten habe. Auf Nachfrage, was der Bauingenieur verlangt habe, 

erklärte der BF, im Rahmen eines fünfjährigen Projekts einen Auftrag von einem Bauingenieur 

bekommen zu haben und dieser ihn für die Bezahlung des Restbetrages seines Lohnes in sein 

Büro bestellt habe. Da der Boden dieses Büros jedoch mit Fliesen dreier Länder (USA, Israel 

und Großbritannien) ausgestaltet gewesen sei, habe er das Büro aufgrund seiner 

Religionszugehörigkeit nicht betreten wollen. Der Bauingenieur habe ihm daraufhin 

unterstellt, eine andere Kultur zu bevorzugen, obwohl er im Iran wohne und ihm seinen 

ausstehenden Lohn nicht mehr ausbezahlt. Nachgefragt, ob der besagte Bauingenieur auch 

eine politische/staatliche Funktion gehabt habe, entgegnete der BF, dass im Iran alle 

Großprojekte an die iranische Revolutionsgarde vergeben würden, die eine der größten 

Bauträger im Land seien und alle Großprojekte übernehmen würden. Der Bauingenieur habe 

für die Revolutionsgarde gearbeitet. In weiterer Folge habe der BF keine Aufträge mehr 

bekommen und sei vor dem Bauingenieur geflohen. Er habe sich jedenfalls davor gefürchtet, 

dass der Bauingenieur seine Familie nach Afghanistan abschieben würde. Bei einer Rückkehr 

hätte seine Familie aufgrund der Vergangenheit seines Vaters, der zur kommunistischen Zeit 

ein Militärangehöriger gewesen sei und aus Angst vor den Mujaheddin das Land verlassen 

habe. Zudem könnte er in Afghanistan keine Existenz aufbauen, da er sein ganzes Leben im 

Iran verbracht habe und er einen iranischen Akzent aufweise, weshalb Afghanen sofort 

erkennen könnten, dass er aus dem Iran zurückgekehrt oder abgeschoben worden sei. Seine 

Töchter würden in Afghanistan zwangsverheiratet oder vergewaltigt werden, da Mujaheddin 

nach wie vor an Macht seien. Insgesamt habe sich die Lage in Afghanistan nur verschlechtert, 

da Mujaheddin nach wie vor an der Macht seien und die afghanische Gesellschaft 

Auslandsafghanen nicht akzeptiere. Zudem würden Frauen entführt und vergewaltigt werden. 

Bei einer alleinigen Rückkehr würde er als der Sohn eines Kommunisten qualifiziert werden, 

weshalb er von der afghanischen Bevölkerung angezündet werden würde. Zur Frage, wieso 

seine Eltern nicht in die Sowjetunion geflohen seien, erwiderte der BF, dass sie den 

Erzählungen seiner Mutter zufolge einerseits nicht in der Sowjetunion leben hätten wollen 

und der BF andererseits in diesem Fall auch zum Militär gehen hätten müssen. Die Frage, ob 

er der Angehörige eines Militärbediensteten gewesen sei, wurde vom BF verneint. Er sei im 

Iran und in Afghanistan auch nicht politisch tätig gewesen. Befragt, wie viel Geld er derzeit 

monatlich an seine Familie im Iran überweise, erwiderte der BF, dass ihm kein Geld zur 

Verfügung stehe und seine Ehefrau im Iran selbst erwerbstätig sei.  

Mit Urkundenvorlage vom 04.08.2020 wurden dem BVwG Belege zu Bildungs-, Integrations- 

und Freizeitaktivitäten vorgelegt. Neben den bereits vorgelegten Unterlagen, wurden 

Empfehlungsschreiben, Nachweise des Besuchs von Deutschkursen und 
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Anwesenheitsnachweise für den BF in einem Wirtschaftshof im Jahr 2018 sowie mithilfe in 

einem Verein vorgelegt.  

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 

1.1.1. Der volljährige Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Afghanistan, stammt 

ursprünglich aus der Stadt Kabul und gehört der Volksgruppe der Hazara an. Seine Identität 

steht nicht fest. Seine gesamte Familie (Ehefrau, fünf Kinder, Mutter sowie Geschwister) lebt 

im Iran. Sein Vater ist bereits verstorben. Seine Ehefrau ist selbsterhaltungsfähig und ist im Iran 

als Näherin tätig, auch seine Töchter gehen Erwerbstätigkeiten nach. Der Beschwerdeführer 

lebte bis zum achten Lebensjahr im Herkunftsstaat und übersiedelte anschließend mit seiner 

Familie in den Iran, wo er bis zu seiner Ausreise wohnhaft war. Er hat im Iran ein Jahr einen 

Kurs zur Bekämpfung des Analphabetismus besucht und war anschließend als Pflücker, in der 

Baubranche sowie in einer Ziegelfabrik tätig.  

1.1.2. Der Beschwerdeführer spricht zwar Farsi, wurde jedoch nach den afghanischen 

Gepflogenheiten und der afghanischen Kultur sozialisiert. 

1.1.3. Bei dem Beschwerdeführer handelt es sich um einen gesunden Mann im arbeitsfähigen 

Alter. Dem Beschwerdeführer ist eine Teilnahme am Erwerbsleben im Herkunftsstaat 

zumutbar.  

1.1.4. Der Beschwerdeführer lebt in Österreich zum überwiegenden Teil aus den Mitteln der 

Grundversorgung und ist nicht selbsterhaltungsfähig. 

Der Beschwerdeführer leidet an keinen schweren körperlichen oder psychischen 

Erkrankungen. 

1.1.5. Der Beschwerdeführer hat in Österreich keinen Personen zu denen ein besonders zu 

berücksichtigendes Nahe – bzw. Abhängigkeitsverhältnis besteht.  

1.1.6. Der strafrechtlich unbescholtene Beschwerdeführer ist seit seiner Antragstellung 

durchgehend ausschließlich auf Grund des vorläufigen Aufenthaltsrechts während des 

Asylverfahrens rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältig. Der Beschwerdeführer verfügt über 

Deutschkenntnisse; er hat in Österreich Deutschkurse sowie Integrationsmodule und Kurse 

absolviert. Er ist zudem ehrenamtlich im Fahrradservice eines Vereins tätig.  
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Das Bestehen von besonderen Gründen, die für ein Verbleiben des Beschwerdeführers im 

Bundesgebiet sprechen, sind dem vorliegenden Verwaltungsakt nicht zu entnehmen.  

Das Vorliegen einer insgesamt besonders berücksichtigungswürdigen Integration in 

Österreich kann in casu nicht festgestellt werden.  

1.2. Zu den angegebenen Fluchtgründen des Beschwerdeführers:  

1.2.1. Der Beschwerdeführer war in Afghanistan keiner konkreten, ihn persönlich unmittelbar 

betreffenden asylrechtlich relevanten individuellen Verfolgung ausgesetzt und wurden von 

ihm asylrelevante Gründe für das Verlassen des Heimatstaates Afghanistan insgesamt 

glaubhaft nicht dargetan.  

1.2.2. Darüber hinaus kann nicht festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer wegen 

seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara konkret und individuell physische oder 

psychische Gewalt in Afghanistan droht. Ebenso wenig konnte festgestellt werden, dass 

Angehörige der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan allein aufgrund der 

Volksgruppenzugehörigkeit physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind. 

1.2.3. Es ist nicht glaubhaft, bzw. wurde von diesem glaubhaft und nachvollziehbar nicht 

dargelegt, dass dem Beschwerdeführer in Afghanistan aus Gründen der Rasse, Religion, 

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 

Gesinnung zukünftig Verfolgung droht. 

1.2.4. Den Iran verließ der BF im Jahr 2015 aufgrund schwieriger Verhältnisse für Afghanen 

und stellte wegen dieser Gründe in Österreich von dort kommend gegenständlichen 

Asylantrag. Diesen Problemen im Iran kommt im gegenständlichen Verfahren keine 

asylrechtliche Entscheidungsrelevanz zu. Seinen Problemen mit einem Bauingenieur kommt 

im Verfahren keine Entscheidungsrelevanz zu.  

1.2.5. Es wird dem Verfahren nicht zugrunde gelegt, dass der BF aufgrund der politischen 

Tätigkeit seines Vaters einer asylrelevanten Verfolgung unterliegt.  

Das Vorliegen einer den Beschwerdeführer unmittelbar und konkret betreffenden 

asylrechtlich relevanten Gefährdung in Afghanistan konnte dieser insgesamt glaubhaft und 

nachvollziehbar nicht darlegen, bzw. wurde das Vorliegen einer solchen insgesamt nicht 

dargelegt. 

1.3 Zur Rückkehrsituation  
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1.3.1. Der Beschwerdeführer ist im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan keinen unmittelbar 

individuell gegen ihn gerichteten physischen und/oder psychischen Gewalthandlungen 

ausgesetzt.  

1.3.2. Es kann nicht festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer aufgrund der Tatsache, 

dass er im Iran und nunmehr in Europa gelebt hat, konkret und individuell bzw. dass jedem 

afghanischen Rückkehrer aus dem Iran oder aus Europa physische und/oder psychische 

Gewalt in Afghanistan droht. Der Beschwerdeführer hat sich in Österreich keine 

Lebenseinstellung angeeignet, die einen nachhaltigen und deutlichen Bruch mit den allgemein 

verbreiteten gesellschaftlichen Werten in Afghanistan darstellt. Es liegt keine westliche 

Lebenseinstellung beim Beschwerdeführer vor, die wesentlicher Bestandteil seiner 

Persönlichkeit geworden ist, und die ihn in Afghanistan exponieren würde. 

1.3.3. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan und einer Niederlassung insbesondere in der Stadt 

Kabul, Mazar-e Sharif oder Herat, besteht für den Beschwerdeführer als arbeitsfähigen Mann 

im berufsfähigen Alter ohne festgestellten besonderen Schutzbedarf keine 

berücksichtigungswürdige Bedrohungssituation, bzw. läuft dieser dort auch nicht in Gefahr, 

grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft 

nicht befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu 

geraten.  

1.3.4. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan drohen dem Beschwerdeführer individuell und 

konkret weder Lebensgefahr noch ein Eingriff in seine körperliche Integrität durch Mitglieder 

der Taliban oder durch andere Personen. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan droht dem 

Beschwerdeführer auch keine Zwangsrekrutierung durch die Taliban oder durch andere 

Personen. 

 

1.3.5. Das BFA hat ein insgesamt mängelfreies Verfahren durchgeführt. Die belangte Behörde 

ist im gegenständlichen Verfahren ihrer Ermittlungspflicht durch die Vornahme einer 

detaillierten Befragung nachgekommen und dem angefochtenen Bescheid ist ein im 

vorliegenden Verwaltungsakt dokumentiert umfassendes Ermittlungsverfahren 

vorangegangen. Der Sachverhalt wurde unter schlüssiger Beweiswürdigung des Bundesamtes 

festgestellt und rechtlich korrekt durch das BFA gewürdigt. 

1.3.6. In der Beschwerde konnten glaubhaft keine wesentlichen, bzw. verfahrensrelevant 

neuen Sachverhaltselemente glaubhaft bzw. substantiiert begründet dargelegt werden, 
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welche geeignet wären, die von der belangten Behörde getroffenen Entscheidungen 

grundlegend in Frage zu stellen. 

1.3.7. Der Beschwerdeführer ist gesund und gehört mit Blick auf sein Alter und das Fehlen 

physischer (chronischer) Vorerkrankungen keiner spezifischen Risikogruppe betreffend 

COVID-19 an. Es besteht keine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass der Beschwerdeführer 

bei einer Rückkehr nach Afghanistan eine COVID-19-Erkrankung mit schwerwiegendem oder 

tödlichem Verlauf bzw. mit dem Bedarf einer intensivmedizinischen Behandlung bzw. einer 

Behandlung in einem Krankenhaus erleiden würde. 

1.3. Zur Situation im Herkunftsstaat wird Folgendes festgestellt: (gekürzt und 

zusammengefasst durch das BVwG) 

Länderspezifische Anmerkungen 

COVID-19: 

Das genaue Ausmaß der COVID-19-Krise in Afghanistan ist unbekannt. Die hier gesammelten Informationen 

sollen die Lage zu COVID-19 in Afghanistan zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wiedergeben. Diese 

Informationen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

Berichten zufolge, haben sich mehr als 30.000 Menschen in Afghanistan mit COVID-19 angesteckt (WP 25.5.2020; 

vgl. JHU 26.6.2020), mehr als 670 sind daran gestorben. Dem Gesundheitsministerium zufolge, liegen die 

tatsächlichen Zahlen viel höher; auch bestünde dem Ministerium zufolge die Möglichkeit, dass in den 

kommenden Monaten landesweit bis zu 26 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert werden könnten, womit 

die Zahl der Todesopfer 100.000 übersteigen könnte. Die COVID-19 Testraten sind extrem niedrig in Afghanistan: 

weniger als 0,2% der Bevölkerung – rund 64.900 Menschen von geschätzten 37,6 Millionen Einwohnern – wurden 

bis jetzt auf COVID-19 getestet (WP 25.6.2020). 

In vier der 34 Provinzen Afghanistans – Nangahar, Ghazni, Logar und Kunduz – hat sich unter den 

Sicherheitskräften COVID-19 ausgebreitet. In manchen Einheiten wird eine Infektionsrate von 60-90% vermutet. 

Dadurch steht weniger Personal bei Operationen und/oder zur Aufnahme des Dienstes auf Außenposten zur 

Verfügung (WP 25.6.2020). 

In Afghanistan sind landesweit derzeit Mobilität, soziale und geschäftliche Aktivitäten sowie Regierungsdienste 

eingeschränkt. In den größeren Städten wie z.B. Kabul, Kandahar, Mazar-e Sharif, Jalalabad, Parwan usw. wird 

auf diese Maßnahmen stärker geachtet und dementsprechend kontrolliert. Verboten sind zudem auch 

Großveranstaltungen – Regierungsveranstaltungen, Hochzeitsfeiern, Sportveranstaltungen – bei denen mehr als 

zehn Personen zusammenkommen würden (RA KBL 19.6.2020). In der Öffentlichkeit ist die Bevölkerung 

verpflichtet einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen (AJ 8.6.2020). 

Wirksame Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung von COVID-19 scheinen derzeit auf keiner Ebene möglich 

zu sein: der afghanischen Regierung zufolge, lebt 52% der Bevölkerung in Armut, während 45% in 

Ernährungsunsicherheit lebt (AF 24.6.2020). Dem  Lockdown folge zu leisten, "social distancing" zu betreiben 
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und zuhause zu bleiben ist daher für viele keine Option, da viele Afghan/innen arbeiten müssen, um ihre Familien 

versorgen zu können (AJ 8.6.2020). 

Gesellschaftliche Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Auswirkungen 

In Kabul, hat sich aus der COVID-19-Krise heraus ein "Solidaritätsprogramm" entwickelt, welches später in 

anderen Provinzen repliziert wurde. Eine afghanische Tageszeitung rief Hausbesitzer dazu auf, jenen ihrer 

Mieter/innen, die Miete zu reduzieren oder zu erlassen, die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht 

arbeiten konnten. Viele Hausbesitzer folgten dem Aufruf (AF 24.6.2020). 

Bei der Spendenaktion „Kocha Ba Kocha“ kamen junge Freiwillige zusammen, um auf die wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Pandemie zu reagieren, indem sie Spenden für bedürftige Familien sammelten und ihnen 

kostenlos Nahrungsmittel zur Verfügung stellten. In einem weiteren Fall startete eine Privatbank eine 

Spendenkampagne, durch die 10.000 Haushalte in Kabul und andere Provinzen monatlich mit Lebensmitteln 

versorgt wurden. Außerdem initiierte die afghanische Regierung das sogenannte „kostenlose Brot“-Programm; 

bei dem  bedürftige Familien – ausgewählt  durch Gemeindeälteste – rund einen Monat lang mit kostenlosem 

Brot versorgt werden (AF 24.6.2020). In dem mehrphasigen Projekt, erhält täglich jede Person innerhalb einer 

Familie zwei Stück des traditionellen Brots, von einer Bäckerei in der Nähe ihres Wohnortes (TN 15.6.2020). Die 

Regierung kündigte kürzlich an, das Programm um einen weiteren Monat zu verlängern (AF 24.6.2020; vgl. TN 

15.6.2020). Beispielsweise beklagten sich bedürftige Familien in der Provinz Jawzjan über Korruption im Rahmen 

dieses Projektes (TN 20.5.2020). 

Weitere Maßnahmen der afghanischen Regierung 

Schulen und Universitäten sind nach aktuellem Stand bis September 2020 geschlossen (AJ 8.6.2020; vgl. RA KBL 

19.6.2020). Über Fernlernprogramme, via Internet, Radio und Fernsehen soll der traditionelle Unterricht im 

Klassenzimmer vorerst weiterhin ersetzen werden (AJ 8.6.2020). Fernlehre funktioniert jedoch nur bei wenigen 

Studierenden. Zum Einen können sich viele Familien weder Internet noch die dafür benötigten Geräte leisten 

und zum Anderem schränkt eine hohe Analphabetenzahl unter den Eltern in Afghanistan diese dabei ein, ihren 

Kindern beim Lernen behilflich sein zu können (HRW 18.6.2020). 

Die großen Reisebeschränkungen wurden mittlerweile aufgehoben; die Bevölkerung kann nun in alle Provinzen 

reisen(RA KBL 19.6.2020). Afghanistan hat mit 24.6.2020 den internationalen Flugverkehr mit einem Turkish 

Airlines-Flug von Kabul nach Istanbul wiederaufgenommen; wobei der Flugplan aufgrund von Restriktionen auf 

vier Flüge pro Woche beschränkt wird (AnA 24.6.2020). Emirates, eine staatliche Fluglinie der Vereinigten 

Arabischen Emirate, hat mit 25.6.2020 Flüge zwischen Afghanistan und Dubai wiederaufgenommen (AnA 

24.6.2020; vgl. GN 9.6.2020). Zwei afghanische Fluggesellschaften Ariana Airlines und der lokale private Betreiber 

Kam Air haben ebenso Flüge ins Ausland wiederaufgenommen (AnA 24.6.2020). Bei Reisen mit dem Flugzeug 

sind grundlegende COVID-19-Schutzmaßnahmen erforderlich (RA KBL 19.6.2020). Wird hingegen die Reise mit 

dem Auto angetreten, so sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Zwischen den Städten Afghanistans 

verkehren Busse. Grundlegende Schutzmaßnahmen nach COVID-19 werden von der Regierung zwar empfohlen 

– manchmal werden diese nicht vollständig umgesetzt (RA KBL 19.6.2020). 

Seit 1.1.2020 beträgt die Anzahl zurückgekehrter Personen aus dem Iran und Pakistan: 339.742; 337.871 

Personen aus dem Iran (247.082 spontane Rückkehrer/innen und 90.789 wurden abgeschoben) und 1.871 
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Personen aus Pakistan (1.805 spontane Rückkehrer/innen und 66 Personen wurden abgeschoben) (UNHCR 

20.6.2020). 

Situation in der Grenzregion und Rückkehr aus Pakistan 

Die Grenze zu Pakistan war fast drei Monate lang aufgrund der COVID-19-Pandemie gesperrt. Mit 22.6.2020 

erhielt Pakistan an drei Grenzübergängen erste Exporte aus Afghanistan: frisches Obst und Gemüse wurde über 

die Grenzübergänge Torkham, Chaman und Ghulam Khan nach Pakistan exportiert. Im Hinblick auf COVID-19 

wurden Standardarbeitsanweisungen (SOPs – standard operating procedures) für den grenzüberschreitenden 

Handel angewandt (XI 23.6.2020). Der bilaterale Handel soll an sechs Tagen der Woche betrieben werden, 

während an Samstagen diese Grenzübergänge für Fußgänger reserviert sind (XI 23.6.2020; vgl. UNHCR 

20.6.2020); in der Praxis wurde der Fußgängerverkehr jedoch häufiger zugelassen (UNHCR 20.6.2020). 

Pakistanischen Behörden zufolge waren die zwei Grenzübergänge Torkham und Chaman auf Ansuchen 

Afghanistans und aus humanitären Gründen bereits früher für den Transithandel sowie Exporte nach Afghanistan 

geöffnet worden (XI 23.6.2020). 

Situation in der Grenzregion und Rückkehr aus dem Iran 

Die Anzahl aus dem Iran abgeschobener Afghanen ist im Vergleich zum Monat Mai stark gestiegen. Berichten 

zufolge haben die Lockerungen der Mobilitätsmaßnahmen dazu geführt, dass viele Afghanen mithilfe von 

Schmugglern in den Iran ausreisen. UNHCR zufolge, gaben Interviewpartner/innen an, kürzlich in den Iran 

eingereist zu sein, aber von der Polizei verhaftet und sofort nach Afghanistan abgeschoben worden zu sein 

(UNHCR 20.6.2020). 

Quellen: 

AF - Asia Foundation (24.6.2020): Afghanistan’s Covid-19 Bargain, 

https://asiafoundation.org/2020/06/24/afghanistans-covid-19-bargain/, Zugriff 26.6.2020 

AJ - al-Jazeera (8.6.2020): Afghan schools, universities to remain closed until September, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/06/afghan-schools-universities-remain-closed-september-

200608062711582.html, Zugriff 26.6.2020 

AnA – Andolu Agency (24.6.2020): Afghanistan resumes international flights amid COVID-19, 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-resumes-international-flights-amid-covid-19/1888176, 

Zugriff 26.6.2020 

GN – Gulf News (9.6.2020): COVID-19: Emirates to resume regular passenger flights to Kabul from June 25, 

https://gulfnews.com/uae/covid-19-emirates-to-resume-regular-passenger-flights-to-kabul-from-june-25-

1.71950323, Zugriff 26.6.2020 

HRW - Human Rights Watch (18.6.2020): School Closures Hurt Even More in Afghanistan, 

https://www.hrw.org/news/2020/06/18/school-closures-hurt-even-more-afghanistan, Zugriff 26.6.2020 
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JHU -John Hopkins Universität (26.6.2020): COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and 

Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), https://coronavirus.jhu.edu/map.html, Zugriff 26.6.2020 

 

RA KBL – Rechtsanwalt in Kabul (19.6.2020): Antwortschreiben per Mail, liegt bei der Staatendokumentation auf. 

TN – Tolonews (15.6.2020): Govt Will Resume Bread Distribution: Palace, 

https://tolonews.com/afghanistan/govt-will-resume-bread-distribution-palace, Zugriff 29.6.2020 

TN – Tolonews (15.6.2020): Poor Claim ‘Unjust’ Bread Distribution in Jawzjan, 

https://tolonews.com/afghanistan/poor-claim-%E2%80%98unjust%E2%80%99-bread-distribution-jawzjan, 

Zugriff 29.6.2020 

UNHCR – (20.6.2020): Border Monitoring Update COVID-19 Response 14-20 June 2020, 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77302, Zugriff 26.6.2020 

WHO – World Health Organization (25.3.2020): Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report –65, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200325-sitrep-65-covid-

19.pdf?sfvrsn=2b74edd8_2, Zugriff 16.4.2020 

WP - Washington Post (25.6.2020): Coronavirus sweeps through Afghanistan’s security forces, 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghanistan-coronavirus-security-forces-

military/2020/06/24/0063c828-b4e2-11ea-9a1d-d3db1cbe07ce_story.html, Zugriff 26.6.2020 

XI – Xinhua (23.6.2020): Pakistan receives 1st Afghan export since COVID-19 pandemic, 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/23/c_139159139.htm, Zugriff 26.6.2020 

Stand: 18.5.2020 

Das genaue Ausmaß der COVID-19-Krise in Afghanistan ist unbekannt. Die hier gesammelten Informationen 

sollen die Lage zu COVID-19 in Afghanistan zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wiedergeben. Diese 

Informationen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.   

In 30 der 34 Provinzen Afghanistans wurden mittlerweile COVID-19-Fälle registriert (NYT 22.4.2020). 

Nachbarländer von Afghanistan, wie China, Iran und Pakistan, zählen zu jenen Ländern, die von COVID-19 

besonders betroffen waren bzw. nach wie vor sind. Dennoch ist die Anzahl, der mit COVID-19 infizierten 

Personen relativ niedrig (AnA 21.4.2020). COVID-19 Verdachtsfälle können in Afghanistan aufgrund von 

Kapazitätsproblem bei Tests nicht überprüft werden – was von afghanischer Seite bestätigt wird (DW 22.4.2020; 

vgl. QA 16.4.2020; NYT 22.4.2020; ARZ KBL 7.5.2020). Auch wird die Dunkelziffer von afghanischen Beamten 

höher geschätzt (WP 20.4.2020). In Afghanistan können derzeit täglich 500 bis 700 Personen getestet werden. 

Diese Kapazitäten sollen in den kommenden Wochen auf 2.000 Personen täglich erhöht werden (WP 20.4.2020). 

Die Regierung bemüht sich noch weitere Testkits zu besorgen – was Angesicht der derzeitigen Nachfrage 

weltweit, eine Herausforderung ist (DW 22.4.2020). 
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Landesweit können – mit Hilfe der Vereinten Nationen – in acht Einrichtungen COVID-19-Testungen durchgeführt 

werden (WP 20.4.2020). Auch haben begrenzte Laborkapazitäten und -ausrüstung einige Einrichtungen dazu 

gezwungen Testungen vorübergehend einzustellen (WP 20.4.2020). Unter anderem können COVID-19-

Verdachtsfälle in Einrichtungen folgender Provinzen überprüft werden: Kabul, Herat, Nangarhar (TN 30.3.2020) 

und Kandahar. COVID-19 Proben aus angrenzenden Provinzen wie Helmand, Uruzgan und Zabul werden ebenso 

an die Einrichtung in Kandahar übermittelt (TN 7.4.2020a). 

Jahrzehntelange Konflikte in Afghanistan machen das Land anfällig für den Ausbruch von Krankheiten: nach wie 

vor ist Polio dort endemisch (als eines von drei Ländern weltweit) (WP 20.4.2020) außerdem ist das 

Gesundheitssystem fragil (AnA 21.4.2020; vgl. QA 16.4.2020; ARZ KBL 7.5.2020). Beispielsweise mangelt es an 

adäquaten Medikamenten für Patient/innen, die an COVID-19 erkrankt sind. Jedoch sind die wenigen 

Medikamente, die hierfür zur Verfügung stehen, kostenfrei (ARZ KBL 7.5.2020). Der landesweite Mangel an 

COVID-19-Testkits sowie an Isolations- und Behandlungseinrichtungen verdeutlichen diese Herausforderung 

(AnA 21.4.2020; vgl. ARZ KBL 7.5.2020). Landesweit stehen 10.400 Krankenhausbetten (BBC 9.4.2020) und 300 

Beatmungsgeräte zur Verfügung (TN 8.4.2020; vgl. DW 22.4.2020; QA 16.4.2020). 300 weitere Beatmungsgeräte 

plant die afghanische Regierung zu besorgen. Weiters mangelt es an geschultem Personal, um diese 

medizinischen Geräte in Afghanistan zu bedienen und zu warten (DW 22.4.2020; vgl. ARZ KBL 7.5.2020). Engpässe 

bestehen bei den PPE (personal protective equipment), persönlichen Schutzausrüstungen für medizinisches 

Personal; außerdem wird mehr fachliches Personal benötigt, um Patient/innen auf den Intensivstationen zu 

betreuen (ARZ KBL 7.5.2020). 

Aufgrund der Nähe zum Iran gilt die Stadt Herat als der COVID-19-Hotspot Afghanistans (DW 22.4.2020; vgl. NYT 

22.4.2020); dort wurde nämlich die höchste Anzahl bestätigter COVID-19-Fälle registriert (TN 7.4.2020b; vgl. DW 

22.4.2020). Auch hat sich dort die Anzahl positiver Fälle unter dem Gesundheitspersonal verstärkt. 

Mitarbeiter/innen des Gesundheitswesens berichten von fehlender Schutzausrüstung – die Provinzdirektion 

bestätigte dies und erklärtes mit langwierigen Beschaffungsprozessen (TN 7.4.2020b). Betten, 

Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräte und Medikamente wurden bereits bestellt – jedoch ist unklar, wann die 

Krankenhäuser diese Dinge tatsächlich erhalten werden (NYT 22.4.2020). Die Provinz Herat verfügt über drei 

Gesundheitseinrichtungen für COVID-19-Patient/innen. Zwei davon wurden erst vor kurzem errichtet; diese sind 

für Patient/innen mit leichten Symptomen bzw. Verdachtsfällen des COVID-19 bestimmt. Patient/innen mit 

schweren Symptomen hingegen, werden in das Regionalkrankenhaus von Herat, welches einige Kilometer vom 

Zentrum der Provinz entfernt liegt, eingeliefert (TN 7.4.2020b). In Hokerat wird die Anzahl der Beatmungsgeräte 

auf nur 10 bis 12 Stück geschätzt (BBC 9.4.2020; vgl. TN 8.4.2020). 

 

Beispiele für Maßnahmen der afghanischen Regierung 

Eine Reihe afghanischer Städte wurde abgesperrt (WP 20.4.2020), wie z.B. Kabul, Herat und Kandahar (TG 

1.4.2020a). Zusätzlich wurde der öffentliche und kommerzielle Verkehr zwischen den Provinzen gestoppt (WP 

20.4.2020). Beispielsweise dürfen sich in der Stadt Kabul nur noch medizinisches Personal, Bäcker, 

Journalist/innen, (Nahrungsmittel)Verkäufer/innen und Beschäftigte im Telekommunikationsbereich bewegen. 

Der Kabuler Bürgermeister warnte vor "harten Maßnahmen" der Regierung, die ergriffen werden, sollten sich 
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die Einwohner/innen in Kabul nicht an die Anordnungen halten, unnötige Bewegungen innerhalb der Stadt zu 

stoppen. Die Sicherheitskräfte sind beauftragt zu handeln, um die Beschränkung umzusetzen (TN 9.4.2020a). 

Mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze (WP 22.4.2020): Aufgrund 

der Maßnahmen sorgen sich zehntausende Tagelöhner in Kabul und Herat um ihre Existenz. UNICEF zufolge, 

arbeiten allein in Kabul mindestens 60.000 Kinder, um das Familieneinkommen zu ersetzen (TG 1.4.2020). 

Offiziellen Schätzungen zufolge können z.B. in Herat-Stadt 150.000 Tagelöhner aufgrund des Lockdowns nicht 

arbeiten und haben somit kein Einkommen. Weil es in Herat an Ressourcen mangelt, um Hunderttausende zu 

ernähren, nimmt die Bevölkerung die Bedrohung durch das Virus nicht ernst. Zwar hat die Bevölkerung anfangs 

großzügig gespendet, aber auch diese Spenden werden weniger, nachdem die langfristigen wirtschaftlichen 

Auswirkungen auf Unternehmen sichtbar werden (NYT 22.4.2020). 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die International Organization for Migration (IOM) unterstützen 

das afghanische Ministerium für öffentliche Gesundheit (MOPH) (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020); die 

WHO übt eine beratende Funktion aus und unterstützt die afghanische Regierung in vier unterschiedlichen 

Bereichen während der COVID-19-Krise (WHO MIT 10.5.2020): 1. Koordination; 2. Kommunikation innerhalb der 

Gemeinschaften 3. Monitoring (durch eigens dafür eingerichtete Einheiten – speziell was die Situation von 

Rückkehrer/innen an den Grenzübergängen und deren weitere Bewegungen betrifft) und 4. Kontrollen an 

Einreisepunkten – an den 4 internationalen Flughäfen sowie 13 Grenzübergängen werden medizinische Kontroll- 

und Überwachungsaktivitäten durchgeführt (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020).   

Taliban und COVID-19 

Ein Talibansprecher verlautbarte, dass die Taliban den Konflikt pausieren könnten, um Gesundheitsbehörden zu 

erlauben, in einem von ihnen kontrollierten Gebiet zu arbeiten, wenn COVID-19 dort ausbrechen sollte (TN 

2.4.2020; vgl. TD 2.4.2020). In der nördlichen Provinz Kunduz, hätten die Taliban eine Gesundheitskommision 

gegründet, die direkt in den Gemeinden das öffentliche Bewusstsein hinsichtlich des Virus stärkt. Auch sollen 

Quarantänezentren eingerichtet worden sein, in denen COVID-19-Verdachtsfälle untergebracht wurden. Die 

Taliban hätten sowohl Schutzhandschuhe, als auch Masken und Broschüren verteilt; auch würden sie jene, die 

aus anderen Gebieten kommen, auf COVID-19 testen (TD 2.4.2020). Auch in anderen Gebieten des Landes, wie 

in Baghlan, wird die Bevölkerung im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Moschee über COVID-19 

informiert. Wie in der Provinz Kunduz, versorgen die Taliban die Menschen mit (Schutz)material, helfen 

Entwicklungshelfern dabei zu jenen zu gelangen, die in Taliban kontrollierten Gebieten leben und bieten sichere 

Wege zu Hilfsorganisationen, an (UD 13.3.2020). 

Der Umgang der Taliban mit der jetzigen Ausnahmesituation wirft ein Schlaglicht auf den Modus Operandi der 

Truppe. Um sich die Afghanen in den von ihnen kontrollierten Gebieten gewogen zu halten, setzen die Taliban 

auf Volksnähe. Durch die Präsenz vor Ort machten die Islamisten das Manko wett, dass sie kein Geld hätten, um 

COVID-19 medizinisch viel entgegenzusetzen: Die Taliban können Prävention betreiben, behandeln können sie 

Erkrankte nicht (NZZ 7.4.2020). 

Aktuelle Informationen zu Rückkehrprojekten 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer/innen im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des 

stark reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. 
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Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei, wie bekannt, Unterstützung bei der Ausreise am 

Flughafen Wien Schwechat an (IOM AUT 18.5.2020). 

IOM Österreich bietet derzeit, aufgrund der COVID-19-Lage, folgende Aktivitäten an:   

 Qualitätssicherung in der Rückkehrberatung (Erarbeitung von Leitfäden und Trainings) 

 Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr und Reintegration im Rahmen der vorhandenen 

Möglichkeiten (Virtuelle Beratung, Austausch mit Rückkehrberatungseinrichtungen und Behörden, 

Monitoring der Reisemöglichkeiten) (IOM AUT 18.5.2020). 

Das Projekt RESTART III – Unterstützung des österreichischen Rückkehrsystems und der Reintegration freiwilliger 

Rückkehrer/innen in Afghanistan“ wird bereits umgesetzt. Derzeit arbeiten die österreichischen IOM-

Mitarbeiter/innen vorwiegend an der ersten Komponente (Unterstützung des österreichischen 

Rückkehrsystems) und erarbeiten Leitfäden und Trainingsinhalte. Die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr 

nach Afghanistan ist derzeit aufgrund fehlender Flugverbindungen nicht möglich. IOM beobachtet die Situation 

und steht diesbezüglich in engem Austausch mit den zuständigen Rückkehrberatungseinrichtungen und den 

österreichischen Behörden (IOM AUT 18.5.2020) 

Mit Stand 18.5.2020, sind im laufenden Jahr bereits 19 Projektteilnehmer/innen nach Afghanistan zurückgekehrt. 

Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmer/innen, welche sich noch in Österreich befinden, steht 

IOM Österreich in Kontakt und bietet Beratung/Information über virtuelle Kommunikationswege an (IOM AUT 

18.5.2020). 

Informationen von IOM Kabul zufolge, sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 13.5.2020 auch weiterhin in 

Afghanistan operativ (IOM KBL 13.5.2020). 

Quellen: 

 AnA – Andalous (21.4.2020): COVID-19 rips through fragile Afghan health system, 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-rips-through-fragile-afghan-health-system-/1812821, 

Zugriff 23.4.2020 

 ARZ KBL – Arzt in Kabul (7.5.2020): Antwortschreiben per E-Mail; liegt bei der Staatendokumentation 

auf. 

 BBC (9.4.2020): Coronavirus: The porous borders where the virus cannot be controlled, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52210479, Zugriff 9.4.2020 

 DW – Deutsche Welle (22.4.2020): Coronavirus: Tough times ahead as Afghanistan struggles to manage 

pandemic,  https://www.dw.com/en/coronavirus-tough-times-ahead-as-afghanistan-struggles-to-

manage-pandemic/a-53207173, Zugriff 23.4.2020 
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 IOM AUT – International Organization for Migration in Austria (27.3.2020): Antwortschreiben per E-

Mail. 

 IOM KBL – International Organization for Migration Kabul Chapter (13.5.2020): Antwortschreiben per E-

Mail. 

 IOM – International Organization for Migration (11.5.2020): Return of Undocumented Afghans - Weekly 

Situation Report (03-09 May 2020), 

https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_afghanistan-

return_of_undocumented_afghans-_situation_report_03-09_may_2020.pdf, Zugriff 13.5.2020 

 NYT – New York Times (22.4.2020): Afghanistan’s Next War, 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/22/magazine/afghanistan-

coronavirus.html?searchResultPosition=3, Zugriff 24.4.2020 

 NZZ – Neue Züricher Zeitung (7.4.2020): Die Taliban, dein Freund und Helfer, 

https://www.nzz.ch/international/afghanistan-die-taliban-betreiben-corona-praevention-ld.1550115, 

Zugriff 9.4.2020 

 TG – The Guardian (1.4.2020): 'No profit, no food': lockdown in Kabul prompts hunger fears,  

https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/no-profit-no-food-lockdown-in-

kabul-prompts-hunger-fears, Zugriff 2.4.2020 

 TG – The Guardian (1.4.2020a): Afghanistan braces for coronavirus surge as migrants pour back from 

Iran, https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/afghanistan-braces-for-

coronavirus-surge-as-migrants-pour-back-from-iran, Zugriff 2.4.2020 

 TN – Tolonews (9.4.2020): 40 New COVID-19 Cases in Afghanistan, Total 484, 

https://tolonews.com/health/40-new-covid-19-cases-afghanistan-total-484, Zugriff 9.4.2020 

 TN – Tolonews (9.4.2020a): Andarabi: All Kabul Roads Will be Blocked, 

https://tolonews.com/afghanistan/andarabi-all-kabul-roads-will-be-blocked, Zugriff 9.4.2020 

 TN – Tolonews (8.4.2020): Only '300' Ventilators in Afghanistan to Treat COVID-19: MoPH, 

https://tolonews.com/index.php/afghanistan/only-300-ventilators-afghanistan-treat-covid-19-moph, 

Zugriff 9.4.2020 

 TN – Tolonews (8.4.2020a): Kabul Clinic Shut Down After Doctor Dies from COVID-19, 

https://tolonews.com/index.php/health/amiri-medical-complex%E2%80%99s-activities-suspended-

health-ministry, Zugriff 9.4.2020 
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 TN – Tolonews (7.4.2020): Number of COVID-19 Cases in Afghanistan: 367, 

https://tolonews.com/health/number-covid-19-cases-afghanistan-367, Zugriff 8.4.2020 

 TN – Tolonews (7.4.2020a): Coronavirus Testing Lab Opens in Kandahar: Officials, 

https://tolonews.com/health/coronavirus-testing-lab-opens-kandahar-officials, Zugriff 8.4.2020 

 TN – Tolonews (7.4.2020b): 41 Health Workers Test Positive for Coronavirus in Herat, 

https://tolonews.com/afghanistan/41-health-workers-test-positive-coronavirus-herat, Zugriff 8.4.2020 

 UD – Undark (2.4.2020): With Taliban Help, Afghanistan Girds for a Virus, 

https://undark.org/2020/04/02/afghanistan-covid-19/, Zugriff 8.4.2020 

 WHO MIT – Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Mazar-e Sharif (10.5.2020): 

Antwortschreiben per E-Mail; liegt bei der Staatendokumentation auf. 

 WP – Washington Post (20.4.2020): More than a dozen staff members in Afghanistan’s presidential 

palace test positive for coronavirus,  

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghanistan-coronavirus-presidential-

palace/2020/04/20/5836a856-8308-11ea-81a3-9690c9881111_story.html, Zugriff 24.4.2020 

Neueste Ereignisse – Integrierte Kurzinformationen 

Allgemeine Sicherheitslage und sicherheitsrelevante Vorfälle 

Politische Ereignisse: Friedensgespräche. Loya Jirga, Ergebnisse Parlamentswahl Ende Mai 2019 fand in Moskau 

die zweite Runde der Friedensgespräche zwischen den Taliban und afghanischen Politikern (nicht der Regierung. 

Anm.) statt. Bei dem Treffen äußerte ein Mitglied der Taliban. Amir Khan Muttaqi, den Wunsch der Gruppierung 

nach Einheit der afghanischen Bevölkerung und nach einer „inklusiven“ zukünftigen Regierung. Des Weiteren 

behauptete Muttaqi. die Taliban würden die Frauenrechte respektieren wollen. Ein ehemaliges Mitglied des 

afghanischen Parlaments. Fawzia Koofi, äußerte dennoch ihre Bedenken und behauptete. die Taliban hätten kein 

Interesse daran. Teil der aktuellen Regierung zu sein. und dass die Gruppierung weiterhin für ein islamisches 

Emirat stünde. (Tolonews 31.5.2019a). 

Vom 29.4.2019 bis 3.5.2019 tagte in Kabul die „große Ratsversammlung“ (Loya Jirga). Dabei verabschiedeten 

deren Mitglieder eine Resolution mit dem Ziel. einen Friedensschluss mit den Taliban zu erreichen und den inner-

afghanischen Dialog zu fördern. Auch bot Präsident Ghani den Taliban einen Waffenstillstand während des 

Ramadan von 6.5.2019 bis 4.6.2019 an. betonte aber dennoch. dass dieser nicht einseitig sein würde. Des 

Weiteren sollten 175 gefangene Talibankämpfer freigelassen werden (BAMF 6.5.2019). Einer weiteren Quelle 

zufolge wurden die kritischen Äußerungen zahlreicher Jirga-Teilnehmer zu den nächtlichen Militäroperationen 

der USA nicht in den Endbericht aufgenommen. um die Beziehungen zwischen den beiden Staaten nicht zu 

gefährden. Die Taliban nahmen an dieser von der Regierung einberufenen Friedensveranstaltung nicht teil. was 

wahrscheinlich u.a. mit dem gescheiterten Dialogtreffen. das für Mitte April 2019 in Katar geplant war. 

zusammenhängt. Dort wäre die Regierung zum ersten Mal an den Friedensgesprächen mit den Taliban 
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beteiligt gewesen. Nachdem erstere jedoch ihre Teilnahme an die Bedingung geknüpft hatte, 250 

Repräsentanten nach Doha zu entsenden und die Taliban mit Spott darauf reagierten, nahm letztendlich kein 

Regierungsmitarbeiter an der Veranstaltung teil. So fanden Gespräche zwischen den Taliban und Exil-Afghanen 

statt, bei denen viele dieser das Verhalten der Regierung öffentlich kritisierten (Heise 16.5.2019). 

Anfang Mai 2019 fand in Katar auch die sechste Gesprächsrunde zwischen den Taliban und den USA statt. Der 

Sprecher der Taliban in Doha, Mohammad Sohail Shaheen, betonte, dass weiterhin Hoffnung hinsichtlich der 

inner-afghanischen Gespräche bestünde. Auch konnten sich der Quelle zufolge die Teilnehmer zwar bezüglich 

einiger Punkte einigen, dennoch müssten andere „wichtige Dinge" noch behandelt werden (Heise 16.5.2019). 

Am 14.5.2019 hat die unabhängige Wahlkommission (Independent Electoral Commission, IEC) die 

Wahlergebnisse der Provinz Kabul für das afghanische Unterhaus (Wolesi Jirga) veröffentlicht (AAN 17.5.2019; 

vgl. IEC 14.5.2019, IEC 15.5.2019). Somit wurde nach fast sieben Monaten (die Parlamentswahlen fanden am 

20.10.2018 und 21.10.2018 statt) die Stimmenauszählung für 33 der 34 Provinzen vervollständigt. In der Provinz 

Ghazni soll die Wahl zusammen mit den Präsidentschafts- und Provinzialratswahlen am 28.9.2019 stattfinden. In 

seiner Ansprache zur Angelobung der Parlamentsmitglieder der Provinzen Kabul und Paktya am 15.5.2019 

bezeichnete Ghani die siebenmonatige Wahl als „Katastrophe" und die beiden Wahlkommissionen, die IEC und 

die Electoral Complaints Commission (ECC), als „ineffizient" (AAN 17.5.2019). 

Zivile-Opfer, UNAMA-Bericht 

Die United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) registrierte im ersten Quartal 2019 (1.1.2019 - 

31.3.2019) 1.773 zivile Opfer (581 Tote und 1.192 Verletzte), darunter waren 582 der Opfer Kinder (150 Tote und 

432 Verletzte). Dies entspricht einem Rückgang der gesamten Opferzahl um 23% gegenüber dem gleichen 

Zeitraum des Vorjahres, welches somit der niedrigste Wert für das erste Jahresquartal seit 2013 ist (UNAMA 

24.4.2019). 

Diese Verringerung wurde durch einen Rückgang der Zahl ziviler Opfer von Selbstmordanschlägen mit IED 

(Improvised Explosive Devices - unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung/Sprengfallen) verursacht. Der 

Quelle zufolge könnten die besonders harten Winterverhältnisse in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 zu 

diesem Trend beigetragen haben. Es ist unklar, ob der Rückgang der zivilen Opfer wegen Maßnahmen der 

Konfliktparteien zur Verbesserung des Schutzes der Zivilbevölkerung oder durch die laufenden Gespräche 

zwischen den Konfliktparteien beeinflusst wurde (UNAMA 24.4.2019). Die Zahl der zivilen Opfer aufgrund von 

Nicht-Selbstmord-Anschlägen mit IEDs durch regierungsfeindliche Gruppierungen und Luft- sowie 

Suchoperationen durch regierungsfreundliche Gruppierungen ist gestiegen. Die Zahl der getöteten Zivilisten, die 

regierungsfreundlichen Gruppierungen zugeschrieben wurden, übertraf im ersten Quartal 2019 die zivilen 

Todesfälle, welche von regierungsfeindlichen Elementen verursacht wurden (UNAMA 24.4.2019). 

Kampfhandlungen am Boden waren die Hauptursache ziviler Opfer und machten etwa ein Drittel der Gesamtzahl 

aus. Der Einsatz von IEDs war die zweithäufigste Ursache für zivile Opfer: Im Gegensatz zu den Trends von 2017 

und 2018 wurde die Mehrheit der zivilen Opfer von IEDs nicht durch Selbstmordanschläge verursacht, sondern 

durch Angriffe, bei denen der Angreifer nicht seinen eigenen Tod herbeiführen wollte. Luftangriffe waren die 

Hauptursache für zivile Todesfälle und die dritthäufigste Ursache für zivile Opfer (Verletzte werden auch 

mitgezählt, Anm.), gefolgt von gezielten Morden und explosiven Kampfmittelrückständen (UXO - unexploded 
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ordnance). Am stärksten betroffen waren Zivilisten in den Provinzen Kabul, Helmand, Nangarhar, Faryab und 

Kunduz (in dieser Reihenfolge) (UNAMA 24.4.2019). 

Anschläge in Kabul-Stadt 

Ende Mai 2019 fanden in Kabul-Stadt einige Anschläge und gezielte Tötungen in kurzen Abständen zu einander 

statt: Am 26.5.2019 wurde ein leitender Mitarbeiter einer NGO in Kart-e Naw (PD5, Police District 5) durch 

unbekannte bewaffnete Männer erschossen (Tolonews 27.5.2019a). Am 27.5.2019 wurden nach der Explosion 

einer Magnetbombe, die gegen einen Bus von Mitarbeitern des Ministeriums für Hadsch und religiöse 

Angelegenheiten gerichtet war, zehn Menschen verletzt. Die Explosion fand in Parwana-e Do (PD2) statt. Zum 

Vorfall hat sich keine Gruppierung bekannt (Tolonews 27.5.2019b). 

Des Weiteren wurden im Laufe der letzten zwei Maiwochen vier Kontrollpunkte der afghanischen 

Sicherheitskräfte durch unbekannte bewaffnete Männer angegriffen (Tolonews 31.5.2019b). 

Am 30.5.2019 wurden in Folge eines Selbstmordangriffes nahe der Militärakademie Marshal Fahim im Stadtteil 

Char Rahi Qambar (PD5) sechs Personen getötet und 16 Personen, darunter vier Zivilisten, verletzt. Die Explosion 

erfolgte, während die Kadetten die Universität verließen (1 TV NEWS 30.5.2019). Der Islamische Staat (IS) 

bekannte sich zu dem Anschlag (AJ 30.5.2019). 

Am 31.5.2019 wurden sechs Personen, darunter vier Zivilisten, getötet und fünf Personen, darunter vier 

Mitglieder der US-Sicherheitskräfte, verletzt, nachdem ein mit Sprengstoff beladenes Auto in Qala-e Wazir (PD9) 

detonierte. Quellen zufolge war das ursprüngliche Ziel des Angriffs ein Konvoi ausländischer Sicherheitskräfte 

(Tolonews 31.5.2019c). 

Am 2.6.2019 kam nach der Detonation von mehreren Bomben eine Person ums Leben und 17 weitere wurden 

verletzt. Die Angriffe fanden im Westen der Stadt statt, und einer davon wurde von einer Klebebombe, die an 

einem Bus befestigt war, verursacht. Einer Quelle zufolge transportierte der Bus Studenten der Kabul Polytechnic 

University (TW 2.6.2019). Der IS bekannte sich zu den Anschlägen und beanspruchte den Tod von „mehr als 30 

Schiiten und Mitgliedern der afghanischen Sicherheitskräfte“ für sich. Die Operation erfolgte in zwei Phasen: 

Zuerst wurde ein Bus, der 25 Schiiten transportierte, angegriffen, und darauf folgend detonierten zwei weitere 

Bomben, als sich „Sicherheitselemente“ um den Bus herum versammelten. Vertreter des IS haben u.a. in 

Afghanistan bewusst und wiederholt schiitische Zivilisten ins Visier genommen und sie als „Polytheisten“ 

bezeichnet. (LWJ 2.6.2019). 

Am 3.6.2019 kamen nach einer Explosion auf der Darul Aman Road in der Nähe der American University of 

Afghanistan fünf Menschen ums Leben und zehn weitere wurden verletzt. Der Anschlag richtete sich gegen einen 

Bus mit Mitarbeitern der Independent Administrative Reform and Civil Service Commission (Tolonews 3.6.2019) 

US-Angaben zufolge ist die Zahl der IS-Anhänger in Afghanistan auf ca. 5.000 gestiegen, fünfmal so viel wie vor 

einem Jahr. Gemäß einer Quelle profitiert die Gruppierung vom „zahlenmäßigen Anstieg der Kämpfer in Pakistan 

und Usbekistan und von aus Syrien geflohenen Kämpfern“. Des Weiteren schließen sich enttäuschte Mitglieder 

der Taliban sowie junge Menschen ohne Zukunftsperspektive dem IS an, der in Kabul, Nangarhar und Kunar über 

Zellen verfügt (BAMF 3.6.2019). US-Angaben zufolge ist es „sehr wahrscheinlich“, dass kleinere IS-Zellen auch in 

Teilen Afghanistans operieren, die unter der Kontrolle der Regierung oder der Taliban stehen (VOA 21.5.2019). 
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Eine russische Quelle berichtet wiederum, dass ca. 5.000 IS-Kämpfer entlang der Nordgrenze tätig sind und die 

Nachbarländer bedrohen. Der Quelle zufolge handelt es sich dabei um Staatsbürger der ehemaligen sowjetischen 

Republiken, die mit dem IS in Syrien gekämpft haben (Newsweek 21.5.2019). 

- BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (20.5.2019): Briefing Notes, Afghanistan, per E-Mail 

- BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (6.5.2019): Briefing Notes, Afghanistan, per E-Mail 

- BFA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Staatendokumentation (13.2.2019): Kabul Police Districts 

Map, liegt im Archiv der Staatendokumentation auf 

- Heise (16.5.2019): Afghanistan: Wie viel Macht hat der Präsident?, 

https://www.heise.de/tp/features/Afghanistan-Wie-viel-Macht-hat-der-Praesident- 

4422023.html, Zugriff 3.6.2019 

- IEC - Independent Electoral Commission via Facebook (14.5.2019): Press 

Declaration 24/2/1398, 

https://www.facebook.com/AfghanistanIEC/posts/2361637283896572? tn =-R, 

Zugriff 4.6.2019 

- IEC - Independent Electoral Commission (15.5.2019): Kabul - Wolesi Jirga Final Results, 

http://www.iec.org.af/results/en/home/finalresult_by_province/1/2. Zugriff 

4.6.2019 

- LWJ - Long War Journal (2.6.2019): Islamic State bombs bus, security personnel in western Kabul, 

https://www.longwarjournal.org/archives/2019/06/islamic-state-bombs- bus-security-personnel-in-western-

kabul.php. Zugriff 3.6.2019 

- Newsweek (21.5.2019): Russia Spy Chief warns 5,000 ISIS Foreign Fighters 

Threaten Borders of Former Soviet Union, https://www.newsweek.com/russia-spy- chief-warns-5000-isis-

foreign-fighters-threaten-borders-former-1431576. Zugriff 

4.6.2019 

- Tolonews (3.6.2019): Five Killed As Explosion Targets Govt Employees Bus In Kabul, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/explosion-targets-govt-bus-kabul. Zugriff 

3.6.2019 

- Tolonews (31.5.2019a): Taliban Wants An ,Inclusive Post-Peace Govt‘, 
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https://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-wants-inclusive-post-peace-govt. 

Zugriff 3.6.2019 

- Tolonews (31.5.2019b): Concerns Mount Over Sharp Increase In Attacks In Kabul, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/concerns-mount-over-sharp-increase-attacks- 

%C2%A0kabul, Zugriff 3.6.2019 

- Tolonews (31.5.2019c): Heavy Explosion Rocks Kabul; 4 Civilians Killed, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/heavv-explosion-rocks-kabul. Zugriff 3.6.2019 

- Tolonews (27.5.2019a): Seven Members Of One Family Murdered in Kabul, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/seven-members-one-family-murdered-kabul. 

Zugriff 3.6.2019 

- Tolonews (27.5.2019b): 10 Wounded As Blast Targets Govt Employees Bus In Kabul, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/10-wounded-blast-targets-govt-employees- 

bus-kabul, Zugriff 3.6.2019 

- TW - The Week (2.6.2019): Afghan officials: 3 bomb blasts in capital, 1 killed, https:// 

www.theweek.in/news/world/2019/06/02/afghan-officials-3-bomb-blasts-in-capital-1- 

killed.html, Zugriff 3.6.2019 

- UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (24.4.2019): Quarterly Report on the 

Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January to 31 March 2019, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_ar 

med_conflict_-_first_quarter_report_2019_english_.pdf. Zugriff 3.4.2019 

VOA - Voice of America (21.5.2019): Islamic State in Afghanistan Growing Bigger, More Dangerous, 

https://www.voanews.com/a/islamic-state-in-afghanistan-growing- bigger-more-dangerous/4927406.html. 

Zugriff 4.6.2019 

Die Sicherheitslage in Afghanistan bleibt volatil. Die Vereinten Nationen (UN) registrierten im Berichtszeitraum 

16.8.2018 - 15.11.2018 5.854 sicherheitsrelevante Vorfälle, was einen Rückgang von 2% gegenüber dem 

Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet. Bewaffnete Zusammenstöße gingen um 5% zurück, machten aber 

weiterhin den Großteil der sicherheitsrelevanten Vorfälle (63%) aus. Selbstmordanschläge gingen um 37% 

zurück, was möglicherweise an erfolgreichen Bekämpfungsmaßnahmen in Kabul-Stadt und Jalalabad liegt. 

Luftangriffe durch die afghanische Luftwaffe (AAF) sowie internationale Streitkräfte stiegen um 25%. Die am 

stärksten betroffenen Regionen waren der Süden, der Osten und der Süd-Osten. In der Provinz Kandahar 

entstand die Befürchtung, die Sicherheitsbedingungen könnten sich verschlechtern, nachdem der Polizeichef der 
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Provinz und der Leiter des National Directorate for Security (NDS) im Oktober 2018 ermordet worden waren 

(UNGASC 7.12.2018). Gemäß dem Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) fanden bis 

Oktober 2018 die meisten Angriffe regierungsfeindlicher Gruppierungen in den Provinzen Badghis, Farah, Faryab, 

Ghazni, Helmand, Kandahar, Uruzgan und Herat statt. Von Oktober bis Dezember 2018 verzeichneten Farah, 

Helmand und Faryab die höchste Anzahl regierungsfeindlicher Angriffe (SIGAR 30.1.2019). 

Nach dem Taliban-Angriff auf Ghazni-Stadt im August 2018, bestand weiterhin die Befürchtung, dass die Taliban 

großangelegte Angriffe im Südosten des Landes verüben könnten. Dies war zwar nicht der Fall, dennoch setzten 

Talibankämpfer die afghanischen Sicherheitskräfte am Stadtrand von Ghazni, in Distrikten entlang des Highway 

One nach Kabul und durch die Einnahme des Distrikts Andar in Ghazni im Oktober weiterhin unter 

Druck. Im Westen der Provinz Ghazni, wo die ethnische Gruppierung der Hazara eine Mehrheit bildet, 

verschlechterten sich die Sicherheitsbedingungen wegen großangelegter Angriffe der Taliban, was im November 

zur Vertreibung zahlreicher Personen führte. In Folge eines weiteren Angriffs der Taliban im Distrikt Khas Uruzgan 

der Provinz Uruzgan im selben Monat wurden ebenfalls zahlreiche Hazara-Familien vertrieben. Des Weiteren 

nahmen Talibankämpfer in verschiedenen Regionen vorübergehend strategische Positionen entlang der 

Hauptstraßen ein und behinderten somit die Bewegungsfreiheit zwischen den betroffenen Provinzen. Beispiele 

dafür sind Angriffe entlang Hauptstraßen nach Kabul in den Distrikten Daymirdad und Sayyidabad in Wardak, der 

Route Mazar - Shirbingham und Maimana - Andkhoy in den nördlichen Provinzen Faryab, Jawzjan und Balkh und 

der Route Herat - Qala-e-Naw im westlichen Herat und Badghis (UNGASC 7.12.2018). Trotz verschiedener 

Kampfhandlungen und Bedrohungen blieben mit Stand Dezember 2018 gemäß SIGAR die Provinzzentren aller 

afghanischen Provinzen unter Kontrolle bzw. Einfluss der afghanischen Regierung (SIGAR 30.1.2019). 

Im Laufe des Wahlregistrierungsprozesses und während der Wahl am 20. und am 21. Oktober wurden zahlreiche 

sicherheitsrelevante Vorfälle registriert, welche durch die Taliban und den Islamischen Staat - Provinz Khorasan 

(ISKP) beansprucht wurden (UNGASC 7.12.2018; vgl. UNAMA 10.10.2018, UNAMA 11.2018). Während der Wahl 

in der Provinz Kandahar, die wegen Sicherheitsbedenken auf den 27. Oktober verschoben worden war, wurden 

keine sicherheitsrelevanten Vorfälle registriert. Die afghanischen Sicherheitskräfte entdeckten und entschärften 

einige IED [Improvised Explosive Devices - Improvisierte Spreng- oder Brandvorrichtung/Sprengfallen] in 

Kandahar-Stadt und den naheliegenden Distrikten (UNAMA 11.2018). Die United Nations Assistance Mission in 

Afghanistan (UNAMA) hatte zwischen 1.1.2018 und 30.9.2018 im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen 

insgesamt 366 zivile Opfer (126 Tote und 240 Verletzte) registriert (UNAMA 10.10.2018). Am offiziellen Wahltag, 

dem 20. Oktober, wurden 388 zivile Opfer (52 Tote und 336 Verletzte) registriert, darunter 117 Kinder (21 Tote 

und 96 Verletzte) und 48 Frauen (2 Tote und 46 Verletzte). Am folgenden Wahltag, dem 21. Oktober, wurden 47 

weitere zivile Opfer (4 Tote und 43 Verletzte) verzeichnet, inklusive 17 Kinder (2 Tote und 15 Verletzte) und 

Frauen (3 Verletzte). Diese Zahlen beinhalten auch Opfer innerhalb der Afghan National Police (ANP) und der 

Independet Electoral Commission (IEC) (UNAMA 11.2018). Die am 20. Oktober am meisten von 

sicherheitsrelevanten Vorfällen betroffenen Städte waren Kunduz und Kabul. Auch wenn die Taliban in den von 

ihnen kontrollierten oder beeinflussten Regionen die Wählerschaft daran hinderten, am Wahlprozess 

teilzunehmen, 

konnten sie die Wahl in städtischen Gebieten dennoch nicht wesentlich beeinträchtigen (trotz der hohen Anzahl 

von Sicherheitsvorfällen) (UNGASC 7.12.2018). 
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Die Regierung kontrolliert bzw. beeinflusst - laut Angaben der Resolute Support (RS) Mission - mit Stand 

22.10.2018 53,8% der Distrikte, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 bedeutet. 

33,9% der Distrikte sind umkämpft und 12,3% befinden sich unter Einfluss oder Kontrolle von Aufständischen. 

Ca. 63,5% der Bevölkerung leben in Gebieten, die sich unter Regierungskontrolle oder -einfluss befinden; 10,8% 

in Gegenden unter Einfluss bzw. Kontrolle der Aufständischen und 25,6% leben in umkämpften Gebieten. Die 

Provinzen mit der höchsten Anzahl an Distrikten unter Kontrolle bzw. Einfluss von Aufständischen sind Kunduz, 

Uruzgan und Helmand (SIGAR 30.1.2019). 

Der ISKP ist weiterhin im Osten des Landes präsent und bekennt sich zu Selbstmordanschlägen und komplexen 

Angriffen in Nangarhar und zu sechs Angriffen in Kabul-Stadt. Des Weiteren finden in den Provinzen Nangarhar 

und Kunar weiterhin Kämpfe zwischen ISKP- und Talibankämpfern statt. Die internationalen Streitkräfte führten 

Luftangriffe gegen den ISKP in den Distrikten Deh Bala, Achin, Khogyani, Nazyan und Chaparhar der Provinz 

Nangarhar aus (UNGASC 7.12.2018). 

Zivile Opfer 

Die United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) registrierte im Berichtszeitraum (1.1.2018 - 

31.12.2018) 10.993 zivile Opfer (3.804 Tote und 7.189 Verletzte), eine allgemeine Steigerung von 5% sowie eine 

Steigerung der Zahl der Toten um 11% gegenüber dem Vorjahreswert. 42% der zivilen Opfer (4.627 Opfer; 1.361 

Tote und 3.266 Verletzte) wurden durch IED im Zuge von Anschlägen und Selbstmordanschlägen 

regierungsfeindlicher Gruppierungen (hauptsächlich ISKP) verursacht. Die Anzahl der Selbstmordanschläge unter 

Einsatz von IED stieg dabei um 22% und erreichte somit einen Rekordwert. Diese Art von Anschlägen verursachte 

26% aller zivilen Opfer, während IED, die bei Nichtselbstmordanschlägen verwendet wurden, 16% der zivilen 

Opfer forderten. Kabul war mit insgesamt 1.866 Opfern (596 Tote und 1.270 Verletzte) die Provinz mit der 

höchsten Anzahl an Selbstmordanschlägen durch IED, während die Zahl der Opfer in Nangarhar mit insgesamt 

1.815 (681 Tote und 1.134 Verletzte) zum ersten Mal fast die Werte von Kabul erreichte (hauptsächlich wegen 

des Einsatzes von IED bei Nichtselbstmordanschlägen). Kabul-Stadt verzeichnete insgesamt 1.686 zivile Opfer 

(554 Tote und 1.132 Verletzte) wegen komplexen und Selbstmordangriffen (UNAMA 24.2.2019). 

Zusammenstöße am Boden (hauptsächlich zwischen regierungsfreundlichen und regierungsfeindlichen 

Gruppierungen) verursachten 31% der zivilen Opfer (insgesamt 3.382; davon 814 Tote und 2.568 Verletzte), was 

einen Rückgang um 3% im Vergleich mit dem Vorjahreswert bedeutet. Grund dafür war der Versuch 

regierungsfreundlicher Gruppierungen, die zivile Bevölkerung zu schonen. Die Verlagerung der Kämpfe in dünn 

besiedelte Gebiete, die Vorwarnung der lokalen Zivilbevölkerung bei Kampfhandlungen und die 

Implementierung von Strategien zum Schutz der Bevölkerung waren einige der bestimmenden Faktoren für den 

Rückgang bei zivilen Opfern. Jedoch ist die Opferzahl bei gezielt gegen die Zivilbevölkerung gerichteten 

komplexen Angriffen und 

Selbstmordanschlägen regierungsfeindlicher Gruppierungen gestiegen (plus 48% gegenüber 2017; 4.125 Opfer 

insgesamt, davon 1.404 Tote und 2.721 Verletzte). Sowohl der ISKP als auch die Taliban griffen gezielt Zivilisten 

an: Der ISKP war für 1.871 zivile Opfer verantwortlich, darunter waren u.a. Mitglieder der schiitischen 

Gemeinschaft, und die Taliban für 1.751. Obwohl die Gesamtzahl der zivilen Opfer durch gezielte Tötungen von 

Einzelpersonen (hauptsächlich durch Erschießung) zurückging, blieben Zivilisten inklusive religiöser Führer und 

Stammesältester weiterhin Ziele regierungsfeindlicher Gruppierungen. Die Gesamtzahl der durch Luftangriffe 
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verursachten zivilen Opfer stieg im Vergleich mit dem Vorjahreswert um 61% und die Zahl der Todesopfer 

erreichte 82%. 9% aller zivilen Opfer 

wurden Luftangriffen (mehrheitlich der internationalen Luftwaffe) zugeschrieben, der höchste Wert seit 2009 

(UNAMA 24.2.2019). 

Regierungsfeindliche Gruppierungen waren im UNAMA-Berichtszeitraum (1.1.2018 - 31.12.2018) für 6.980 zivile 

Opfer (2.243 Tote und 4.737 Verletzte) verantwortlich. Das entspricht 63% der gesamten zivilen Opfer. 37% 

davon werden den Taliban, 20% dem ISKP und 6% unbestimmten regierungsfeindlichen Gruppierungen 

zugeschrieben. Im Laufe des Jahres 2018 wurden vermehrt Anschläge gegen Bildungseinrichtungen verzeichnet, 

meist durch Talibankämpfer, da in Schulen Registrierungs- und Wahlzentren untergebracht waren. Der ISKP 

attackierte und bedrohte Bildungseinrichtungen als Reaktion auf militärische Operationen afghanischer und 

internationaler Streitkräfte. UNAMA berichtet auch über anhaltende Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen, 

welche Auswirkungen auf einen Großteil der zivilen Bevölkerung haben. Trotzdem die Taliban nach eigenen 

Angaben Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung ergriffen haben, attackierten diese weiterhin Zivilisten, 

zivile Einrichtungen und regierungsfreundliche Gruppierungen in Zivilgebieten (UNAMA 24.2.2019). 

Ungefähr 24% der zivilen Opfer (2.612, davon 1.185 Tote und 1.427 Verletzte), werden regierungsfreundlichen 

Gruppierungen zugeschrieben: 14% den afghanischen 

Sicherheitskräften, 6% den internationalen Streitkräften und 4% unbestimmten regierungsfreundlichen 

Gruppierungen. Die Steigerung um 4% gegenüber dem Vorjahr geht auf Luftangriffe der internationalen 

Streitkräfte und Fahndungsaktionen der afghanischen Sicherheitskräfte und regierungsfreundlicher 

Gruppierungen zurück (UNAMA 24.2.2019). 

Die verbleibenden 13% der verzeichneten zivilen Opfer wurden im Kreuzfeuer während Zusammenstößen am 

Boden (10%), durch Beschuss aus Pakistan (1%) und durch die Explosion von Blindgängern verursacht (UNAMA 

24.2.2019). 

- BFA Staatendokumentation (20.02.2019a): kartografische Darstellung der 

sicherheitsrelevanten Vorfälle Jänner-Dezember 2018, liegt im Archiv der Staatendokumentation vor 

- BFA Staatendokumentation (20.02.2019b): grafische Darstellung der 

sicherheitsrelevanten Vorfälle Q1 bis Q4, liegt im Archiv der Staatendokumentation vor 

- SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (30.1.2019): Quarterly Report to the 

United States Congress, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-30qr.pdf. Zugriff 20.2.2019 

- UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (24.2.2019): Afghanistan, Protection of 

civilians in armed conflict, Annual report 2018, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_a 

nnual_report_2018_final_24_feb_2019_v3.pdf. Zugriff 25.2.2019 
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- UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (11.2018): Afghanistan, Protection of 

civilians in armed conflict, Special report: 2018 elections violence, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_on_2018_elections_vi 

olence_november_2018.pdf. Zugriff 20.2.2019 

- UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (10.10.2018): Quarterly report on the 

protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 September 2018, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_ar 

med_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf. Zugriff 20.2.2019 

- UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (7.12.2018): The situation in Afghanistan 

and its implications for international peace and security, Report of the Secretary General, 

https://undocs.org/S/2018/1092. Zugriff 20.2.2019 

Am Samstag dem 26.1.2019 endete die sechstägige Friedensgesprächsrunde in Doha, Katar, zwischen dem U.S.-

Chefunterhändler Zalmay Khalilzad und den Taliban-Vertretern (DP 28.1.2019; vgl. NYT 28.1.2019, CNN 

27.1.2019, Tolonews 28.1.2019). Quellen zufolge wurde ein erster Vertragsentwurf ausgehandelt, wonach sich 

die Taliban dazu verpflichten würden, ausländische Terrororganisationen von Afghanistan fernzuhalten, und die 

USA würden im Gegenzug dazu ihren Truppenabzug aus Afghanistan innerhalb von 18 Monaten garantieren. 

Dieser sei jedoch an weitere Bedingungen gebunden, die noch genau besprochen werden müssen, wie die 

Ausrufung eines Waffenstillstands zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung sowie die Forderung 

von direkten Gesprächen zwischen diesen beiden Akteuren (NYT 28.1.2019; vgl. DP 28.1.2019, FP 29.1.2019). 

Inoffiziellen Quellen zufolge wurde bei den Gesprächen u.a. die Schaffung einer Interimsregierung, in der auch 

die Taliban vertreten sein sollen, angedacht, was jedoch von Khalilzad dementiert wurde (NYT 28.1.2019; vgl. DP 

28.1.2019). Die nächste Friedensgesprächsrunde wird voraussichtlich Ende Februar 2019 stattfinden (NYT 

28.1.2019; FP 29.1.2019). Der afghanische Präsident Ashraf Ghani äußerte während einer Fernsehansprache am 

28.1.2019 sein Unbehagen bzgl. eines voreiligen Abzugs der U.S.- Truppen aus Afghanistan und erinnerte an die 

dramatischen Auswirkungen des sowjetischen Abzuges Ende der 1980er Jahre, dem Anarchie und die Ermordung 

des ehemaligen Präsidenten Mohammad Najibullah folgten (NYT 28.1.2019). Ghani, der die Taliban mehrmals 

dazu aufgefordert hatte, direkt mit seiner Regierung zu verhandeln, zeigte sich des Weiteren über den Ausschluss 

der afghanischen Regierung aus den Friedensgesprächen besorgt (NYT 28.1.2019; vgl. DP 28.1.2019, IM 

28.1.2019). Während sich einige Quellen hinsichtlich gründlicher Friedensgespräche und eines effizient 

ausgehandelten Abkommens optimistisch zeigen (Internazionale 30.1.2019; vgl. WP 30.1.2019), fürchten andere, 

dass ein Abzug der amerikanischen Truppen den Zusammenbruch der afghanischen Regierung wegen der Taliban 

und vorhersehbarer Machtkämpfe zwischen den verschiedenen lokalen Akteuren zur Folge haben könnte (DP 

28.1.2019; vgl. FP 29.1.2019). 
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Quellen: 

- CNN - Cable News Network (27.1.2019): US-Taliban peace talks in Doha a ‘significant step’, 

https://edition.cnn.com/2019/01/27/asia/us-taliban-afghan-peace- talks-doha-intl/index.html, Zugriff 

31.1.2019 

- DP - Die Presse (28.1.2019): Afghanistan vor dramatischer Wende, 

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5570225/Afghanistan-vor- 

dramatischer-Wende, Zugriff 31.1.2019 

- FP - Foreign Policy (29.1.2019): Will Zalmay Khalilzad Be Known as the Man Who Lost Afghanistan?, 

https://foreignpolicy.com/2019/01/29/will-zalmay-khalilzad-be- known-as-the-man-who-lost-afghanistan-

envoy-taliban/. Zugriff 31.1.2019 

- IM - Il Messaggero (28.1.2019): Afghanistan, fonti Difesa: "Entro un anno via truppe 

italiane”. Moavero: "Apprendo ora”. Lega: "Nessuna decisione”, 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/28/afghanistan-entro-un-anno-ritiro-del- 

contingente-italiano-moavero-lo-apprendo-ora-trenta-non-ne-ha-parlato-con-me/ 

4930395/, Zugriff 31.1.2019 

- Internazionale (30.1.2019): La trattativa in Afghanistan arriva con 17 anni di ritardo, 

https://www.internazionale.it/opinione/gwvnne-dver/2019/01/30/trattativa-afghanistan- 

ritardo, Zugriff 31.1.2019 

- NYT - The New York Times (28.1.2019): U.S. and Taliban Agree in Principle to 

Peace Framework, Envoy Says, 

https://www.nvtimes.com/2019/01/28/world/asia/taliban-peace-deal-afghanistan.html. 

Zugriff 31.1.2019 

- Tolonews (28.1.2019): US Peace Envoy Visits Kabul To Consult On Talks With Taliban, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/us-peace-envoy-visits-kabul-consult- talks-taliban, Zugriff 31.1.2019 

- WP - The Washington Post (30.1.2019): The real challenge for Afghanistan isn’t negotiating with the 

Taliban, https://www.washingtonpost.com/opinions/global- opinions/the-real-challenge-for-afghanistan-isnt-

negotiating-with-the-taliban/ 

2019/01 /30/12229732-23ee-11 e9-ad53-824486280311 story.html? 



- 28 - 

noredirect=on&utm_term=.b049b43b3c79. Zugriff 31.1.2019 

KI vom 23.11.2018, Anschläge in Kabul (relevant für Abschnitt 3/Sicherheitslage) 

Bei einem Selbstmordanschlag in Kabul-Stadt kamen am 20.11.2018 ca. 55 Menschen ums Leben und ca. 94 

weitere wurden verletzt (AJ 21.11.2018; vgl. NYT 20.11.2018, TS 21.11.2018, LE 21.11.2018). Der Anschlag fand 

in der Hochzeitshalle „Uranus“ statt, wo sich Islamgelehrte aus ganz Afghanistan anlässlich des 

Nationalfeiertages zu Maulid an-Nabi, dem Geburtstag des Propheten Mohammed, versammelt hatten (AJ 

21.11.2018; vgl. TS 21.11.2018, TNAE 21.11.2018, IFQ 20.11.2018, Tolonews 20.11.2018). Quellen zufolge 

befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion zwischen 1.000 und 2.000 Personen, darunter hauptsächlich 

Islamgelehrte und Mitglieder des Ulemarates, aber auch Mitglieder der afghanischen Sufi-Gemeinschaft und 

andere Zivilisten, in der Hochzeitshalle (AJ 21.11.2018; vgl. LE 21.11.2018, NYT 20.11.2018, DZ 20.11.2018, IFQ 

20.11.2018). Gemäß einer Quelle fand die Detonation im ersten Stock der Hochzeitshalle statt, wo sich zahlreiche 

Geistliche der afghanischen Sufi-Gemeinschaft versammelt hatten. Es ist nicht klar, ob das Ziel des Anschlags das 

Treffen der sufistischen Gemeinschaft oder das im Erdgeschoss stattfindende Treffen der Ulema und anderer 

Islamgelehrten war (LE 21.11.2018; vgl. TNAE 21.11.2018). Weder die Taliban noch der Islamische Staat (IS) 

bekannten sich zum Angriff, der dennoch von den Taliban offiziell verurteilt wurde (LE 21.11.2018; vgl. AJ 

21.11.2018, IFQ 20.11.2018).  

Am 12.11.2018 kamen bei einem Selbstmordanschlag in Kabul-Stadt ca. sechs Personen ums Leben und 20 

weitere wurden verletzt (Tolonews 12.11.2018; vgl. DZ 12.11.2018, ANSA 12.11.2018). Anlass dafür war eine 

Demonstration in der Nähe des „Pashtunistan Square“ im Stadtzentrum, an der hunderte von Besuchern, 

darunter hauptsächlich Mitglieder und Unterstützer der Hazara-Gemeinschaft, teilnahmen, um gegen die 

während des Berichtszeitraums anhaltenden Kämpfe in den Provinzen Ghazni und Uruzgan zu demonstrieren 

(Tolonews 12.11.2018; vgl. DZ 12.11.2018, KP 12.11.2018). Der IS bekannte sich zum Anschlag (DZ 12.11.2018; 

vgl. AJ 12.11.2018).  

Bei einem Selbstmordanschlag in Kabul-Stadt kamen am 31.10.2018 ca. sieben Personen ums Leben und weitere 

acht wurden verletzt (Dawn 1.11.20181; vgl. 1TV 31.10.2018, Pajhwok 31.10.2018). Unter den Opfern befanden 

sich auch Zivilisten (Pajhwok 31.10.2018; vgl. 1TV 31.10.2018). Die Explosion fand in der Nähe des Kabuler 

Gefägnisses Pul-i-Charkhi statt und hatte dessen Mitarbeiter zum Ziel (Dawn 1.11.2018; vgl. 1TV 31.10.2018, 

Pajhwok 31.10.2018). Der IS bekannte sich zum Anschlag (Dawn 1.11.2018, vgl. 1TV 31.10.2018).   

Quellen: 

1TV (31.10.2018): Suicide attack kills seven outside Kabul prison, 

http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/36271-suicide-attack-kills-seven-outside-kabul-

prison?fbclid=IwAR2WADPVHTuF8LZMwm0-LYci05vz1p06BygjhELlFr-wLKNDNo8XQRLXnuQ, Zugriff 22.11.2018 

AJ – Al Jazeera (21.11.2018): ‘Brutal and barbaric’: Victims recount horror of Kabul attack, 

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/barbaric-victims-recount-horror-kabul-attack-

181121162807917.html, Zugriff 22.11.2018 
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AJ – Al Jazeera (12.11.2018): Kabul: Suicide bomber targets protesters demanding security, 

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/afghanistan-suicide-bomber-targets-protesters-kabul-

181112094659291.html, Zugriff 22.11.2018 

ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata (12.11.2018): Afghanistan: 67 morti in 24 ore, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/11/12/afghanistan-67-morti-in-24-ore_71bfd73c-c68f-4182-

a798-34b9ace3ae65.html, Zugriff 22.11.2018 

Dawn (1.11.2018): Seven killed in suicide attack near Kabul prison, 

https://www.dawn.com/news/1442782/seven-killed-in-suicide-attack-near-kabul-prison, Zugriff 22.11.2018 

DZ – Die Zeit (20.11.2018): Mehr als 50 Tote bei Anschlag in Kabul, 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-11/afghanistan-kabul-explosion-anschlag-attentat-

ulema-rat-versammlung-tote, Zugriff 22.11.2018 

DZ – Die Zeit (12.11.2018): Mehrere Tote bei Anschlag nahe Anti-Taliban-Demo, 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-11/kabul-anschlag-explosion-demonstration-taliban-

regierungstruppen-ghasni, Zugriff 12.11.2018 

IFQ – Il Fatto Quotidiano (20.11.2018): Afghanistan, attacco kamikaze a Kabul durante incontro religioso: almeno 

50 morti e 80 feriti gravi, https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/11/20/afghanistan-attacco-kamikaze-a-kabul-

durante-incontro-religioso-almeno-40-morti-e-80-feriti/4779194/, Zugriff 22.11.2018 

KP – Khaama Press (12.11.2018): Protesters gather near Presidential Palace in Kabul over recent wave of violence, 

https://www.khaama.com/protesters-gather-near-presidential-palace-in-kabul-over-recent-wave-of-violence-

02722/?fbclid=IwAR2cNyRcLjWNmzaEoWNieBq37J1eVAKL2aT_4yCqbU9HdYKpr30O1NoXe-g, Zugriff 

22.11.2018 

LE – L’Express (21.11.2018): Attentat à Kaboul : la lecture de verset du Coran soudain interrompue, raconte un 

blessé, https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/attentat-a-kaboul-la-lecture-de-versets-du-coran-soudain-

interrompue-raconte-un-blesse_2049660.html, Zugriff 22.11.2018 

NYT – New York Times (20.11.2018): At Leas 55 Killed in Bombing of Afghan Religious Gathering, 

https://www.nytimes.com/2018/11/20/world/asia/afghanistan-wedding-hall-bombing.html, Zugriff 22.11.2018 

Pajhwok Afghan News (31.10.2018): Suicide blast in front of Pul-i-Charhi prison leave 6 people dead, 

https://www.pajhwok.com/en/2018/10/31/suicide-blast-front-pul-i-charkhi-prison-leave-6-people-dead, 

Zugriff 22.11.2018 

SS – Stars and Stripes (20.11.2018): Suicide bomb attack in Kabul kills at least 43, wounds 83, 

https://www.stripes.com/news/suicide-bomb-attack-in-kabul-kills-at-least-43-wounds-83-1.557397, Zugriff 

22.11.2018 

TNAE – The National (21.11.2018): Kabul reels in grief after wedding hall attack, 

https://www.thenational.ae/world/asia/kabul-reels-in-grief-after-wedding-hall-attack-1.794365, Zugriff 

22.11.2018  
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Tolonews (20.11.2018): Death Toll Rises To 50 In Kabul Wedding Hall Explosion, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/40-killed-80-wounded-kabul-wedding-hall-blast, Zugriff 22.11.2018  

Tolonews (12.11.2018): MoI Confirms 6 Death In Kabul Explosion, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/casualties-feared-explosion-rocks-kabul, Zugriff 22.11.2018 

TS – Tagesschau (21.11.2018): Deutschland verurteilt Anschlag in Kabul, 

https://www.tagesschau.de/ausland/anschlag-kabul-135.html, Zugriff 22.11.2018 

KI vom 29.10.2018, Parlamentswahlen und UNAMA-Update zu zivilen Opfern (relevant für Abschnitt 

3/Sicherheitslage und Abschnitt 2/Politische Lage) 

Am 20. und am 21.10.2018 fand in Afghanistan die Wahl für das Unterhaus (Wolesi Jirga, Anm.) in 32 der 34 

Provinzen statt (AAN 21.10.2018b; vgl. LS 21.10.2018). In der Provinz Ghazni wurde die Parlamentswahl 

verschoben, voraussichtlich auf den 20.4.2019, wenn u.a. auch die Präsidentschafts- und Distriktwahlen 

stattfinden sollen (siehe hierzu KI der Staatendokumentation vom 19.10.2018). In der Provinz Kandahar fand die 

Wahl am 27.10.2018 mit Ausnahme der Distrikte Nesh und Maruf statt (AAN 26.10.2018; vgl. CNN 27.10.2018). 

Grund für die Verzögerung war die Ermordung u.a. des lokalen Polizeichefs General Abdul Raziq am 18.10.2018 

(AJ 19.10.2018; vgl. LS 21.10.2018). Während der Wahl in der Provinz Kandahar wurden keine 

sicherheitsrelevanten Vorfälle gemeldet (CNN 27.10.2018). Die Wahl, die für den 20.10.2018 geplant war, wurde 

um einen Tag verlängert, weil die Wähler aus sicherheits- und technischen Gründen in zahlreichen Provinzen 

nicht wählen konnten: Lange Wartezeiten vor den Wahllokalen sowie verspätete Öffnungszeiten, Mangel an 

Wahlunterlagen, Probleme bei der biometrischen Verifizierung der Wähler, sicherheitsrelevante Vorfälle usw. 

waren die Hauptprobleme während der beiden Wahltage (AAN 20.10.2018; vgl. AAN 21.10.2018a). Von den ca. 

neun Milionen Afghanen und Afghaninnen, die sich für die Wahl registriert hatten, wählten laut Schätzungen der 

Independent Election Commission (IEC) zwischen drei und vier Milionen (CNN 27.10.2018; vgl. RN 21.10.2018, 

AAN 21.10.2018b). In den Städten und Gebieten, die als sicherer gelten, war der Wahlandrang höher als in den 

ländlichen Gegenden, in denen die Taliban Einfluss ausüben (AAN 20.10.2018; vgl. RN 21.10.2018, AAN 

21.10.2018a).   

Während der beiden Wahltage fanden Quellen zufolge landesweit ca. 200 sicherheitsrelevante Vorfälle statt und 

ca. 170 Zivilsten kamen während des ersten Wahltages ums Leben bzw. wurden verwundet: In Kabul wurden 15 

Tote, in Baghlan 12, in Nangarhar 11 und in Kunduz 3 Tote verzeichnet. Auch Mitglieder der afghanischen 

Sicherheitskräfte befanden sich unter den Opfern (vgl. AAN 21.10.2018a, RN 21.10.2018, AFP 20.10.2018).  

Die United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) registrierte zwischen 1.1.2018 und 30.9.2018 im 

Zusammenhang mit den Parlamentswahlen insgesamt 366 zivile Opfer (126 Tote und 240 Verletzte) (UNAMA 

10.10.2018).  

Anmerkung: Weiterführende Informationen über den Wahlprozess in Afghanistan können der KI der 

Staatendokumentation vom 19.10.2018 entnommen werden. 

Zivile Opfer 

Insgesamt wurden im selben Berichtszeitraum 8.050 zivile Opfer (2.798 Tote und 5.252 Verletzte) verzeichnet. 

Die meisten zivilen Opfer wurden durch Selbstmord- und Nicht-Selbstmord-IED [Improvisierte Spreng- oder 
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Brandvorrichtung/Sprengfallen, Anm.] regierungsfeindlicher Gruppierungen verursacht. Zusammenstöße am 

Boden, gezielte Tötungen, Luftangriffe und explosive Kampfmittelrückstände waren weitere Ursachen für zivile 

Opfer (UNAMA 10.10.2018).  

(UNAMA 10.10.2018)Zivilisten in den Provinzen Nangarhar, Kabul, Helmand, Ghazni und Faryab waren am 

stärksten betroffen. In Nangarhar wurde bis 30.9.2018 die höchste Zahl an zivilen Opfern (1.494) registriert: 

davon 554 Tote und 940 Verletzte (UNAMA 10.10.2018). 

Regierungsfeindliche Gruppierungen verursachten 65% der zivilen Opfer (5.243): davon 1.743 Tote und 3.500 

Verletze. 35% der Opfer wurden den Taliban, 25% dem Islamic State Khorasan Province (ISKP) und 5% 

unidentifizierten regierungsfeindlichen Gruppierungen zugeschrieben (darunter 1% selbsternannten Mitgliedern 

des ISKP) (UNAMA 10.10.2018).  

Regierungfreundliche Gruppierungen waren für 1.753 (761 Tote und 992 Verletzte) zivile Opfer verantwortlich: 

16% wurden durch die afghanischen, 5% durch die internationalen Sicherheitskräfte und 1% durch 

regierungfreundliche bewaffnete Gruppierungen verursacht (UNAMA 10.10.2018). 

(UNAMA 10.10.2018)Quellen: 

AAN – Afghanistan Analysts Network (26.10.2018): Before Election Day Three: Looking at Kandahar’s upcoming 

vote, https://www.afghanistan-analysts.org/before-election-day-three-looking-at-kandahars-upcoming-vote/, 

Zugriff 29.10.2018 

AAN – Afghanistan Analysts Network (21.10.2018a): Election Day One (Evening Update): Voter determination 

and technical shambles, https://www.afghanistan-analysts.org/election-day-one-evening-update-voter-

determination-and-technical-shambles/ Zugriff 22.10.2018 

AAN – Afghanistan Analysts Network (21.10.2018b): Election Day Two: A triumph of administrative chaos, 

https://www.afghanistan-analysts.org/election-day-two-a-triumph-of-administrative-chaos/, Zugriff 22.10.2018 

AAN – Afghanistan Analysts Network (20.10.2018): Election Day One: A rural-urban divide emerging, 

https://www.afghanistan-analysts.org/election-day-one-a-rural-urban-divide-emerging/, Zugriff 22.10.2018 

AFP – Agence France Presse (20.10.2018): Nearly 170 casualties as violence rocks chaotic Afghan elections, 

https://www.afp.com/en/news/15/nearly-170-casualties-violence-rocks-chaotic-afghan-elections-doc-

1a599v9, Zugriff 22.10.2018 

AJ – Al Jazeera (19.10.2018): Afghanistan: Kandahar elections delayed by a week after killings, 

https://www.aljazeera.com/news/2018/10/afghan-election-polls-kandahar-delayed-week-

181019082632025.html Zugriff 22.10.2018 

CNN – Cable News Network (27.10.2018): Kandahar goes to the polls in Afghan parliamentary vote delayed by 

violence, https://edition.cnn.com/2018/10/27/asia/afghan-elections-kandahar-intl/index.html, Zugriff 

29.10.2018 
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LS – La Stampa (21.10.2018): Ancora sangue sul secondo giorno di voto in Afghanistan, 

http://www.lastampa.it/2018/10/21/esteri/ancora-sangue-sul-secondo-giorno-di-voto-in-afghanistan-

quhK2AP00HBuCKGBEHU8TN/pagina.html, Zugriff 22.10.2018 

RN – Rainews (21.10.2018): Chiusi I seggi in Afghanistan, 4 milioni al voto nonostante gli attacchi dei Talebani, 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Chiusi-i-seggi-in-Afghanistan-4-milioni-al-voto-nonostante-gli-

attacchi-52f120d0-cda8-4c1c-b469-363549cb767c.html, Zugriff 22.10.2018 

UNAMA – United Nations Assistance Mission in Afghanistan (10.10.2018), 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quar

ter_report_2018_10_oct.pdf, Zugriff 25.10.2018 

KI vom 19.10.2018, Aktualisierung: Sicherheitslage in Afghanistan – Q3.2018 (relevant für Abschnitt 3 / 

Sicherheitslage) 

Allgemeine Sicherheitslage und sicherheitsrelevante Vorfälle 

Die Sicherheitslage in Afghanistan bleibt volatil (UNGASC 10.9.2018). Am 19.8.2018 kündigte der afghanische 

Präsident Ashraf Ghani einen dreimonatigen Waffenstillstand mit den Taliban vom 20.8.2018 bis 19.11.2018 an, 

der von diesen jedoch nicht angenommen wurde (UNGASC 10.9.2018; vgl. Tolonews 19.8.2018, TG 19.8.2018, 

AJ 19.8.2018). Die Vereinten Nationen (UN) registrierten im Berichtszeitraum (15.5.2018 – 15.8.2018) 5.800 

sicherheitsrelevante Vorfälle, was einen Rückgang von 10% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 

bedeutet. Bewaffnete Zusammenstöße gingen um 14% zurück, machten aber weiterhin den Großteil der 

sicherheitsrelevanten Vorfälle (61%) aus. Selbstmordanschläge nahmen um 38% zu, Luftangriffe durch die 

afghanische Luftwaffe (AAF) sowie internationale Kräfte stiegen um 46%. Die am stärksten betroffenen Regionen 

waren der Süden, der Osten und der Süd-Osten, wo insgesamt 67% der Vorfälle stattfanden. Es gibt weiterhin 

Bedenken bezüglich sich verschlechternder Sicherheitsbedingungen im Norden des Landes: Eine große Zahl von 

Kampfhandlungen am Boden wurde in den Provinzen Balkh, Faryab und Jawzjan registriert, und Vorfälle entlang 

der Ring Road beeinträchtigten die Bewegungsfreiheit zwischen den Hauptstädten der drei Provinzen (UNGASC 

10.9.2018). 

Zum ersten Mal seit 2016 wurden wieder Provinzhauptädte von den Taliban angegriffen: Farah-Stadt im Mai, 

Ghazni-Stadt im August und Sar-e Pul im September (UNGASC 10.9.2018; vgl. Kapitel 1., KI 11.9.2018, SIGAR 

30.7.2018, UNGASC 6.6.2018). Bei den Angriffen kam es zu heftigen Kämpfen, aber die afghanischen 

Sicherheitskräfte konnten u.a. durch Unterstützung der internationalen Kräfte die Oberhand gewinnen (UNGASC 

10.9.2018; vgl. UNGASC 6.6.2018, GT 12.9.2018). Auch verübten die Taliban Angriffe in den Provinzen Baghlan, 

Logar und Zabul (UNGASC 10.9.2018). Im Laufe verschiedener Kampfoperationen wurden sowohl Taliban- als 

auch ISKP-Kämpfer (ISKP, Islamic State Khorasan Province, Anm.) getötet (SIGAR 30.7.2018).   

Sowohl die Aufständischen als auch die afghanischen Sicherheitskräfte verzeichneten hohe Verluste, wobei die 

Zahl der Opfer auf Seite der ANDSF im August und September 2018 deutlich gestiegen ist (Tolonews 23.9.2018; 

vgl. NYT 21.9.2018, ANSA 13.8.2018, CBS 14.8.2018). Trotzdem gab es bei der Kontrolle des Territoriums durch 

Regierung oder Taliban keine signifikante Veränderung (UNGASC 10.9.2018; vgl. UNGASC 6.6.2018). Die 

Regierung kontrollierte – laut Angaben der Resolute Support (RS) Mission - mit Stand 15.5.2018 56,3% der 

Distrikte, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 (57%) bedeutet. 30% der 
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Distrikte waren umkämpft und 14% befanden sich unter Einfluss oder Kontrolle von Aufständischen. Ca. 67% der 

Bevölkerung lebten in Gebieten, die sich unter Regierungskontrolle oder -einfluss befanden, 12% in Gegenden 

unter Einfluss bzw. Kontrolle der Aufständischen und 23% lebten in umkämpften Gebieten (SIGAR 30.7.2018).  

Der Islamische Staat – Provinz Khorasan (ISKP) ist weiterhin in den Provinzen Nangarhar, Kunar und Jawzjan aktiv 

(USGASC 6.6.2018; vgl. UNGASC 10.9.2018). Auch war die terroristische Gruppierung im August und im 

September für öffentlichkeitswirksame Angriffe auf die schiitische Glaubensgemeinschaft in Kabul und Paktia 

verantwortlich (UNGASC 10.9.2018; vgl. KI vom 11.9.2018, KI vom 22.8.2018). Anfang August besiegten die 

Taliban den in den Distrikten Qush Tepa und Darzab (Provinz Jawzjan) aktiven „selbsternannten“ ISKP (dessen 

Verbindung mit dem ISKP in Nangarhar nicht bewiesen sein soll) und wurden zur dominanten Macht in diesen 

beiden Distrikten (AAN 4.8.2018; vgl. UNGASC 10.9.2018).  

Global Incident Map zufolge wurden im Berichtszeitraum (1.5.2018 – 30.9.2018) 1.969 sicherheitsrelevante 

Vorfälle registriert. Durch die folgende kartografische Darstellung der Staatendokumentation soll die Verteilung 

des Konflikts landesweit veranschaulicht werden.  

Im Folgenden wird das Verhältnis zwischen den diversen sicherheitsrelevanten Vorfällen für den Zeitraum 

1.4.2018 – 30.9.2018 durch eine Grafik der Staatendokumentation veranschaulicht.  

Zivile Opfer 

Die United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) registrierte im Berichtszeitraum (1.1.2018 – 

30.6.2018) 5.122 zivile Opfer (1.692 Tote und 3.430 Verletzte), ein Rückgang von 3% gegenüber dem 

Vorjahreswert. 45% der zivilen Opfer wurden durch IED [Improvisierte Spreng- oder 

Brandvorrichtung/Sprengfallen, aber auch Selbstmordanschläge, Anm.] regierungsfeindlicher Gruppierungen 

verursacht. Zusammenstöße am Boden, gezielte Tötungen, Luftangriffe und explosive Kampfmittelrückstände 

waren weitere Ursachen für zivile Opfer. Zivilisten in den Provinzen Kabul, Nangarhar, Faryab, Helmand und 

Kandahar waren am stärksten betroffen. Wobei die Zahl der durch Zusammenstöße am Boden verursachten 

zivilen Opfer um 18% und die Zahl der gezielten Tötungen deutlich zurückging. Jedoch ist die Opferzahl bei 

komplexen und Selbstmordangriffen durch regierungsfeindliche Gruppierungen gestiegen (um 22% verglichen 

mit 2017), wobei 52% der Opfer dem ISKP, 40% den Taliban und der Rest anderen regierungsfeindlichen 

Gruppierungen zuzuschreiben ist (UNAMA 15.7.2018).  

Regierungsfeindliche Gruppierungen waren im UNAMA-Berichtszeitraum (1.1.2018 – 30.6.2018) für 3.413 (1.127 

Tote und 2.286 Verletzte) zivile Opfer verantwortlich (67%): 42% der Opfer wurden den Taliban, 18% dem IS und 

7% undefinierten regierungsfeindlichen Gruppierungen zugeschrieben. Im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 

2017 stieg die Anzahl ziviler Opfer von gezielten Angriffen auf Zivilisten um 28%, was hauptsächlich auf Angriffe 

auf die öffentliche Verwaltung und Vorfälle mit Bezug auf die Wahlen zurückzuführen ist (UNAMA 15.7.2018).  

Ungefähr 1.047 (20%) der verzeichneten zivilen Opfer wurden regierungsfreundlichen Gruppierungen 

zugeschrieben: 17% wurden von den afghanischen Sicherheitskräften, 2% durch die internationalen Streitkräfte 

und 1% von regierungsfreundlichen bewaffneten Gruppierungen verursacht. Gegenüber 2017 sank die den 

regierungstreuen Gruppen zugerechnete Zahl ziviler Opfer von Zusammenstößen am Boden um 21%. Gleichzeitig 

kam es jedoch zu einem Anstieg der Opfer von Luftangriffen um 52% (Kunduz, Kapisa und Maidan Wardak) 

(UNAMA 15.7.2018; vgl. UNAMA 25.9.2018a, UNAMA 25.9.2018b).  
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Auch wurden von UNAMA zivile Opfer durch Fahndungsaktionen, hauptsächlich durch die Spezialkräfte des 

National Directorate of Security (NDS) und regierungsfreundliche bewaffnete Gruppierungen wie die Khost 

Protection Force (KPF) verzeichnet (UNAMA 15.7.2018).  

Dennoch unternahm die afghanische Regierung weiterhin Anstrengungen zur Reduzierung der Zahl ziviler Opfer, 

was hauptsächlich während Bodenoperationen einen diesbezüglichen Rückgang zur Folge hatte. Die Regierung 

verfolgt eine „nationale Politik für zivile Schadensminimierung und -prävention“ und das Protokol V der 

„Konvention über bestimmte konventionelle Waffen in Bezug auf explosive Kriegsmunitionsrückstände“, welche 

am 9.2.2018 in Kraft getreten ist. Bei Bodenoperationen regierungfeindlicher Gruppierungen (hauptsächlich 

Taliban) wurde ein Rückgang der zivilen Opfer um 23% im Vergleich zu 2017 verzeichnet. So sank etwa die Zahl 

der zivilen Opfer der hauptsächlich von den Taliban eingesetzten Druckplatten-IEDs um 43% (UNAMA 15.7.2018).  

Wahlen  

Zwischen 14.04.2018 und 27.7.2018 fand die Wählerregistrierung für die Parlaments- sowie Distriktwahlen statt. 

Offiziellen Angaben zufolge haben sich im genannten Zeitraum 9,5 Millionen Wähler registriert, davon 34% 

Frauen (UNGASC 10.9.2018). Die Registrierung der Kandidaten für die Parlaments- sowie Distriktwahlen endete 

am 12.6.2018 bzw. 14.6.2018 und die Kandidatenliste für die Parlamentswahlen wurde am 2.7.2018 

veröffentlicht (UNGASC 10.9.2018). Am 25.9.2018 wurde vom Sprecher der Independent Electoral Commission 

(IEC) verkündet, dass die landesweiten Distriktwahlen sowie die Parlamentswahlen in der Provinz Ghazni am 

20.10.2018 nicht stattfinden werden (im Rest des Landes hingegen schon). Begründet wurde dies mit der 

niedrigen Anzahl registrierter Kandidaten für die Distriktwahlen (nur in 40 von 387 Distrikten wurden Kandidaten 

gestellt) sowie mit der „ernst zu nehmenden Sicherheitslage und anderen Problematiken“. Damit wurden beide 

Wahlen (Distriktwahlen landesweit und Parlamentswahlen in Ghazni) de facto für 2018 abgesagt. Obwohl noch 

nicht feststeht, wann diese nachgeholt werden sollen, ist der 20.4.2019, an dem u.a. die Präsidentschafts- sowie 

Provinzwahlen stattfinden sollen, als neuer Termin wahrscheinlich (AAN 26.9.2018). Die Registrierung der 

Kandidaten für die Präsidentschaftswahl ist für den Zeitraum 11.11.2018 – 25.11.2018 vorgesehen; die vorläufige 

Kandidatenliste soll am 10.12.2018 bereitstehen, während die endgültige Aufstellung am 16.1.2019 

veröffentlicht werden soll (AAN 9.10.2018). Ohne die Provinz Ghazni sank die Zahl der registrierten Wähler mit 

Stand Oktober 2018 auf ungefähr 8.8 Milionen (AAN 9.10.2018; vgl. IEC o.D.). Die Verkündung der ersten 

Wahlergebnisse für die Parlamentswahlen (ohne Provinz Ghazni) ist für den 10.11.2018 vorgesehen, während 

das Endergebnis voraussichtlich am 20.12.2018 veröffentlicht werden soll (AAN 9.10.2018).  

Im April und Oktober 2018 erklärten die Taliban in zwei Stellungnahmen, dass sie die Wahl boykottieren würden 

(AAN 9.10.2018). Angriffe auf mit der Ausstellung von Tazkiras sowie mit der Wahlregistrierung betraute 

Behörden wurden berichtet. Sowohl am Wahlprozess beteiligtes Personal als auch Kandidaten und deren 

Unterstützer wurden von regierungsfeindlichen Gruppierungen angegriffen. Zwischen 1.1.2018 und 30.6.2018 

wurden 341 zivile Opfer (117 Tote und 224 Verletzte) mit Bezug auf die Wahlen verzeichet, wobei mehr als 250 

dieser Opfer den Anschlägen Ende April und Anfang Mai in Kabul und Khost zuzuschreiben sind. Auch wurden 

während des Wahlregistrierungsprozesses vermehrt Schulen, in denen Zentren zur Wahlregistrierung 

eingerichtet worden waren, angegriffen (39 Angriffe zwischen April und Juni 2018), was negative Auswirkungen 

auf die Bildungsmöglichkeiten von Kindern hatte (UNAMA 15.7.2018). Seit dem Beginn der Wählerregistrierung 

Mitte April 2018 wurden neun Kandidaten ermordet (AAN 9.10.2018). 
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Von den insgesamt 7.366 Wahllokalen werden aus Sicherheitsgründen letztendlich am Tag der Wahl 5.100 

geöffnet sein (AAN 9.10.2018; vgl. UNAMA 17.9.2018, Tolonews 29.9.2018). Diese sollen während der fünf Tage 

vor der Wahl von 54.776 Mitgliedern der Afghan National Security Forces (ANSF) bewacht werden; 9.540 weitere 

stehen als Reserven zur Verfügung (Tolonews 29.9.2018; vgl. AAN 9.10.2018). 

Quellen: 

AAN – Afghanistan Analysts Network (9.10.2018): Afghanistan Election Conundrum (16): Basic facts about the 

parliamentary elections, https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-16-basic-

facts-about-the-parliamentary-elections/, Zugriff 19.10.2018 

AAN – Afghanistan Analysts Network (26.9.2018): Afghanistan Election Conundrum (14): District council and 

Ghazni parliamentary elections quietly dropped, https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-

conundrum-14district-council-and-ghazni-parliamentary-elections-quietly-dropped/, Zugriff 2.10.2018 

AAN – Afghanistan Analysts Network (4.8.2018): Qari Hekmat’s Islan Overrun: Taleban defeat 'ISKP' in Jawzjan, 

https://www.afghanistan-analysts.org/qari-hekmats-island-overrun-taleban-defeat-iskp-in-jawzjan/, Zugriff 

31.8.2018  

AJ – Al Jazeera (19.8.2018): Afghanistan’s Ghani declares Eid ceasefire with Taliban, 

https://www.aljazeera.com/news/2018/08/afghanistan-ghani-declares-eid-ceasefire-taliban-

180819143135061.html, Zugriff 31.8.2018 

ANSA – Agenzia Nationale Stampa Associata (13.8.2018): Afghanistan: a Ghazni 120 morti, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2018/08/13/afghanistan-a-ghazni-120-morti_695579f5-407b-

4e4f-8814-afcd60397435.html, Zugriff 31.8.2018 

BFA Staatendokumentation (15.10.2018a): kartografische Darstellung der sicherheitsrelevanten Vorfälle Mai-

September 2018, liegt im Archiv der Staatendokumentation vor 

BFA Staatendokumentation (15.10.2018b): grafische Darstellung der sicherheitsrelevanten Vorfälle Q2 und Q3, 

liegt im Archiv der Staatendokumentation vor 

CBS News (14.8.2018): Taliban overruns Afghan base, killing 17 soldiers, 

https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-base-overrun-taliban-faryab-afghan-troops-killed-ghazni-fight/, 

Zugriff 31.8.2018 

GT – Gulf Today (12.9.2018): Scores killed in Afghan suicide attack, http://gulftoday.ae/portal/efd26c1a-5e54-

42e8-a810-7e18341d14e4.aspx, Zugriff 2.10.2018 

IEC – Independent Election Commission of Afghanistan (o.D.), http://www.iec.org.af/pdf/vr-2018/vr-

statistics.pdf, Zugriff 19.10.2018  

NYT – The New York Times (21.9.2018): The Death Toll for Afghan Forces Is Secret. Here’s Why, 

https://www.nytimes.com/2018/09/21/world/asia/afghanistan-security-casualties-taliban.html, Zugriff 

3.10.2018  
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SIGAR – Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (30.7.2018): Quarterly Report to the United 

States Congress, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-07-30qr.pdf, Zugriff 31.8.2018 

TG – The Guardian (19.8.2018): Afghan president announces conditional ceasefire with Taliban, 

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/19/afghan-ashraf-ghani-conditional-ceasefire-taliban-eid-al-

adha, Zugriff 31.8.2018 

Tolonews (28.9.2018): Candidates Begin Campaign For Parliamentary Elections, 

https://www.tolonews.com/elections-2018/candidates-begin-campaign-%C2%A0parliamentary-elections, 

Zugriff 19.10.2018 

Tolonews (23.9.2018): Alarm Bells Ring Over High ANA Casualty Rate, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/alarm-bells-

ring%C2%A0over%C2%A0high%C2%A0ana%C2%A0casualty-rate, Zugriff 3.10.2018 

Tolonews (19.8.2018): Ghani Announces Conditional Ceasefire, https://www.tolonews.com/afghanistan/ghani-

announces-conditional-ceasefire, Zugriff 31.8.2018 

UNAMA - UN Assistance Mission in Afghanistan (25.9.2018a): Preliminary findings indicate airstrike killed 12 

civilians in Maidan Wardak province, https://unama.unmissions.org/preliminary-findings-indicate-airstrike-

killed-12-civilians-maidan-wardak-province, Zugriff 2.10.2018 

UNAMA - UN Assistance Mission in Afghanistan (25.9.2018b): Concern about rising number of civilian casualties 

from airstrikes, https://unama.unmissions.org/concern-about-rising-number-civilian-casualties-airstrikes, 

Zugriff 2.10.2018 

UNAMA – UN Assistance Mission in Afghanistan (17.9.2018): Briefing to the United Nations Security Council by 

the Secretary-General’s Special Representative for Afghanistan, Mr. Tadamichi Yamamoto, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/17_september_2018_srsg_briefing_security_council_english.

pdf, Zugriff 19.10.2018 

UNAMA - UN Assistance Mission in Afghanistan (15.7.2018): Midyear Update on the Protection of Civilians in 

Armed Conflict: 1 January to 30 June 2018, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2018_15_july_english.pdf, 

Zugriff 31.8.2018  

UNGASC – General Assembly Security Council (10.9.2018): The situation in Afghanistan and its implications for 

international peace and security, Report of the Secretary General  

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_12_sept.pdf  

UNGASC – General Assembly Security Council (6.6.2018): The situation in Afghanistan and its implications for 

international peace and security, Report of the Secretary General 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_6_june.pdf, Zugriff 31.8.2018 
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KI vom 11.9.2018, Angriffe des Islamischen Staates (IS/ISKP) in Kabul, Anschläge in Nangarhar und Aktivitäten 

der Taliban in den Provinzen Sar-i Pul und Jawzjan (relevant für Abschnitt 3 / Sicherheitslage) 

Anschläge in Nangarhar 11.9.2018  

Am 11.9.2018 kamen nach einem Selbstmordanschlag während einer Demostration im Distrikt Mohamad Dara 

der Provinz Nangarhar mindestens acht Menschen ums Leben und weitere 35 wurden verletzt (Tolonews 

11.9.2018; vgl. TWP 11.9.2018, RFE/RL 11.9.2018). Kurz zuvor wurde am Vormittag des 11.9.2018 ein Anschlag 

mit zwei Bomben vor der Mädchenschule „Malika Omaira“ in Jalalabad verübt, bei dem ein Schüler einer 

nahegelegenen Jungenschule ums Leben kam und weitere vier Schüler verletzt wurden, statt (RFE/RL 11.9.2018; 

AFP 11.9.2018). Davor gab es vor der Mädchenschule „Biba Hawa“ im naheligenden Distrikt Behsud eine weitere 

Explosion, die keine Opfer forderte, weil die Schülerinnen noch nicht zum Unterricht erschienen waren (AFP 

11.9.2018). 

Weder die Taliban noch der IS/ISKP bekannten sich zu den Anschlägen, obwohl beide Gruppierungen in der 

Provinz Nangarhar aktiv sind (AFP 11.9.2018; vgl. RFE/RL 11.9.2018, TWP 11.9.2018).  

Kämpfe in den Provinzen Sar-e Pul und Jawzjan 11.9.2018 

Am Montag, dem 10.9.2018, eroberten die Taliban die Hauptstadt des Kham Aab Distrikts in der Provinz Jawzjan 

nachdem es zu schweren Zusammenstößen zwischen den Taliban und den afghanischen Sicherheitskräften 

gekommen war (Tolonews 10.9.2018a; Tolonews 10.9.2018b). Sowohl die afghanischen Streitkräfte als auch die 

Taliban erlitten Verluste (Khaama Press 10.9.2018a).  

Am Sonntag, dem 9.9.2018, starteten die Taliban eine Offensive zur Eroberung der Hauptstadt der Provinz Sar-i 

Pul, wo nach wie vor u.a. mit Einsatz der Luftwaffe gekämpft wird (Tolonews 10.9.2018b; vgl. FAZ 10.9.2018). 

Quellen zufolge haben die Taliban das Gebiet Balghali im Zentrum der Provinzhauptstadt eingenommen und 

unter ihre Kontrolle gebracht (FAZ 10.9.2018). Sar-i-Pul-Stadt gehört zu den zehn Provinzhauptstädten, die 

Quellen zufolge das höchste Risiko tragen, von den Taliban eingenommen zu werden. Dazu zählen auch Farah-

Stadt, Faizabad in Badakhshan, Ghazni-Stadt, Tarinkot in Uruzgan, Kunduz-Stadt, Maimana in Faryab und Pul-i-

Khumri in Baghlan (LWJ 10.9.2018; vgl. LWJ 30.8.2018). Weiteren Quellen zufolge sind auch die Städte Lashkar 

Gar in Helmand und Gardez in Paktia von einer Kontrollübernahme durch die Taliban bedroht (LWJ 10.9.2018). 

IS-Angriff während Massoud-Festzug in Kabul 9.9.2018 

Bei einem Selbstmordanschlag im Kabuler Stadtteil Taimani kamen am 9.9.2018 mindestens sieben Menschen 

ums Leben und ungefähr 24 weitere wurden verletzt. Der Anschlag, zu dem sich der Islamische Staat (IS/ISKP) 

bekannte, fand während eines Festzugs zu Ehren des verstorbenen Mudschahedin-Kämpfers Ahmad Shah 

Massoud statt (AJ 10.9.2018; vgl. Khaama Press 10.9.2018b). 

IS-Angriff auf Sportverein in Kabul 5.9.2018 

Am Mittwoch, dem 5.9.2018, kamen bei einem Doppelanschlag auf einen Wrestling-Klub im Kabuler Distrikt 

Dasht-e Barchi mindestens 20 Personen ums Leben und ungefähr 70 weitere wurden verletzt (AJ 6.9.2018; vgl. 

CNN 6.9.2018, TG 5.9.2018). Zuerst sprengte sich innerhalb des Sportvereins ein Attentäter in die Luft,  kurz 
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darauf explodierte eine Autobombe in der sich vor dem Klub versammelnden Menge (SO 5.9.2018) Der 

Islamische Staat (IS/ISKP) bekannte sich zum Anschlag (RFE/RL 5.9.2018).  

Quellen: 
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https://edition.cnn.com/2018/09/06/asia/kabul-attack-wrestling-intl/index.html, Zugriff 11.9.2018 

FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung (3.8.2018): Totei bei Angriff auf Schiiten-Moschee, 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-tote-bei-angriff-auf-schiiten-moschee-15721269.html, 

Zugriff 21.8.2018 

Khaama Press (10.9.2018a): Taliban militants overrun Khamab district in Jawzjan proince, 

https://www.khaama.com/taliban-militants-overrun-khamab-district-in-jawzjan-province-05929/, Zugriff 

11.9.2018 

Khaama Press (10.9.2018b): ISIS claims suicide attack on the supporters of Massoud in Kabul, 

https://www.khaama.com/isis-claims-suicide-attack-on-the-supporters-of-massoud-in-kabul-05926/, Zugriff 

11.9.2018 

LWJ – Long War Journal (10.9.2018): Taliban threatens Sar-i-Pul City, captures district in Jawzjan, 

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/09/taliban-threatens-sar-i-pul-city-captures-district-in-

jawzjan.php, Zugriff 11.9.2018 

LWJ – Long War Journal (30.8.2018): Faryab capital under Taliban threats as Afghan troops desert bases, 

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/08/faryab-capital-under-taliban-threat-as-afghan-troops-

desert-bases.php, Zugriff 11.9.2018 

RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty (11.9.2018): Suicide Attack, Bombing Strike Eastern Afghanistan, 

https://www.rferl.org/a/suicide-attack-bombings-strike-eastern-afghanistan/29483707.html, Zugriff 11.9.2018 

RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty (5.9.2018): At Least 20 People Reported Killed, Including Two 

Journalists, In Twin Kabul Blasts, https://www.rferl.org/a/at-least-four-killed-in-suicide-attack-at-wrestling-club-

in-kabul/29473678.html, Zugriff 11.9.2018 
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RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty (17.8.2018): 'Goodbye, Dad': Father Remembers Afghan Twins Killed 

In Kabul Bombing, https://www.rferl.org/a/goodbye-dad-father-remembers-afghan-twins-killed-in-kabul-

bombing/29439516.html, Zugriff 20.8.2018 

SO - Spiegel Online (5.9.2018): Tote und Verletzte bei Doppelanschlag in Kabul, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-tote-und-verletzte-bei-doppelanschlag-in-kabul-a-

1226712.html, Zugriff 11.9.2018 

TG – The Guardian (5.9.2018): At least 20 people killed in separate bombings at Kabul wrestling club, 

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/05/at-least-20-people-killed-in-separate-bombings-at-kabul-

wrestling-club, Zugriff 11.9.2018 

Tolonews (11.9.2018): Suicide Bomber Targets Protest in Nangarhar; Eight Killed, 

https://www.tolonews.com/afghanistan/suicide-bomber-targets-protest-nangarhar  Zugriff 11.9.2018 

Tolonews (10.9.2018a): Center of Jawzjan‘s Kham Aab District falls to Taliban, 

https://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/center-jawzjan%E2%80%99s-kham-aab-district-

falls%C2%A0-taliban, Zugriff 11.9.2018 

Tolonews (10.9.2018b): Dozens of Afghan Forces Killed in North, 

https://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/afghan-forces-suffer-huge-casualty-toll-%C2%A0north, 

Zugriff 11.9.2018 

TWP – The Washington Post (11.9.2018): Afghan official: Suicide bomber kills 20 in Nangarhar, 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghan-official-suicide-bomber-kills-20-in-

nangarhar/2018/09/11/3ba8ec50-b5a8-11e8-ae4f-

2c1439c96d79_story.html?noredirect=on&utm_term=.2748ace6475c, Zugriff 11.9.2018  

Kommentar: 

Weiterführende Informationen über die Aktivitäten der Taliban und Zusammenstöße mit den afghanischen 

Sicherheitskräften werden in der kommenden Aktualisierung (Q3) der Sicherheitslage näher beschrieben.  

KI vom 22.08.2018, Angriffe des Islamischen Staates (IS/ISKP) in Kabul und Paktia und Aktivitäten der Taliban 

in Ghazni, Baghlan, Faryab und Kunduz zwischen 22.7.2018 und 20.8.2018; (relevant für Abschnitt 3 / 

Sicherheitslage) 

Entführung auf der Takhar-Kunduz-Autobahn 20.8.2018 

Am 20.8.2018 entführten die Taliban 170 Passagiere dreier Busse, die über die Takhar-Kunduz-Autobahn auf der 

Reise nach Kabul waren (Tolonews 20.8.2018; vgl. IFQ 20.8.2018). Quellen zufolge wurden die Entführten in das 

Dorf Nikpe der Provinz Kunduz gebracht, wo es zu Kämpfen zwischen den afghanischen Sicherheitskräften und 

den Aufständischen kam. Es wurden insgesamt 149 Personen freigelassen, während sich die restlichen 21 

weiterhin in der Gewalt der Taliban befinden (IFQ 20.8.2018). Grund für die Entführung war die Suche nach 

Mitgliedern der afghanischen Sicherheitskräfte bzw. Beamten (IFQ 20.8.2018; vgl. BBC 20.8.2018). Die 

Entführung erfolgte nach dem von Präsident Ashraf Ghani angekündigten Waffenstillstand, der vom 20.8.2018 
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bis 19.11.2018 gehen sollte und jedoch von den Taliban zurückgewiesen wurde (Reuters 20.8.2018; vgl. Tolonews 

19.8.2018). 

IS-Angriff auf die Mawoud Akademie in Kabul 15.8.2018 

Ein Selbstmordattentäter sprengte sich am Nachmittag des 15.8.2018 in einem privaten Bildungszentrum im 

Kabuler Distrikt Dasht-e Barchi, dessen Bewohner mehrheitlich Schiiten sind, in die Luft (NZZ 16.8.2018; vgl. BBC 

15.8.2018, Repubblica 15.8.2018). Die Detonation hatte 34 Tote und 56 Verletzte zur Folge (Reuters 16.8.2018a; 

vgl. NZZ 16.8.2018, Repubblica 15.8.2018). Die Mehrheit der Opfer waren Studentinnen und Studenten, die sich 

an der Mawoud Akademie für die Universitätsaufnahmeprüfungen vorbereiteten (Reuters 16.8.2018b; vgl. 

RFE/RL 17.8.2018). Der Islamische Staat (IS) bekannte sich zum Vorfall (RFE/RL 17.8.2018; vgl. Reuters 

16.8.2018b). 

Kämpfe in den Provinzen Ghazni, Baghlan und Faryab 

Am Donnerstag, dem 9.8.2018, starteten die Taliban eine Offensive zur Eroberung der Hauptstadt Ghaznis, einer 

strategisch bedeutenden Provinz, die sich auf der Achse Kabul-Kandahar befindet (Repubblica 13.8.2018; vgl. 

ANSA 13.8.2018, CBS 14.8.2018). Nach fünftägigen Zusammenstößen zwischen den afghanischen 

Sicherheitskräften und den Aufständischen konnten letztere zurückgedrängt werden (AB 15.8.2018; vgl. Xinhua 

15.8.2018). Während der Kämpfe kamen ca. 100 Mitglieder der Sicherheitskräfte ums Leben und eine 

unbekannte Anzahl Zivilisten und Taliban (DS 13.8.2018; vgl. ANSA 13.8.2018). 

Am 15.8.2018 verübten die Taliban einen Angriff auf einen Militärposten in der nördlichen Provinz Baghlan, 

wobei ca. 40 Sicherheitskräfte getötet wurden (AJ 15.8.2018; vgl. Repubblica 15.8.2018, BZ 15.8.2018). 

Auch im Distrikt Ghormach der Provinz Faryab wurde gekämpft: Die Taliban griffen zwischen 12.8.2018 und 

13.8.2018 einen Stützpunkt des afghanischen Militärs, bekannt als Camp Chinaya, an und töteten ca. 17 

Mitglieder der Sicherheitskräfte (ANSA 14.8.2018; vgl. CBS 14.8.2018, Tolonews 12.8.2018). Quellen zufolge 

kapitulierten die Sicherheitskräfte nach dreitägigen Kämpfen und ergaben sich den Aufständischen (CBS 

14.8.2018; vgl. ANSA 14.8.2018). 

IS-Angriff auf schiitische Moschee in Gardez-Stadt in Paktia 3.8.2018 

Am Freitag, dem 3.8.2018, kamen bei einem Selbstmordanschlag innerhalb der schiitischen Moschee Khawaja 

Hassan in Gardez-Stadt in der Provinz Paktia, 39 Personen ums Leben und weitere 80 wurden verletzt (SI 

4.8.2018; vgl. Reuters 3.8.2018, FAZ 3.8.2018). Der Islamische Staat (IS) bekannte sich zum Anschlag (SI 4.8.2018). 

IS-Angriff vor dem Flughafen in Kabul 22.7.2018 

Am Sonntag, dem 22.7.2018, fand ein Selbstmordanschlag vor dem Haupteingangstor des Kabuler Flughafens 

statt. Der Attentäter sprengte sich in die Luft, kurz nachdem der afghanische Vizepräsident Rashid Dostum von 

einem einjährigen Aufenthalt in der Türkei nach Afghanistan zurückgekehrt und mit seinem Konvoi vom 

Flughafen abgefahren war (AJ 23.7.2018; vgl. Reuters 23.7.2018). Es kamen ca. 23 Personen ums Leben und 107 

wurden verletzt (ZO 15.8.2018; vgl. France24). Der Islamische Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich (AJ 

23.7.2018; vgl. Reuters 23.7.2018). 
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afghanistan-31111842, Zugriff 21.8.2018 

CBS – CBS News (14.8.2018): Taliban overruns Afghan base, killing 17 soldiers, 

https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-base-overrun-taliban-faryab-afghan-troops-killed-ghazni-fight/, 

Zugriff 21.8.2018 
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https://www.tolonews.com/afghanistan/17-soldiers-killed-faryab%C2%A0army-base-attack, Zugriff 21.8.2018 
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ZO – Zeit Online(15.8.2018): Viele Tote und Verletzte bei Anschlag in Kabul, 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-08/afghanistan-anschlag-kabul-tote, Zugriff 20.8.2018 

 Politische Lage 

Letzte Änderung: 18.5.2020 

Afghanistan ist ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert sind (AA 15.4.2019). Auf einer Fläche 

von ca. 632.000 Quadratkilometern (CIA 24.5.2019) leben ca. 32 Millionen Menschen (CSO 2019). 

Im Jahr 2004 wurde die neue Verfassung angenommen (BFA 7.2016; vgl. Casolino 2011), die vorsieht, dass kein 

Gesetz gegen die Grundsätze und Bestimmungen des Islam verstoßen darf und alle Bürgerinnen und Bürger 

Afghanistans, Mann wie Frau, gleiche Rechte und Pflichten vor dem Gesetz haben (BFA 3.2014; vgl. Casolino 

2011, MPI 27.1.2004). 

Die Verfassung der islamischen Republik Afghanistan sieht vor, dass der Präsident der Republik direkt vom Volk 

gewählt wird und sein Mandat fünf Jahre beträgt (Casolino 2011). Implizit schreibt die Verfassung dem 

Präsidenten auch die Führung der Exekutive zu (AAN 13.2.2015) und die Provinzvorsteher, sowie andere wichtige 

Verwaltungsbeamte, werden direkt vom Präsidenten ernannt und sind diesem rechenschaftspflichtig. Viele 

werden aufgrund persönlicher Beziehungen ausgewählt (EC 18.5.2019). 

Die ursprünglich für den 20. April 2019 vorgesehene Präsidentschaftswahl wurde mehrfach verschoben, da die 

Wahlbehörden auf eine landesweite Wahl so kurz nach der Parlamentswahl im Oktober 2018 nicht vorbereitet 

waren. Der Oberste Gerichtshof Afghanistans konnte die Herausforderungen für die Wahlkommission 

nachvollziehen und verlängerte die Amtszeit von Präsident Ashraf Ghani bis zu der auf den 28.9.2019 

verschobenen Präsidentschaftswahl (DZ 21.4.2019). Die unabhängige afghanische Wahlkommission 

(Afghanistan’s Independent Election Commission) hat mehr als vier Monate nach der Präsidentschaftswahl in 

Afghanistan Mohammed Ashraf Ghani zum Sieger erklärt (DW 18.2.2020). Der amtierende Präsident erhielt 

50,64% der Stimmen, wie die Kommission verlautbarte (DW 18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020; UNGASC 17.3.2020). 

Da Ghani im ersten Durchgang die Präsidentschaftswahl bereits gewonnen hat, ist  keine Stichwahl mehr 

notwendig (DW 18.2.2020). CEO bzw. Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, kam den Resultaten zufolge 

auf 39,52% (DW 18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020). Die Präsidentenwahl hatte am 28. September stattgefunden. 

Nach monatelangem, erbittertem Streit um die Richtigkeit von Hunderttausenden von Stimmen waren nur noch 

1,8 Millionen Wahlzettel berücksichtigt worden. Hingegen lag die Zahl der registrierten Wähler bei 9,6 Millionen. 

Afghanistan hat eine geschätzte Bevölkerung von 35 Millionen Einwohnern (DW 18.2.2020). 
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Wochenlang stritten der amtierende Präsident Ashraf Ghani und sein ehemaliger Regierungsgeschäftsführer 

Abdullah Abdullah um die Macht in Kabul und darum wer die Präsidentschaftswahl im vergangenen September 

gewonnen hatte. Abdullah Abdullah beschuldigte die Wahlbehörden, Ghani begünstigt zu haben, und 

anerkannte das Resultat nicht (NZZ 20.4.2020). Am 9.3.2020 ließen sich sowohl Ghani als auch Abdullah als 

Präsident vereidigen (NZZ 20.4.2020; vgl. TN 16.4.2020). Nach monatelanger politischer Krise (DP 17.5.2020; vgl. 

TN 11.5.2020), einigten sich der afghanische Präsident Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah auf eine 

Machtteilung: Abdullah wird die Friedensgespräche mit den Taliban leiten und Mitglieder seines 

Wahlkampfteams werden ins Regierungskabinett aufgenommen (DP 17.5.2020; vgl. BBC 17.5.2020; DW 

17.5.2020). 

Anm.: Weitere Details zur Machtteilungsvereinbarung sind zum Zeitpunkt der Aktualisierung noch nicht bekannt 

(Stand: 18.5.2020) und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben (BBC 17.5.2020).   

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 

Die afghanische Nationalversammlung ist die höchste legislative Institution des Landes und agiert im Namen des 

gesamten afghanischen Volkes (Casolino 2011). Sie besteht aus zwei Kammern: dem Unterhaus oder 

Volksvertretung (Wolesi Jirga) mit 250 Abgeordneten (für 5 Jahre gewählt), sowie dem Oberhaus oder 

Ältestenrat (Meschrano Jirga) mit 102 Abgeordneten (AA 15.4.2019). 

Das Oberhaus setzt sich laut Verfassung zu je einem Drittel aus Vertretern der Provinz- und Distrikträte 

zusammen. Das letzte Drittel der Senatoren wird durch den Präsidenten bestimmt (AA 15.4.2019). Die Hälfte der 

vom Präsidenten entsandten Senatoren müssen Frauen sein. Weiters vergibt der Präsident zwei Sitze für die 

nomadischen Kutschi und zwei weitere an behinderte Personen. Auch ist de facto ein Sitz für einen Vertreter der 

Hindu- bzw. Sikh-Gemeinschaft reserviert (USDOS 13.3.2019). 

Die Sitze im Unterhaus verteilen sich proportional zur Bevölkerungszahl auf die 34 Provinzen. Verfassungsgemäß 

sind für Frauen 68 Sitze, für die Minderheit der Kutschi zehn Sitze und für Vertreter der Hindu- bzw. Sikh-

Gemeinschaft ein Sitz reserviert (AAN 22.1.2017; vgl. USDOS 13.3.2019, Casolino 2011). 

Die Rolle des Parlaments bleibt begrenzt. Ob das neue Parlament, das sich nach den Wahlen vom Oktober 2018 

erst mit erheblicher Verzögerung im April 2019 konstituierte, eine andere Rolle einnehmen kann, muss sich 

zunächst noch erweisen. Zwar beweisen die Abgeordneten mit kritischen Anhörungen und Abänderungen von 

Gesetzentwürfen in teils wichtigen Punkten, dass das Parlament grundsätzlich funktionsfähig ist, doch nutzt das 

Parlament auch seine verfassungsmäßigen Rechte, um die Arbeit der Regierung destruktiv zu behindern, 

Personalvorschläge der Regierung z.T. über längere Zeiträume zu blockieren und sich Zugeständnisse wohl auch 

durch finanzielle Zuwendungen an einzelne Abgeordnete abkaufen zu lassen. Insbesondere das Unterhaus hat 

sich dadurch sowohl die Regierung der Nationalen Einheit als auch die Zivilgesellschaft zum Gegner gemacht. 

Generell leidet die Legislative unter einem kaum entwickelten Parteiensystem und mangelnder Rechenschaft der 

Parlamentarier gegenüber ihren Wählern (AA 2.9.2019). 

Die Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen finden gemäß Verfassung alle fünf Jahre statt (USIP 11.2013). 

Mit dreijähriger Verzögerung fanden zuletzt am 20. und 21. Oktober 2018 – mit Ausnahme der Provinz Ghazni – 

Parlamentswahlen statt (AA 15.4.2019; vgl. USDOS 13.3.2019). Die letzten Präsidentschaftswahlen fanden am 

28. September 2019 statt (RFE/RL 20.10.2019). 
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Bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 20. und 21.10.2018 gaben etwa vier Millionen der registrierten 8,8 

Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die Wahl war durch Unregelmäßigkeiten geprägt, darunter Betrug 

bei der Wählerregistrierung und Stimmabgabe, Einschüchterung der Wähler, und einige Wahllokale mussten 

wegen Bedrohungen durch örtliche Machthaber schließen. Die Taliban und andere Gruppierungen behinderten 

die Stimmabgabe durch Drohungen und Belästigungen (USDOS 13.3.2019). 

Wegen Vorwürfen des Betruges und des Missmanagements erklärte Anfang Dezember 2018 die afghanische 

Wahlbeschwerdekommission (ECC) alle in der Provinz Kabul abgegebenen Stimmen für ungültig (RFE/RL 

6.12.2018). Die beiden Wahlkommissionen einigten sich in Folge auf eine neue Methode zur Zählung der 

abgegebenen Stimmen (TN 12.12.2018). Die Provinzergebnisse von Kabul wurden schließlich am 14.5.2019, fast 

sieben Monate nach dem Wahltag, veröffentlicht. In einer Ansprache bezeichnete Präsident Ghani die Wahl als 

„Katastrophe“ und die beiden Wahlkommissionen als „ineffizient“ (AAN 17.5.2019). 

Politische Parteien 

Die afghanische Verfassung erlaubt die Gründung politischer Parteien, solange deren Programm nicht im 

Widerspruch zu den Prinzipien des Islam steht (USDOS 29.5.2018). Um den Parteien einen allgemeinen und 

nationalen Charakter zu verleihen, verbietet die Verfassung jeglichen Zusammenschluss in politischen 

Organisationen, der aufgrund von ethnischer, sprachlicher (Casolino 2011; vgl. MPI 27.1.2004) oder 

konfessioneller Zugehörigkeit erfolgt (Casolino 2011; vgl. MPI 27.1.2004; USDOS 29.5.2018). Auch darf keine 

rechtmäßig zustande gekommene Partei oder Organisation ohne rechtliche Begründung und ohne richterlichen 

Beschluss aufgelöst werden (MPI 27.1.2004). 

Das kaum entwickelte afghanische Parteiensystem weist mit über 70 registrierten Parteien eine starke 

Zersplitterung auf (AA 2.9.2019). Die politischen Parteien haben ihren Platz im politischen System Afghanistans 

noch nicht etablieren können (DOA 17.3.2019). Die meisten dieser Gruppierungen erscheinen mehr als 

Machtvehikel ihrer Führungsfiguren denn als politisch-programmatisch gefestigte Parteien (AA 2.9.2019; vgl. 

AAN 6.5.2018, DOA 17.3.2019). Ethnische Zugehörigkeit, persönliche Beziehungen und ad hoc geformte 

Koalitionen spielen traditionell eine größere Rolle als politische Organisationen (AA 2.9.2019). 

Das derzeitige Wahlsystem ist personenbezogen, die Parteien können keine Kandidatenlisten erstellen, es sind 

keine Sitze für die Parteien reserviert und es ist den Parteien untersagt, Fraktionen im Parlament zu gründen. 

Der Parteivorsitz wird nicht durch parteiinterne Abläufe bestimmt, sondern wird eher wie ein partimoniales 

Erbgut gesehen, das von einer Generation an die nächste, vom Vater zum Sohn, übergeben wird. Die Menschen 

vertrauen den Parteien nicht und junge, gebildete Leute sind nicht gewillt, solchen Parteien beizutreten (DOA 

17.3.2019). 

Friedens- und Versöhnungsprozess 

Die afghanischen Regierungskräfte und die Amerikaner können die Taliban, die über rund 60 000 Mann verfügen, 

nicht besiegen. Auch die Islamisten sind nicht stark genug, um die Regierungstruppen zu überrennen, obwohl sie 

rund die Hälfte des Landes kontrollieren oder dort zumindest präsent sind. In Afghanistan herrscht fast zwei 

Jahrzehnte nach dem Sturz des Taliban-Regimes durch die USA eine Pattsituation (NZZ 20.4.2020). Das lang 

erwartete Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban wurde Ende Februar 2020 

unterzeichnet (AJ 7.5.2020; vgl. NPR 6.5.2020) – die afghanische Regierung war an dem Abkommen weder 
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beteiligt, noch unterzeichnete sie dieses. Diesem Abkommen zufolge hätten noch vor den für 10.03.2020 

angesetzten inneren Friedensgesprächen, von den Taliban bis zu 1.000 Gefangene und von der Regierung 5.000 

gefangene Taliban freigelassen werden sollen. Zum einen, verzögern die Unstimmigkeiten zwischen den Taliban 

und der afghanischen Regierung über Umfang und Umsetzungstempo des Austauschs, die Gespräche (AJ 

7.5.2020) [ Anm.: 800 Taliban-Gefangene entließ die afghanische Regierung, während die Taliban 100 der 

vereinbarten 1.000 Sicherheitskräfte frei ließen – (NPR 6.5.2020)], Andererseits stocken die Verhandlungen auch 

aufgrund des innerpolitischen Disputes zwischen Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah, die beide die 

Präsidentschaft für sich beanspruchten. Die Taliban haben seit dem unterzeichneten Abkommen im Februar 

mehr als 4.500 Angriffe verübt. Die von dieser Gewalt am stärksten betroffenen Provinzen sind auch jene 

Provinzen, die am stärksten von COVID-19-Fällen betroffen sind (AJ 7.5.2020). In den innerafghanischen 

Gesprächen wird es um die künftige Staatsordnung, eine Machtteilung und die Integration der Aufständischen 

gehen (NZZ 20.4.2020). 

Das Abkommen mit den US-Amerikanern 

Das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban enthält das Versprechen der US-Amerikaner, 

ihre noch rund 13.000 Armeeangehörigen in Afghanistan innerhalb von 14 Monaten abzuziehen. Auch die 

verbliebenen nichtamerikanischen NATO-Truppen (Stand Ende 2019: rund 6.700 Mann) sollen abgezogen 

werden. In den ersten 135 Tagen nach der Unterzeichnung werden die US-Amerikaner ihre Truppen in 

Afghanistan auf 8.600 Mann reduzieren. Der Abzug der ausländischen Truppenangehörigen, von denen die 

meisten Beratungs- und Ausbildungsfunktionen wahrnehmen, ist abhängig davon, ob die Taliban ihren Teil der 

Abmachung einhalten. Sie haben im Abkommen zugesichert, terroristischen Gruppierungen wie etwa al-Qaida 

keine Zuflucht zu gewähren. Die Taliban verpflichteten sich weiter, innerhalb von zehn Tagen nach 

Unterzeichnung, Gespräche mit einer afghanischen Delegation aufzunehmen (NZZ 20.4.2020; vgl. USDOS 

29.2.2020). 
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Balkh 

Letzte Änderung: 22.4.2020 

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im Nordosten an Tadschikistan, im 

Osten an Kunduz und Baghlan, im Südosten an Samangan, im Südwesten an Sar-e Pul, im Westen an Jawzjan und 

im Nordwesten an Turkmenistan (UNOCHA 13.4.2014; vgl. GADM 2018). Die Provinzhauptstadt ist Mazar-e 

Sharif. Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Balkh, Char Bolak, Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, 

Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, Marmul, Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (CSO 2019; 

vgl. IEC 2018). 

Nach Schätzung der zentralen Statistikorganisation Afghanistan (CSO) für den Zeitraum 2019-20 leben 1.475.649 

Personen in der Provinz Balkh, davon geschätzte 469.247 in der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif (CSO 2019). 

Balkh ist eine ethnisch vielfältige Provinz, welche von Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken, Turkmenen, 

Aimaq, Belutschen, Arabern und sunnitischen Hazara (Kawshi) bewohnt wird (PAJ o.D.; vgl. NPS o.D.). 

Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein regionales Handelszentrum 

(SH 16.1.2017). Die Autobahn, welche zum usbekischen Grenzübergang Hairatan-Termiz führt, zweigt ca. 40 km 

östlich von Mazar-e Sharif von der Ringstraße ab (TD 5.12.2017). In Mazar-e Sharif gibt es einen Flughafen mit 

Linienverkehr zu nationalen und internationalen Zielen (BFA Staatendokumentation 25.3.2019). Im Januar 2019 

wurde ein Luftkorridor für Warentransporte eröffnet, der Mazar-e Sharif und Europa über die Türkei verbindet 

(PAJ 9.1.2019). 
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Laut dem Opium Survey von UNODC für das Jahr 2018 belegt Balkh den 7. Platz unter den zehn größten 

Schlafmohn produzierenden Provinzen Afghanistans. Aufgrund der Dürre sank der Mohnanbau in der Provinz 

2018 um 30% gegenüber 2017 (UNODC/MCN 11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Balkh zählt zu den relativ stabilen (TN 1.9.2019) und ruhigen Provinzen Nordafghanistans, in welcher die Taliban 

in der Vergangenheit keinen Fuß fassen konnten (AN 6.5.2019). Die vergleichsweise ruhige Sicherheitslage war 

vor allem auf das Machtmonopol des ehemaligen Kriegsherrn und späteren Gouverneurs von Balkh, Atta 

Mohammed Noor, zurückzuführen (RFE/RL o.D.; RFE/RL 23.3.2018). In den letzten Monaten versuchen 

Aufständische der Taliban die nördliche Provinz Balkh aus benachbarten Regionen zu infiltrieren. Drei 

Schlüsseldistrikte, Zari, Sholagara und Chahar Kant, zählen zu jenen Distrikten, die in den letzten Monaten von 

Sicherheitsbedrohungen betroffen waren. Die Taliban überrannten keines dieser Gebiete (TN 22.8.2019). Einem 

UN-Bericht zufolge, gibt es eine Gruppe von rund 50 Kämpfern in der Provinz Balkh, welche mit dem Islamischen 

Staat (IS) sympathisiert (UNSC 1.2.2019). Bei einer Militäroperation im Februar 2019 wurden unter anderem in 

Balkh IS-Kämpfer getötet (BAMF 11.2.2019). 

Das Hauptquartier des 209. ANA Shaheen Corps befindet sich im Distrikt Dehdadi (TN 22.4.2018). Es ist für die 

Sicherheit in den Provinzen Balkh, Jawzjan, Faryab, Sar-e-Pul und Samangan zuständig und untersteht der NATO-

Mission Train, Advise, and Assist Command - North (TAAC-N), welche von deutschen Streitkräften geleitet wird 

(USDOD 6.2019). Deutsche Bundeswehrsoldaten sind in Camp Marmal in Mazar-e Sharif stationiert (TS 

22.9.2018). 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 277 zivile Opfer (108 Tote und 169 Verletzte) in der Provinz Balkh. Dies 

entspricht einer Steigerung von 22% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Kämpfe am Boden, 

gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate) und 

gezielten Tötungen. (UNAMA 2.2020). 

Im Winter 2018/2019 (UNGASC 28.2.2019) und Frühjahr 2019 wurden ANDSF-Operationen in der Provinz Balkh 

durchgeführt (UNGASC 14.6.2019). Die ANDSF führen auch weiterhin regelmäig Operationen in der Provinz 

(RFERL 22.9.2019; vgl KP 29.8.2019, KP 31.8.2019, KP 9.9.2019) unter anderem mit Unterstützung der US-

amerikanischen Luftwaffe durch (BAMF 14.1.2019; vgl. KP 9.9.2019). Taliban-Kämpfer griffen Einheiten der ALP, 

Mitglieder regierungsfreundlicher Milizen und Sicherheitsposten beispielsweise in den Distrikten Chahrbulak (TN 

9.1.2019; vgl. TN 10.1.2019), Chemtal (TN 11.9.2018; vgl. TN 6.7.2018), Dawlatabad (PAJ 3.9.2018; vgl. RFE/RL 

4.9.2018) und Nahri Shahi (ACCORD 30.4.2019) an. 

Berichten zufolge, errichten die Taliban auf wichtigen Verbindungsstraßen, die unterschiedliche Provinzen 

miteinander verbinden, immer wieder Kontrollpunkte. Dadurch wird das Pendeln für Regierungsangestellte 

erschwert (TN 22.8.2019; vgl. 10.8.2019). Insbesondere der Abschnitt zwischen den Provinzen Balkh und Jawjzan 

ist von dieser Unsicherheit betroffen (TN 10.8.2019). 

 Sicherheitslage 

Letzte Änderung: 22.4.2020 
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Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.3.2019). Die afghanische Regierung behält 

die Kontrolle über Kabul, die wichtigsten Bevölkerungszentren und Transitrouten sowie Provinzhauptstädte und 

die meisten Distriktzentren. Nichtsdestotrotz, hat die afghanische Regierung wichtige Transitrouten verloren 

(USDOD 12.2019). 

Der Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer "strategischen Pattsituation", die nur durch 

Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann (SIGAR 30.1.2020). 

Die afghanische Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über 

den Austausch tausender Gefangener verhandelt; bis dahin hatten die beiden Seiten sich nur per Videokonferenz 

unterhalten (BBC 1.4.2020). Ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, welcher Teil eines 

zwischen Taliban und US-Amerikanern unterzeichneten Abkommens ist (TD 2.4.2020). Die Gespräche fanden vor 

dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 1.4.2020). 

Für den Berichtszeitraum 8.11.2019-6.2.2020 verzeichnete die UNAMA 4.907 sicherheitsrelevante Vorfälle – 

ähnlich dem Vorjahreswert. Die Sicherheitslage blieb nach wie vor volatil. Die höchste Anzahl 

sicherheitsrelevanter Vorfälle wurden in der südlichen Region, gefolgt von den nördlichen und östlichen 

Regionen, registriert, die alle samt 68% der Zwischenfälle ausmachten. Die aktivsten Konfliktregionen waren in 

den Provinzen Kandahar, Helmand, Nangarhar und Balkh zu finden. Entsprechend saisonaler Trends, gingen die 

Kämpfe in den Wintermonaten – Ende 2019 und Anfang 2020 – zurück (UNGASC 17.3.2020). 

Die Sicherheitslage im Jahr 2019 

Die geographische Verteilung aufständischer Aktivitäten innerhalb Afghanistans blieb, im Vergleich der beiden 

Jahre 2018 und 2019, weitgehend konstant. Im Jahr 2019 fanden auch weiterhin im Süden und Westen 

Afghanistans weiterhin schwere Kampfhandlungen statt; feindliche Aktivitäten nahmen zu und breiteten sich in 

größeren Gebieten des Nordens und Ostens aus. Der Resolute Support (RS) Mision (seit 2015 die 

Unterstützungsmission der NATO in Afghanistan) zufolge, waren für das Jahr 2019 29.083 feindlich-initiierte 

Angriffe landesweit zu verzeichnen. Im Gegensatz waren es im Jahr 2018 27.417 (SIGAR 30.1.2020). Mit einer 

hohen Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen – speziell in den südlichen, nördlichen und östlichen Regionen 

– blieb die Sicherheitslage vorerst volatil, bevor ein Zeitraum der Reduzierung der Gewalt registriert werden 

konnte. Die UNAMA (Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan) registrierte für das gesamte Jahr 2019 

10.392 zivile Opfer, was einem Rückgang von 5% gegenüber 2018 entspricht (UNGASC 17.3.2020). 

Seit Ende des Jahres 2019 haben Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente erheblich zugenommen. Im 

September 2019 fanden die afghanischen Präsidentschaftswahlen statt, in diesem Monat wurde auch die 

höchste Anzahl feindlicher Angriffe eines einzelnen Monats seit Juni 2012 und die höchste Anzahl effektiver 

feindlicher Angriffe seit Beginn der Aufzeichnung der RS-Mission im Januar 2010 registriert. Dieses Ausmaß an 

Gewalt setzte sich auch nach den Präsidentschaftswahlen fort, denn im Oktober 2019 wurde die zweithöchste 

Anzahl feindlicher Angriffe in einem Monat seit Juli 2013 dokumentiert. Betrachtet man jedoch das Jahr 2019 in 

dessen Gesamtheit, so waren scheinbar feindliche Angriffe, seit Anfang des Jahres, im Zuge der laufenden 

Friedensgespräche zurückgegangen. Nichtsdestotrotz führte ein turbulentes letztes Halbjahr zu verstärkten 

Angriffen feindlicher Elemente von insgesamt 6% und effektiver Angriffe von 4% im Jahr 2019 im Vergleich zu 

den bereits hohen Werten des Jahres 2018 (SIGAR 30.1.2020). 
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Zivile Opfer 

Für das Jahr 2019 registrierte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) als Folge des 

bewaffneten Konflikts 10.392 zivile Opfer (3.403 Tote und 6.989 Verletzte), was einen Rückgang um 5% 

gegenüber dem Vorjahr, aber auch die niedrigste Anzahl an zivilen Opfern seit dem Jahr 2013 bedeutet. Nachdem 

die Anzahl der durch ISKP verursachten zivilen Opfer zurückgegangen war, konnte ein Rückgang aller zivilen Opfer 

registriert werden, wenngleich die Anzahl ziviler Opfer speziell durch Taliban und internationale Streitkräfte 

zugenommen hatte. Im Laufe des Jahres 2019 war das Gewaltniveau erheblichen Schwankungen unterworfen, 

was auf Erfolge und Misserfolge im Rahmen der Friedensverhandlungen zwischen Taliban und den US-

Amerikanern zurückzuführen war. In der ersten Jahreshälfte 2019 kam es zu intensiven Luftangriffen durch die 

internationalen Streitkräfte und Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte – insbesondere der Spezialkräfte des 

afghanischen Geheimdienstes NDS (National Directorate of Security Special Forces) (UNAMA 2.2020). 

Aufgrund der Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte, gab es zur Jahresmitte mehr zivile Opfer durch 

regierungsfreundliche Truppen als durch regierungsfeindliche Truppen. Das dritte Quartal des Jahres 2019 

registrierte die höchste Anzahl an zivilen Opfern seit 2009, was hauptsächlich auf verstärkte Anzahl von Angriffen 

durch Selbstmordattentäter und IEDs (improvisierte Sprengsätze) der regierungsfeindlichen Seite – insbesondere 

der Taliban – sowie auf Gewalt in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen zurückzuführen ist. Das vierte 

Quartal 2019 verzeichnete, im Vergleich zum Jahr 2018, eine geringere Anzahl an zivilen Opfern; wenngleich sich 

deren Anzahl durch Luftangriffe, Suchoperationen und IEDs seit dem Jahr 2015 auf einem Rekordniveau befand 

(UNAMA 2.2020). 

Die RS-Mission sammelt ebenfalls Informationen zu zivilen Opfern in Afghanistan, die sich gegenüber der 

Datensammlung der UNAMA unterscheiden, da die RS-Mission Zugang zu einem breiteren Spektrum an 

forensischen Daten und Quellen hat. Der RS-Mission zufolge, ist im Jahr 2019 die Anzahl ziviler Opfer in den 

meisten Provinzen (19 von 34) im Vergleich zum Jahr 2018 gestiegen; auch haben sich die Schwerpunkte 

verschoben. So verzeichneten die Provinzen Kabul und Nangarhar weiterhin die höchste Anzahl ziviler Opfer. Im 

letzten Quartal schrieb die RS-Mission 91% ziviler Opfer regierungsfeindlichen Kräften zu (29% wurden den 

Taliban zugeschrieben, 11% ISKP, 4% dem Haqqani-Netzwerk und 47% unbekannten Aufständischen). 4% wurden 

regierungsnahen/-freundlichen Kräften zugeschrieben (3% der ANDSF und 1% den Koalitionskräften), während 

5% anderen oder unbekannten Kräften zugeschrieben wurden. Diese Prozentsätze entsprechen in etwa den RS-

Opferzahlen für Anfang 2019. Als Hauptursache für zivile Opfer waren weiterhin improvisierte Sprengsätze 

(43%), gefolgt von direkten (25%) und indirekten Beschüssen (5%) verantwortlich – dies war auch schon zu 

Beginn des Jahres 2019 der Fall (SIGAR 30.1.2020). 

High-Profile Angriffe (HPAs) 

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und 

andere militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige 

Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu 

untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 12.2019; vgl. 

USDOD 6.2019). Das Haqqani-Netzwerk führte von September bis zum Ende des Berichtszeitraums keine HPA in 

der Hauptstadtregion durch. Die Gesamtzahl der öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als auch 

im ganzen Land in den letzten anderthalb Jahren stetig zurückgegangen (USDOD 12.2019). Zwischen 1.6.2019 
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und 31.10.2019 fanden 19 HPAs in Kabul statt (Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit betrug die Zahl 

88 (USDOD 12.2019). 

Öffentlichkeitswirksame Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich im Berichtszeitraum 

(8.11.2019-6.2.2020) fort: 8 Selbstmordanschläge wurden verzeichnet; im Berichtszeitraum davor (9.8.-

7.11.2019) wurden 31 und im Vergleichszeitraum des Vorjahres 12 Selbstmordanschläge verzeichnet. Der 

Großteil der Anschläge richtetet sich gegen die ANDSF (afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte) und 

die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexer Angriff der Taliban auf den Militärflughafen Bagram 

im Dezember 2019. Im Februar 2020 kam es in Provinz Nangarhar zu einem sogenannten „green-on-blue-attack“: 

der Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee und eröffnete das Feuer auf internationale 

Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der afghanischen Nationalarmee getötet. Zu einem 

weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der Stadt Kabul; bei diesem 

Angriff wurden mindestens 6 Personen getötet und mehr als 10 verwundet (UNGASC 17.3.2020). Dieser 

Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt (DS 11.2.2020; vgl. 

UNGASC 17.3.2020). 

Die Taliban setzten außerdem improvisierte Sprengkörper in Selbstmordfahrzeugen gegen Einrichtungen der 

ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh ein (UNGASC 17.3.2020). 

Anschläge gegen Gläubige und Kultstätten, religiöse Minderheiten 

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 2020 zu 

einem ersten großen Angriff des ISKP gekommen (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Der ISKP hatte sich an den 

Verhandlungen nicht beteiligt (BBC 6.3.2020) und bekannte sich zu dem Angriff auf eine Gedenkfeier eines 

schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet und 60 Personen 

verletzt (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). 

Am 25.3.2020 kam es zu einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dharamshala) in Kabul. 

Dabei starben 25 Menschen, 8 weitere wurden verletzt (NYT 26.3.2020; vgl. TN 26.3.2020; BBC 25.3.2020). 

Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen das Haqqani-Netzwerk für diesen Angriff verantwortlich, sie 

werten dies als Vergeltung für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 27.3.2020; vgl. TTI 26.3.2020). Die Taliban 

distanzierten sich von dem Angriff (NYT 26.3.2020). Am Tag nach dem Angriff auf die Gebetsstätte, detonierte 

eine magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die Trauerfeierlichkeiten für die getöteten Sikh-

Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt (TTI 26.3.2020; vgl. NYT 26.3.2020). 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv – insbesondere die Grenzregion 

zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie  Taliban, Islamischer Staat, al-

Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan 

(USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.2.2019) und stellt nicht nur für die beiden Länder eine Sicherheitsherausforderung 

dar, sondern eine Bedrohung für die gesamte regionale Sicherheit und Stabilität (USDOD 12.2019): 
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Taliban 

Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 17.8.2019; vgl. FA 3.1.2018) – 

Stellvertreter sind Mullah Mohammad Yaqub – Sohn des ehemaligen Taliban-Führers Mullah Omar – und 

Serajuddin Haqqani (CTC 1.2018; vgl. TN 26.5.2016) Sohn des Führers des Haqqani-Netzwerkes (TN 13.1.2017). 

Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.). Die Regierungsstruktur und 

das militärische Kommando sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban definiert (AAN 4.7.2011), 

welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018). Die Taliban sind keine monolithische Organisation 

(NZZ 20.4.2020); nur allzu oft werden die Taliban als eine homogene Einheit angesehen, während diese aber eine 

lose Zusammenballung lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie abgekoppelter und abgeschotteter 

Zellen sind (BR 5.3.2020). 

Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: professionelle 

Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber einem 

lokalen Kommandanten loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet sind (LI 29.6.2017). Die Gesamtstärke der 

Taliban wurde von einem Experten im Jahr 2017 auf über 200.000 geschätzt, darunter angeblich 150.000 

Kämpfer (rund 60.000 Vollzeitkämpfer mobiler Einheiten, der Rest sein Teil der lokalen Milizen). Der Experte 

schätzte jedoch, dass die Zahl der Vollzeitkämpfer, die gleichzeitig in Afghanistan aktiv sind, selten 40.000 

übersteigt (LI 23.8.2017). Im Jänner 2018 schätzte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums die 

Gesamtstärke der Taliban in Afghanistan auf 60.000 (NBC 30.1.2018). Laut dem oben genannten Experten 

werden die Kämpfe hauptsächlich von den Vollzeitkämpfern der mobilen Einheiten ausgetragen (LI 23.8.2017; 

vgl. AAN 3.1.2017; AAN 17.3.2017). 

Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich zur Schau 

gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll12 Ableger, in acht Provinzen betreibt (Helmand, Kandahar, Ghazni, Ghor, 

Saripul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll möglich 

sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ 14.8.2019). 

Die Mehrheit der Taliban sind immer noch Paschtunen, obwohl es eine wachsende Minderheit an Tadschiken, 

Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) gibt (LI 23.8.2017). In einigen 

nördlichen Gebieten sollen die Taliban bereits überwiegend Nicht-Paschtunen sein, da sie innerhalb der lokalen 

Bevölkerung rekrutieren (LI 23.8.2017). 

Haqqani-Netzwerk 

Das seit 2012 bestehende Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation, Bestandteil der afghanischen 

Taliban und Verbündeter von al-Qaida (CRS 12.2.2019). Benannt nach dessen Begründer, Jalaluddin Haqqani 

(AAN 1.7.2010; vgl. USDOS 19.9.2018; vgl. CRS 12.2.2019), einem führenden Mitglied des antisowjetischen Jihad 

(1979-1989) und einer wichtigen Taliban-Figur; sein Tod wurde von den Taliban im September 2018 verlautbart. 

Der derzeitige Leiter ist dessen Sohn Serajuddin Haqqani, der seit 2015, als stellvertretender Leiter galt (CTC 

1.2018). 

Als gefährlichster Arm der Taliban, hat das Haqqani-Netzwerk, seit Jahren Angriffe in den städtischen Bereichen 

ausgeführt (NYT 20.8.2019) und wird für einige der tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht 

(CRS 12.2.2019). 
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Islamischer Staat (IS/ISIS/ISIL/Daesh), Islamischer Staat Khorasan Provinz (ISKP) 

Erste Berichte über den Islamischen Staat (IS, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt) in Afghanistan gehen auf den 

Sommer 2014 zurück (AAN 17.11.2014; vgl. LWJ 5.3.2015). Zu den  Kommandanten gehörten zunächst oft 

unzufriedene afghanische und pakistanische Taliban (AAN 1.8.2017; vgl. LWJ 4.12.2017). Schätzungen zur Stärke 

des ISKP variieren zwischen 1.500 und 3.000 (USDOS 18.9.2018), bzw. 2.500 und 4.000 Kämpfern (UNSC 

13.6.2019). Nach US-Angaben vom Frühjahr 2019 ist ihre Zahl auf 5.000 gestiegen. Auch soll der Islamische Staat 

vom zahlenmäßigen Anstieg der Kämpfer in Pakistan und Usbekistan sowie von aus Syrien geflohenen Kämpfern 

profitieren (BAMF 3.6.2019; vgl. VOA 21.5.2019). 

Der ISKP geriet in dessen Hochburg in Ostafghanistan nachhaltig unter Druck (UNGASC 17.3.2020). Jahrelange 

konzertierten sich Militäroffensiven der US-amerikanischen und afghanischen Streitkräfte auf diese Hochburgen. 

Auch die Taliban intensivierten in jüngster Zeit ihre Angriffe gegen den ISKP in diesen Regionen (NYT 2.12.2020; 

vgl. SIGAR 30.1.2020). So sollen 5.000 Talibankämpfer aus der Provinz Kandahar gekommen sein, um den ISKP in 

Nangarhar zu bekämpfen (DW 26.2.2020; vgl. MT 27.2.2020). Schlussendlich ist im November 2019 die wichtigste 

Hochburg des islamischen Staates in Ostafghanistan zusammengebrochen (NYT 2.12.2020; vgl. SIGAR 30.1.2020). 

Über 1.400 Kämpfer und Anhänger des ISKP, darunter auch Frauen und Kinder, kapitulierten. Zwar wurde der 

ISKP im November 2019 weitgehend aus der Provinz Nangarhar vertrieben, jedoch soll er weiterhin in den 

westlichen Gebieten der Provinz Kunar präsent sein (UNGASC 17.3.2020). Die landesweite Mannstärke des ISKP 

wurde seit Anfang 2019 von 3.000 Kämpfern auf 300 Kämpfer reduziert (NYT 2.12.2020). 

49 Angriffe werden dem ISKP im Zeitraum 8.11.2019-6.2.2020 zugeschrieben, im Vergleichszeitraum des 

Vorjahres wurden 194 Vorfälle registriert. Im Berichtszeitraum davor wurden 68 Angriffe registriert (UNGASC 

17.3.2020). 

Die Macht des ISKP in Afghanistan ist kleiner, als jene der Taliban; auch hat er viel Territorium verloren. Der ISKP 

war bzw. ist nicht Teil der Friedensverhandlungen mit den USA und ist weiterhin in der Lage, tödliche Angriffe 

durchzuführen (BBC 25.3.2020). Aufgrund des Territoriumsverlustes ist die Rekrutierung und Planung des ISKP 

stark eingeschränkt (NYT 2.12.2020). 

Der ISKP verurteilt die Taliban als "Abtrünnige", die nur ethnische und/oder nationale Interessen verfolgen (CRS 

12.2.2019). Die Taliban und der Islamische Staat sind verfeindet. In Afghanistan kämpfen die Taliban seit Jahren 

gegen den IS, dessen Ideologien und Taktiken weitaus extremer sind als jene der Taliban (WP 19.8.2019; vgl. AP 

19.8.2019). Während die Taliban ihre Angriffe weitgehend auf Regierungsziele und afghanische und 

internationale Sicherheitskräfte beschränken (AP 19.8.2019), zielt der ISKP darauf ab, konfessionelle Gewalt in 

Afghanistan zu fördern, indem sich Angriffe gegen Schiiten richten (WP 19.8.2019). 

Al-Qaida und ihr verbundene Gruppierungen 

Al-Qaida sieht Afghanistan auch weiterhin als sichere Zufluchtsstätte für ihre Führung, basierend auf langjährigen 

und engen Beziehungen zu den Taliban. Beide Gruppierungen haben immer wieder öffentlich die Bedeutung 

ihres Bündnisses betont (UNSC 15.1.2019). Unter der Schirmherrschaft der Taliban ist al-Qaida in den letzten 

Jahren stärker geworden; dabei wird die Zahl der Mitglieder auf 240 geschätzt, wobei sich die meisten in den 

Provinzen Badakhshan, Kunar und Zabul befinden. Mentoren und al-Qaida-Kadettenführer sind oftmals in den 

Provinzen Helmand und Kandahar aktiv (UNSC 13.6.2019). 
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Al-Qaida will die Präsenz in der Provinz Badakhshan stärken, insbesondere im Distrikt Shighnan, der an der 

Grenze zu Tadschikistan liegt, aber auch in der Provinz Paktika, Distrikt Barmal, wird versucht die Präsenz 

auszubauen. Des Weiteren fungieren al-Qaida-Mitglieder als Ausbilder und Religionslehrer der Taliban und ihrer 

Familienmitglieder (UNSC 13.6.2019). 

Im Rahmen der Friedensgespräche mit US-Vertretern haben die Taliban angeblich im Jänner 2019 zugestimmt, 

internationale Terrorgruppen wie Al-Qaida aus Afghanistan zu verbannen (TEL 24.1.2019). 
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Kabul 

Die Provinzhauptstadt von Kabul und gleichzeitig Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul-Stadt. Die Provinz Kabul 

grenzt im Nordwesten an die Provinz Parwan, im Nordosten an Kapisa, im Osten an Laghman, an Nangarhar im 

Südosten, an Logar im Süden und an (Maidan) Wardak im Südwesten. Kabul ist mit den Provinzen Kandahar, 

Herat und Mazar durch die sogenannte Ringstraße und mit Peshawar in Pakistan durch die Kabul-Torkham 

Autobahn verbunden. Die Provinz Kabul besteht aus folgenden Einheiten (Pajhwok o.D.z): Bagrami, 

Chaharasyab/Char Asiab, Dehsabz/Deh sabz, Estalef/Istalif, Farza, Guldara, Kabul Stadt, Kalakan, Khak-e 

Jabbar/Khak-i-Jabar, Mirbachakot/Mir Bacha Kot, Musayi/Mussahi, Paghman, Qarabagh, Shakardara, 

Surobi/Sorubi (UN OCHA 4-2014; vgl. Pajhwok o.D.z).    

Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 4.679.648 geschätzt (CSO 4.2017).  

In der Hauptstadt Kabul leben unterschiedliche Ethnien: Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, 

Belutschen, Sikhs und Hindus. Ein Großteil der Bevölkerung gehört dem sunnitischen Glauben an, dennoch lebt 

eine Anzahl von Schiiten, Sikhs und Hindus nebeneinander in Kabul Stadt (Pajhwok o.D.z). Menschen aus 

unsicheren Provinzen, auf der Suche nach Sicherheit und Jobs, kommen nach Kabul – beispielsweise in die Region 

Shuhada-e Saliheen (LAT 26.3.2018). In der Hauptstadt Kabul existieren etwa 60 anerkannte informelle 

Siedlungen, in denen 65.000 registrierte Rückkehrer/innen und IDPs wohnen (TG 15.3.2018).  

Kabul verfügt über einen internationalen Flughafen: den Hamid Karzai International Airport (HKIR) (Tolonews 

25.2.2018; vgl. Flughafenkarte der Staatendokumentation; Kapitel 3.35). Auch soll die vierspurige „Ring Road“, 

die Kabul mit angrenzenden Provinzen verbindet, verlängert werden (Tolonews 10.9.2017; vgl. Kapitel 3.35.).  

Allgemeine Information zur Sicherheitslage 

Einst als relativ sicher erachtet, ist die Hauptstadt Kabul von öffentlichkeitswirksamen (high-profile) Angriffen 

der Taliban betroffen (Reuters 14.3.2018), die darauf abzielen, die Autorität der afghanischen Regierung zu 

untergraben (Reuters 14.3.2018; vgl. UNGASC 27.2.2018). Regierungsfeindliche, bewaffnete Gruppierungen 

inklusive des IS versuchen in Schlüsselprovinzen und -distrikten, wie auch in der Hauptstadt Kabul, Angriffe 

auszuführen (Khaama Press 26.3.2018; vgl. FAZ 22.4.2018, AJ 30.4.2018). Im Jahr 2017 und in den ersten 

Monaten des Jahres 2018 kam es zu mehreren „high-profile“-Angriffen in der Stadt Kabul; dadurch zeigte sich 

die Angreifbarkeit/Vulnerabilität der afghanischen und ausländischen Sicherheitskräfte (DW 27.3.2018; vgl. VoA 

19.3.2018 SCR 3.2018, FAZ 22.4.2018, AJ 30.4.2018).  

Informationen und Beispiele zu öffentlichkeitswirksamen (high-profile) Angriffen (HPA) können dem Kapitel 3. 

„Sicherheitslage (allgemeiner Teil)“ entnommen werden; Anmerkung der Staatendokumentation. 
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Im gesamten Jahr 2017 wurden 1.831 zivile Opfer (479 getötete Zivilisten und 1.352 Verletzte) registriert. 

Hauptursache waren Selbstmordanschläge, gefolgt von IEDs und gezielte Tötungen. Dies bedeutet eine 

Steigerung von 4% im Gegensatz zum Vergleichsjahr 2016. Für Kabul-Stadt wurden insgesamt 1.612 zivile Opfer 

registriert; dies bedeutet eine Steigerung von 17% im Gegensatz zum Vorjahr 2016 (440 getötete Zivilisten und 

1.172 Verletzte) (UNAMA 2.2018).  

Im Jahr 2017 war die höchste Anzahl ziviler Opfer Afghanistans in der Provinz Kabul zu verzeichnen, die 

hauptsächlich auf willkürliche Angriffe in der Stadt Kabul zurückzuführen waren; 16% aller zivilen Opfer in 

Afghanistan sind in Kabul zu verzeichnen. Selbstmordangriffe und komplexe Attacken, aber auch andere 

Vorfallsarten, in denen auch IEDs verwendet wurden, erhöhten die Anzahl ziviler Opfer in Kabul. Dieser 

öffentlichkeitswirksame (high-profile) Angriff im Mai 2017 war alleine für ein Drittel ziviler Opfer in der Stadt 

Kabul im Jahr 2017 verantwortlich (UNAMA 2.2018).  

Militärische Operationen und Maßnahmen der afghanischen Regierung in der Provinz Kabul 

Regelmäßig werden in der Hauptstadt Sicherheitsoperationen durch die Regierung in unterschiedlichen Gebieten 

ausgeführt (Tolonews 31.1.2018; vgl. AT 18.3.2018, RS 28.2.2018; vgl. MF 18.3.2018). Im Rahmen des neuen 

Sicherheitsplanes sollen außerdem Hausdurchsuchungen ausgeführt werden (MF 18.3.2018). Um die 

Sicherheitslage in Kabul-Stadt zu verbessern, wurden im Rahmen eines neuen Sicherheitsplanes mit dem Namen 

„Zarghun Belt“ (der grüne Gürtel), der Mitte August 2017 bekannt gegeben wurde, mindestens 90 Kontrollpunkte 

in den zentralen Teilen der Stadt Kabul errichtet. Die afghanische Regierung deklarierte einen Schlüsselbereich 

der afghanischen Hauptstadt zur „Green Zone“ - dies ist die Region, in der wichtige Regierungsinstitutionen, 

ausländische Vertretungen und einige Betriebe verortet sind (Tolonews 7.2.2018). Kabul hatte zwar niemals eine 

formelle „Green Zone“; dennoch hat sich das Zentrum der afghanischen Hauptstadt, gekennzeichnet von 

bewaffneten Kontrollpunkten und Sicherheitswänden, immer mehr in eine militärische Zone verwandelt 

(Reuters 6.8.2017). Die neue Strategie beinhaltet auch die Schließung der Seitenstraßen, welche die Hauptstadt 

Kabul mit den angrenzenden Vorstädten verbinden; des Weiteren, werden die Sicherheitskräfte ihre Präsenz, 

Personenkontrollen und geheimdienstlichen Aktivitäten erhöhen (Tolonews 7.2.2018). Damit soll innerhalb der 

Sicherheitszone der Personenverkehr kontrolliert werden. Die engmaschigen Sicherheitsmaßnahmen beinhalten 

auch eine erhöhte Anzahl an Sicherheitskräften und eine Verbesserung der Infrastruktur rund um 

Schlüsselbereiche der Stadt (Tolonews 1.3.2018). Insgesamt beinhaltet dieser neue Sicherheitsplan 52 

Maßnahmen, von denen die meisten nicht veröffentlicht werden (RFE/RL 7.2.2018). Auch übernimmt die ANA 

einige der porösen Kontrollpunkte innerhalb der Stadt und bildet spezialisierte Soldaten aus, um Wache zu 

stehen. Des Weiteren soll ein kreisförmiger innerer Sicherheitsmantel entstehen, der an einen äußeren 

Sicherheitsring nahtlos anschließt – alles dazwischen muss geräumt werden (Reuters 14.3.2018).  

Regierungsfeindliche Gruppierungen in der Provinz Kabul 

Sowohl die Taliban als auch der IS verüben öffentlichkeitswirksame (high-profile) Angriffe in der Stadt Kabul 

(UNGASC 27.2.2018; vgl. RFE/RL 17.3.2018, Dawn 31.1.2018), auch dem Haqqani-Netzwerk wird nachgesagt, 

Angriffe in der Stadt Kabul zu verüben (RFE/RL 30.1.2018; vgl. NYT 9.3.2018, VoA 1.6.2017). So existieren in der 
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- INSO – International NGO Safety Organization (o.D.): NGO Incident Rate, 

https://www.ngosafety.org/country/afghanistan, Zugriff 29.5.2018 

- USDOS – U.S. Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2018 – 

Afghanistan, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277275 

, Zugriff 29.5.2018   

- Vertrauliche Quelle (13.12.2017): ehemaliger lokaler Mitarbeiter einer internationalen Organisation in 

Kabul, Mazar und Herat; Interview liegt bei der Staatendokumentation auf 

 Allgemeine Menschenrechtslage 
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Letzte Änderung: 22.4.2020 

Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen Fortschritte gemacht. Inzwischen 

ist eine selbstbewusste neue Generation von Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die sich politisch, 

kulturell und sozial engagiert und der Zivilgesellschaft eine stärkere Stimme verleiht. Diese Fortschritte erreichen 

aber nach wie vor nicht alle Landesteile und sind außerhalb der Städte auch gegen willkürliche Entscheidungen 

von Amtsträgern und Richtern sowie Einflussnahme örtlicher Machteliten nur schwer durchzusetzen. Außerdem 

wurde Afghanistan für den Zeitraum 2018-2020 erstmals zum Mitglied des Menschenrechtsrats der Vereinten 

Nationen gewählt (AA 2.9.2019). Die Menschenrechte haben in Afghanistan eine klare gesetzliche Grundlage. 

Die 2004 verabschiedete afghanische Verfassung enthält einen umfassenden Grundrechtekatalog (AA 2.9.2019; 

vgl. MPI 27.1.2004). Darüber hinaus hat Afghanistan die meisten der einschlägigen völkerrechtlichen Verträge – 

zum Teil mit Vorbehalten – unterzeichnet und/oder ratifiziert. Die afghanische Regierung ist jedoch nicht in der 

Lage, die Menschenrechte vollumfänglich umzusetzen und zu gewährleisten (AA 2.9.2019). 

Korruption und begrenzte Kapazitäten schränken in Anliegen von Verfassungs- und 

Menschenrechtsverletzungen den Zugang der Bürger zu Justiz ein (USDOS 11.3.2020). In der Praxis werden 

politische Rechte und Bürgerrechte durch Gewalt, Korruption, Nepotismus und fehlerbehaftete Wahlen 

eingeschränkt (FH 4.2.2019). Bürger können Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen bei der 

Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) einreichen, die dann glaubwürdige Beschwerden 

prüft und zur weiteren Untersuchung und Verfolgung an die Staatsanwaltschaft weiterleitet. Die gemäß 

Verfassung eingesetzte AIHRC bekämpft Menschenrechtsverletzungen. Sie erhält nur minimale staatliche Mittel 

und stützt sich fast ausschließlich auf internationale Geldgeber. Innerhalb der Wolesi Jirga beschäftigen sich drei 

Arbeitsgruppen mit Menschenrechtsverletzungen: der Ausschuss für Geschlechterfragen, Zivilgesellschaft und 

Menschenrechte; das Komitee für Drogenbekämpfung, Rauschmittel und ethischen Missbrauch sowie der Jusitz-

, Verwaltungsreform- und Antikorruptionsausschuss (USDOS 11.3.2020). 

Menschenrechtsverteidiger werden sowohl von staatlichen, als auch nicht-staatlichen Akteuren angegriffen; sie 

werden bedroht, eingeschüchtert, festgenommen und getötet.  Maßnahmen, um Menschenrechtsverteidiger zu 

schützen waren zum einen inadäquat, zum anderen wurden Misshandlungen gegen selbige selten untersucht (AI 

30.1.2020). Die weitverbreitete Missachtung der Rechtsstaatlichkeit sowie die Straflosigkeit für Amtsträger, die 

Menschenrechte verletzen, stellen ernsthafte Probleme dar. Zu den bedeutendsten Menschenrechtsproblemen 

zählen außergerichtliche Tötungen, Verschwindenlassen, Folter, willkürliche Verhaftungen und Inhaftierungen, 

Unterdrückung von Kritik an Amtsträgern durch strafrechtliche Verfolgung von Kritikern im Rahmen der 

Verleumdungs-Gesetzgebung, Korruption, fehlende Rechenschaftspflicht und Ermittlungen in Fällen von Gewalt 

gegen Frauen, sexueller Missbrauch von Kindern durch Sicherheitskräfte, Gewalt durch Sicherheitskräfte gegen 

Mitglieder der LGBTI-Gemeinschaft sowie Gewalt gegen Journalisten (USDOS 11.3.2020). 

Mit Unterstützung der United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) und des Office of the High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR) arbeitet die afghanische Regierung an der Förderung von 

Rechtsstaatlichkeit, der Rechte von Frauen, Kindern, Binnenflüchtlingen und Flüchtlingen sowie 

Rechenschaftspflicht (UNHRC 21.2.2018). Im Dezember 2018 würdigte UNAMA die Fortschritte Afghanistans auf 

dem Gebiet der Menschenrechte, insbesondere unter den Herausforderungen des laufenden bewaffneten 

Konfliktes und der fragilen Sicherheitslage. Die UN arbeitet weiterhin eng mit Afghanistan zusammen, um ein 
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Justizsystem zu schaffen, das die Gesetzesreformen, die Verfassungsrechte der Frauen und die Unterbindung 

von Gewalt gegen Frauen voll umsetzen kann (UNAMA 10.12.2018). 

 

 

Quellen: 
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_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juli_2019%29%2C_

02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019 

AI – Amnesty International (30.1.2020): Human Rights in Asia-Pacific; Review of 2019 – Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2023861.html, Zugriff 7.4.2020 

FH – Freedom House (4.2.2019): Freedom in the World 2019 – Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/en/document/2004321.html, Zugriff 16.5.2019 

MPI – Max Planck Institut (27.1.2004): Die Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan, 

http://www.mpipriv.de/files/pdf4/verfassung_2004_deutsch_mpil_webseite.pdf, Zugriff 16.5.2019 
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human-rights-afghanistan, Zugriff 16.5.2019 

UNHRC – UN Human Rights Council (21.2.2018): Situation of human rights in Afghanistan and technical assistance 

achievements in the field of human rights; Report of the United Nations High Commission on Human Rights, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1427314/1930_1521636767_a-hrc-37-45.doc, Zugriff 16.5.2019 
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Ethnische Minderheiten 

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2017 mehr als 34.1 Millionen Menschen (CIA Factbook 

18.1.2018). Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen 

existieren nicht (BFA Staatendokumentation 7.2016; vgl. CIA Factbook 18.1.2018). Schätzungen zufolge, sind: 

40% Pashtunen, rund 30% Tadschiken, ca. 10% Hazara und 9% Usbeken. Auch existieren noch andere ethnische 

Minderheiten, wie z.B. die Aimaken, die ein Zusammenschluss aus vier semi-nomadischen Stämmen mongolisch, 

iranischer Abstammung sind, sowie die Belutschen, die zusammen etwa 4 % der Bevölkerung ausmachen (GIZ 

1.2018; vgl. CIA Factbook 18.1.2018).  

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 

Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, 
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Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der Nation 

Afghanistans verwendet.“ (BFA Staatendokumentation 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche 

ethnische Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Art. 16) 

sechs weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung 

(auch) eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 

5.2018; vgl. MPI 27.1.2004). Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. 

Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren 

sich unterschiedliche ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen haben, in denen 

sie eine Minderheit darstellen (USDOS 20.4.2018). 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der 

gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer 

ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche 

Gegenmaßnahmen verhindert (AA 5.2018). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen 

resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 20.4.2018).   

◦ Hazara 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 9 bis 10% der Bevölkerung aus (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012). Die 

Hazara besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und Herat 

im Westen erstreckt; der Hazaradjat [zentrales Hochland] umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, Daikundi und 

den Westen der Provinz (Maidan) Wardak sowie Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, Samangan, Baghlan, 

Balkh, Badghis, und Sar-e Pul. Jahrzehntelange Kriege und schwierige Lebensbedingungen haben viele Hazara 

aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben (BFA 7.2016). 

Die Stadt Kabul ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch gesehen vielfältig. 

Neuankömmlinge aus den Provinzen tendieren dazu, sich in Gegenden niederzulassen, wo sie ein gewisses Maß 

an Unterstützung ihrer Gemeinschaft erwarten können (sofern sie solche Kontakte haben) oder sich in jenem 

Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischen sie ist, da viele von ihnen – zumindest anfangs – regelmäßig 

zurück in ihre Heimatprovinzen pendeln. Die Auswirkungen neuer Bewohner auf die Stadt sind schwer zu 

evaluieren. Bewohner der zentralen Stadtbereiche neigen zu öfteren Wohnortwechseln, um näher bei ihrer 

Arbeitsstätte zu wohnen oder um wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. 

Diese ständigen Wohnortwechsel haben einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der 

Beschwerde bemerkbar macht „man kenne seine Nachbarn nicht mehr“ (AAN 19.3.2019).  Viele Hazara leben 

unter anderem in Stadtvierteln im Westen der Stadt, insbesondere in Kart-e Se, Dasht-e Barchi sowie in den 

Stadtteilen Kart-e Chahar, Deh Buri , Afshar und Kart-e Mamurin (AAN 19.3.2019). 

Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind ihr ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild (BFA 

7.2016). Ethnische Hazara sind mehrheitlich Zwölfer-Schiiten (BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c), auch bekannt als 

Jafari Schiiten (USDOS 21.6.2019). Eine Minderheit der Hazara, die vor allem im nordöstlichen Teil des Hazaradjat 

lebt, ist ismailitisch (BFA 7.2016). Ismailische Muslime, die vor allem, aber nicht ausschließlich, Hazara sind (GS 

21.8.2012), leben hauptsächlich in Kabul sowie den zentralen und nördlichen Provinzen Afghanistans (USDOS 

21.6.2019). 
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Die Lage der Hazara, die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren, hat sich grundsätzlich 

verbessert (AA 2.9.2019; vgl. FH 4.2.2019) und Hazara bekleiden inzwischen auch prominente Stellen in der 

Regierung und im öffentlichen Leben, sind jedoch in der öffentlichen Verwaltung nach wie vor unterrepräsentiert 

(AA 2.9.2019). Hazara werden am Arbeitsmarkt diskriminiert. Soziale Diskriminierung gegen schiitische Hazara, 

basierend auf Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten, finden ihre Fortsetzung in Erpressung (illegale Steuern), 

Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physischer Misshandlung und Inhaftierung (USDOS 11.3.2020). 

Nichtsdestotrotz, genießt die traditionell marginalisierte schiitische muslimische Minderheit, zu der die meisten 

ethnischen Hazara gehören, seit 2001 eine zunehmende politische Repräsentation und Beteiligung an nationalen 

Institutionen (FH 4.2.2019; vgl. WP 21.3.2018). 

Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Kernfamilie bzw. dem Klan 

(BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c). Sollte der Haushalts vorstehende Mann versterben, wird die Witwe 

Haushaltsvorständin, bis der älteste Sohn volljährig ist (MRG o.D.c). Es bestehen keine sozialen und politischen 

Stammesstrukturen (BFA 7.2016). 

Hazara neigen sowohl in ihren sozialen, als auch politischen Ansichten dazu, liberal zu sein, was im Gegensatz zu 

den Ansichten sunnitischer Militanter steht (WP 21.3.2018). Berichten zufolge halten Angriffe durch den ISKP 

und andere aufständische Gruppierungen auf spezifische religiöse und ethno-religiöse Gruppen – inklusive der 

schiitischen Hazara – an (USDOS 21.6.2019). 

Im Laufe des Jahres 2109 setzte der ISKP Angriffe gegen schiitische, vorwiegend aus der Hazara Gemeinschaften, 

fort. Beispielsweise griff der ISKP einen Hochzeitssaal in einem vorwiegend schiitischen Hazara-Viertel in Kabul 

an; dabei wurden 91 Personen getötet, darunter 15 Kinder und weitere 143 Personen verletzt wurden. Zwar 

waren unter den Getöteten auch Hazara, die meisten Opfer waren Nicht-Hazara-Schiiten und Sunniten. Der ISKP 

nannte ein sektiererisches Motiv für den Angriff (USDOS 11.3.20209). Das von schiitischen Hazara bewohnte 

Gebiet Dasht-e Barchi in Westkabul ist immer wieder Ziel von Angriffen. Die Regierung hat Pläne zur Verstärkung 

der Präsenz der afghanischen Sicherheitskräfte verlautbart (USDOS 21.6.2019). Angriffe werden auch als 

Vergeltung gegen mutmaßliche schiitische Unterstützung der iranischen Aktivitäten in Syrien durchgeführt(MEI 

10.2018; vgl. WP 21.3.2018). 

In Randgebieten des Hazaradjat kommt es immer wieder zu Spannungen und teilweise gewaltsamen 

Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und sesshaften Landwirten, oftmals Hazara (AREU 1.2018). 

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan National 

Police repräsentiert (BI 29.9.2017). NGOs berichten, dass Polizeibeamte, die der Hazara-Gemeinschaft 

angehören, öfter als andere Ethnien in unsicheren Gebieten eingesetzt werden oder im Innenministerium an 

symbolische Positionen ohne Kompetenzen befördert werden (USDOS 13.3.2019). 

Quellen: 

AA – Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (2.9.2019): Bericht über die asyl- und abschieberelevante 

Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juli 2019), 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-

_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juli_2019%29%2C_

02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019 
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AAN – Afghanistan Analysts Network (19.3.2019): Kabul Unpacked: A Geographical Guide to a Metropolis In The 

Making, https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/2019/03/Kabul-Police-Districts.pdf, Zugriff 

7.5.2019 

AREU - Afghanistan Research and Evaluation Unit (1.2018): Typologies of nomad-settler conflict in Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1423721/1788_1517926773_012018.pdf,Zugriff 8.5.2019 

BFA – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Staatendokumentation (7.2016): AfPak - Grundlagen der 

Stammes- & Clanstruktur, https://www.ecoi.net/en/file/local/1236701/90_1470057716_afgh-stammes-und-

clanstruktur-onlineversion-2016-07.pdf, Zugriff 7.5.2019 

BI – Brookings Institution, the (29.9.2017): Afghanistan Index, https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/07/21csi_20171002_afghanistan_index.pdf, Zugriff 7.5.2019 

CIA – Central Intelligence Agency (2012): Afghanistan Country Profile (Wall Map), 

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/txu-pclmaps-oclc-814380561-

afghanistan_country_profile_2012-01.jpg, Zugriff 7.5.2019 

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (4.2019): Länder-Informations-Portal 

Afghanistan – Gesellschaft, https://www.liportal.de/afghanistan/gesellschaft/, Zugriff 7.5.2019 

GS – Global Security (21.8.2012): Ismailis, 

https://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/ismaili.htm, Zugriff 12.9.2019 

MEI – Middle Eastern Institute (10.2018): The Fatemiyoun Division: Afghan Fighters in the Syrian Civil War, 

https://www.mei.edu/sites/default/files/2018-11/PP11_Schneider.pdf, Zugriff 17.7.2019 

MRG – Minority Rights Group (o.D.c) [letztes Referenzdatum 12.2017]: Afghanistan – Hazaras, 

https://minorityrights.org/minorities/hazaras/, Zugriff 7.5.2019 

USDOS – U.S. Department of State (21.6.2019): 2018 Report on International Religious Freedom: Afghanistan, 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/AFGHANISTAN-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-

FREEDOM-REPORT.pdf, Zugriff 24.6.2019 
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WP – Washington Post (21.3.2018): ‘We suffer more’: Rising violence on Shiite targets takes toll on Afghanistan’s 

Hazaras, https://www.washingtonpost.com/world/kabul-suicide-bomber-strikes-shiite-ceremony-killing-at-

least-29/2018/03/21/e6e6e3ce-2cfa-11e8-b0b0-f706877db618_story.html?utm_term=.a0a208a8f985, Zugriff 

7.5.2018 

Medizinische Versorgung 

Gemäß Artikel 52 der afghanischen Verfassung muss der Staat allen Bürgern kostenfreie primäre 

Gesundheitsversorgung in öffentlichen Einrichtungen gewährleisten; gleichzeitig sind im Grundgesetz die 

Förderung und der Schutz privater Gesundheitseinrichtungen vorgesehen (MPI 27.1.2004; Casolino 2011). 
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Allerdings ist die Verfügbarkeit und Qualität der Grundbehandlung durch Mangel an gut ausgebildeten Ärzten 

und Assistenzpersonal (v.a. Hebammen), mangelnde Verfügbarkeit von Medikamenten, schlechtes Management 

sowie schlechte Infrastruktur begrenzt. Dazu kommt das starke Misstrauen der Bevölkerung in die staatlich 

finanzierte medizinische Versorgung. Die Qualität der Kliniken variiert stark. Es gibt praktisch keine 

Qualitätskontrollen. Berichten zufolge haben rund 10 Millionen Menschen in Afghanistan keinen oder nur 

eingeschränkten Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Viele Afghanen suchen, wenn möglich, privat 

geführte Krankenhäuser und Kliniken auf. Die Kosten von Diagnose und Behandlung dort variieren stark und 

müssen von den Patienten selbst getragen werden. Daher ist die Qualität der Behandlung stark 

einkommensabhängig. Auch die Sicherheitslage hat erhebliche Auswirkungen auf die medizinische Versorgung 

(AA 5.2018).  

In den letzten zehn Jahren hat die Flächendeckung der primären Gesundheitsversorgung in Afghanistan stetig 

zugenommen (WHO o.D.). Das afghanische Gesundheitssystem hat in dieser Zeit ansehnliche Fortschritte 

gemacht (TWBG 10.2016; vgl. USAID 25.5.2018). Gründe dafür waren u. a. eine solide öffentliche 

Gesundheitspolitik, innovative Servicebereitstellung, Entwicklungshilfen usw. (TWBG 10.2016). Einer Umfrage 

der Asia Foundation (AF) zufolge hat sich 2017 die Qualität der afghanischen Ernährung sowie der 

Gesundheitszustand in den afghanischen Familien im Vergleich zu 2016 gebessert (AF 11.2017).  

Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) hat mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) einen Strategieplan für den Gesundheitssektor (2011-2015) und eine nationale Gesundheitspolicy (2012-

2020) entwickelt, um dem Großteil der afghanischen Bevölkerung die grundlegende Gesundheitsversorgung zu 

garantieren (WHO o.D.).  

Trotz signifikanter Verbesserungen im Bereich des Deckungsgrades und der Qualität der Gesundheitsversorgung 

wie auch einer Reduzierung der Sterberate von Müttern, Säuglingen und Kindern unter fünf Jahren liegen die 

afghanischen Gesundheitsindikatoren weiterhin unter dem Durchschnitt der einkommensschwachen Länder. 

Des Weiteren hat Afghanistan eine der höchsten Unterernährungsraten der Welt. Etwa 41% der Kinder unter 

fünf Jahren leiden unter chronischer Unterernährung. Sowohl Frauen als auch Kinder leiden an Vitamin- und 

Mineralstoffmangel (TWBG 10.2016). In den Bereichen Mütter- und Kindersterblichkeit kam es zu erheblichen 

Verbesserungen: Während die Müttersterblichkeit früher bei 1.600 Todesfällen pro 100.000 Geburten lag, belief 

sie sich im Jahr 2015 auf 324 Todesfälle pro 100.000 Geburten. Allerdings wird von einer deutlich höheren 

Dunkelziffer berichtet. Bei Säuglingen liegt die Sterblichkeitsrate mittlerweile bei 45 Kindern pro 100.000 

Geburten und bei Kindern unter fünf Jahren sank die Rate im Zeitraum 1990 – 2016 von 177 auf 55 Sterbefälle 

pro 1.000 Kindern. Trotz der Fortschritte sind diese Zahlen weiterhin kritisch und liegen deutlich über dem 

regionalen Durchschnitt (AA 5.2018). Weltweit sind Afghanistan und Pakistan die einzigen Länder, die im Jahr 

2017 Poliomyelitis-Fälle zu verzeichnen hatten; nichtsdestotrotz ist deren Anzahl bedeutend gesunken. Impfärzte 

können Impfkampagnen sogar in Gegenden umsetzen, die von den Taliban kontrolliert werden. In jenen neun 

Provinzen, in denen UNICEF aktiv ist, sind jährlich vier Polio-Impfkampagnen angesetzt. In besonders von Polio 

gefährdeten Provinzen wie Kunduz, Faryab und Baghlan wurden zusätzliche Kampagnen durchgeführt (BFA 

Staatendokumentation 4.2018). 

Krankenkassen und Gesundheitsversicherung 
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Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) bietet zwei Grundversorgungsmöglichkeiten an: das „Essential 

Package of Health Services“ (EPHS) und das „Basic Package of Health Services“ (BPHS), die im Jahr 2003 

eingerichtet wurden (MoPH 7.2005; vgl. MedCOI 4.1.2018). Beide Programme sollen standardisierte 

Behandlungsmöglichkeiten in gesundheitlichen Einrichtungen und Krankenhäusern garantieren. Die im BPHS 

vorgesehenen Gesundheitsdienstleistungen und einige medizinische Versorgungsmöglichkeiten des EPHS sind 

kostenfrei. Jedoch zahlen Afghanen und Afghaninnen oft aus eigener Tasche, weil sie private medizinische 

Versorgungsmöglichkeiten bevorzugen, oder weil die öffentlichen Gesundheitsdienstleistungen die Kosten nicht 

ausreichend decken (MedCOI 24.2.2017). Es gibt keine staatliche Unterstützung für den Erwerb von 

Medikamenten. Die Kosten dafür müssen von den Patienten getragen werden. Nur privat versicherten Patienten 

können die Medikamentenkosten zurückerstattet werden (IOM 5.2.2018).  

Medizinische Versorgung wird in Afghanistan auf drei Ebenen gewährleistet: Gesundheitsposten (HP) und 

Gesundheitsarbeiter (CHWs) bieten ihre Dienste auf Gemeinde- oder Dorfebene an; Grundversorgungszentren 

(BHCs), allgemeine Gesundheitszentren (CHCs) und Bezirkskrankenhäuser operieren in den größeren Dörfern 

und Gemeinschaften der Distrikte. Die dritte Ebene der medizinischen Versorgung wird von Provinz- und 

Regionalkrankenhäusern getragen. In urbanen Gegenden bieten städtische Kliniken, Krankenhäuser und 

Sonderkrankenanstalten jene Dienstleistungen an, die HPs, BHCs und CHCs in ländlichen Gebieten erbringen 

(MoPH 7.2005; vgl. AP&C 9.2016). 90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan werden dennoch nicht 

direkt vom Staat zur Verfügung gestellt, sondern von nationalen und internationalen NGOs, die über ein 

Vertragssystem beauftragt werden. Über dieses Vertragssystem wird sowohl primäre als auch sekundäre und 

tertiäre medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt. Allerdings mangelt es an Investitionen in medizinische 

Infrastruktur. Der Bauzustand vieler Kliniken ist schlecht. Während in den Städten ein ausreichendes Netz von 

Krankenhäusern und Kliniken besteht, ist es in den ländlichen Gebieten für viele Afghanen schwierig, eine Klinik 

oder ein Krankenhaus zu erreichen (AA 5.2018). 

Beispiele für Behandlung psychischer erkrankter Personen in Afghanistan 

In der afghanischen Bevölkerung leiden viele Menschen an unterschiedlichen psychischen Erkrankungen. Die 

afghanische Regierung ist sich der Problematik bewusst und hat geistige Gesundheit als Schwerpunkt gesetzt. 

Jedoch ist der Fortschritt schleppend und die Leistungen außerhalb von Kabul sind dürftig. In der afghanischen 

Gesellschaft werden Menschen mit körperlichen und psychischen Behinderungen als schutzbedürftig betrachtet. 

Sie sind Teil der Familie und werden genauso wie Kranke und Alte gepflegt. Daher müssen körperlich und geistig 

Behinderte sowie Opfer von Missbrauch eine starke familiäre und gemeinschaftliche Unterstützung sicherstellen 

(BFA Staatendokumentation 4.2018).  

Die Infrastruktur für die Bedürfnisse mentaler Gesundheit entwickelt sich langsam. So existieren z. B. in Mazar-e 

Sharif ein privates neuropsychiatrisches Krankenhaus (Alemi Hospital) und ein öffentliches psychiatrisches 

Krankenhaus. In Kabul existiert eine weitere psychiatrische Klinik. Landesweit bieten alle Provinzkrankenhäuser 

kostenfreie psychologische Beratungen an, die in einigen Fällen sogar online zur Verfügung stehen. Mental 

erkrankte Personen können beim Roten Halbmond, in entsprechenden Krankenhäusern und bei anderen 

Nichtregierungsorganisationen behandelt werden. Einige dieser NGOs sind die International Psychological 

Organisation (IPSO) in Kabul, die Medica Afghanistan und die PARSA (BFA Staatendokumentation 4.2018).  
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Traditionell mangelt es in Afghanistan an einem Konzept für psychisch Kranke. Sie werden nicht selten in 

spirituellen Schreinen unter teilweise unmenschlichen Bedingungen „behandelt“ oder es wird ihnen durch eine 

„Therapie“ mit Brot, Wasser und Pfeffer der „böse Geist ausgetrieben“. Es gibt jedoch aktuelle Bemühungen, die 

Akzeptanz und Kapazitäten für psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten zu stärken und auch Aufklärung sowohl 

über das Internet als auch in Form von Comics (für Analphabeten) zu betreiben (AA 9.2016; vgl. AP 18.8.2016). 

Beispielweise wurde in der Provinz Badakhshan durch internationale Zusammenarbeit ein Projekt durchgeführt, 

bei dem konventionelle und kostengünstige e-Gesundheitslösungen angewendet werden, um die vier häufigsten 

psychischen Erkrankungen zu behandeln: Depressionen, Psychosen, posttraumatische Belastungsstörungen und 

Suchterkrankungen. Erste Evaluierungen deuten darauf hin, dass in abgelegenen Regionen die Qualität der 

Gesundheitsversorgung verbessert werden konnte. Auch die gesellschaftliche Stigmatisierung psychisch 

Erkrankter konnte reduziert werden (BFA Staatendokumentation 4.2018).  

Trotzdem findet die Behandlung von psychischen Erkrankungen – insbesondere Kriegstraumata – abgesehen von 

einzelnen Projekten von NGOs nach wie vor nicht in ausreichendem Maße statt (AA 5.2018).  

Krankenhäuser in Afghanistan 

Theoretisch ist die medizinische Versorgung in staatlichen Krankenhäusern kostenlos. Dennoch ist es üblich, dass 

Patienten Ärzte und Krankenschwestern bestechen, um bessere bzw. schnellere medizinische Versorgung zu 

bekommen (IOM 5.2.2018). Eine begrenzte Anzahl an staatlichen Krankenhäusern in Afghanistan bietet 

kostenfreie medizinische Versorgung. Privatkrankenhäuser gibt es zumeist in größeren Städten wie Kabul, 

Jalalabad, Mazar-e Sharif, Herat und Kandahar. Die Behandlungskosten in diesen Einrichtungen variieren. Für 

den Zugang zur medizinischen Versorgung sind der Besitz der afghanischen Staatsbürgerschaft und die Mitnahme 

eines gültigen Ausweises bzw. der Tazkira erforderlich (RFG 2017). In öffentlichen Krankenhäusern in den 

größeren Städten Afghanistans können leichte und saisonbedingte Krankheiten sowie medizinische Notfälle 

behandelt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Beeinträchtigungen wie Herz-, Nieren-, Leber- und 

Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, die eine komplexe, fortgeschrittene Behandlung erfordern, wegen 

mangelnder technischer bzw. fachlicher Expertise nicht behandelt werden können (IOM 5.2.2018). Chirurgische 

Eingriffe können nur in bestimmten Orten geboten werden, die meist einen Mangel an Ausstattung und Personal 

aufweisen (RFG 2017). Wenn eine bestimmte medizinische Behandlung in Afghanistan nicht möglich ist, sehen 

sich Patienten gezwungen ins Ausland, meistens nach Indien, in den Iran, nach Pakistan und in die Türkei zu 

reisen. Da die medizinische Behandlung im Ausland kostenintensiv ist, haben zahlreiche Patienten, die es sich 

nicht leisten können, keinen Zugang zu einer angemessenen medizinischen Behandlung (IOM 5.2.2018). 

Es folgt eine Liste einiger staatlicher Krankenhäuser: 

 Ali Abad Krankenhaus: Kart-e Sakhi, Jamal Mina, Kabul University Road, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2510 355 

(KUMS o.D.; vgl. MoPH 11.2012) 

 Antani Krankenhaus für Infektionskrankheiten: Salan Watt, District 2, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2201 372 

(LN o.D.; vgl. MoPH 11.2012) 

 Ataturk Kinderkrankenhaus: Behild Aliabaad (in der Nähe von der Kabul University), District 3, Kabul, 

Tel.: +93 (0)75 2001893 / +93 (0)20 250 0312 (LN o.D.; vgl. HPIC o.D.a, MoPH 11.2012) 
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 Istiqlal/Esteqlal Krankenhaus: District 6, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2500674 (LN o.D.; vgl. AB 20.1.2016, 

MoPH 11.2012) 

 Ibne Sina Notfallkrankenhaus: Pull Artal, District 1, Kabul, Tel.: +93 (0)202100359 (LN o.D.; vgl. HPIC 

o.D.b, MoPH 11.2012) 

 Jamhoriat Krankenhaus: Ministry of Interior Road, Sidarat Square, District 2,Kabul Tel: +93 (0)20 220 

1373/ 1375 (LN o.D.; HPIC o.D.c, MoPH 11.2012) 

 Malalai Maternity Hospital: Malalai Watt, Shahre Naw, Kabul, Tel.: +93(0)20 2201 377 (LN o.D.; vgl. HPIC 

o.D.d, MoPH 11.2012) 

 Noor Eye Krankenhaus: Cinema Pamir, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2100 446 (LN o.D.; vgl. IAM o.D., MoPH 

11.2012) 

 Rabia–i-Balki Maternity Hospital: Frosh Gah, District 2, Kabul, Tel.: +93(0)20 2100439 (LN o.D.; vgl. MoPH 

11.2012) 

 Wazir Akbar Khan Krankenhaus: Wazir Akbar Khan, Kabul, Tel.: +93 (0)78 820 0419 (MoPH 11.2012; vgl. 

Tolonews 1.6.2017) 

 Herat Regionalkrankenhaus: Khaja Ali Movafaq Rd, Herat (MoPH 2013; vgl. Pajhwok 3.8.2017) 

 Mirwais Nika Krankenhaus in Kandahar, Tel.: +93 (0)79 146 4237 (ICRC 28.1.2018; vgl. ICRC 3.2.2017) 

 

Es gibt zahlreiche private Kliniken, die auf verschiedene medizinische Fachbereiche spezialisiert sind. Es folgt eine 

Liste einiger privater Gesundheitseinrichtungen: 

 Amiri Krankenhaus: Red Crescent, 5th Phase, Qragha Road, Kabul, Tel.: +93 (0)20 256 3555 (IOM 

5.2.2018) 

 Shfakhanh Maljoy Frdos/Ferdows: Chahr Qala-e-Chahardihi Road, Kabul, Tel.: +93 (0)70 017 3124 (Cybo 

o.D.) 

 Khair Khwa Medical Complex: Qala Najar Ha, Kabul, Tel.: +93 (0)72 988 0850 (KMC o.D.) 

 DK – German Medical Diagnostic Center: Ansari Square, 3d Street, Shahr-e Nau, Kabul, Tel.: +93 (0)70 

606 0141 (MK o.D.) 

 French Medical Institute for Mothers and Children: Hinter der Kabul University, Aliabad, Kabul, Tel.: +93 

(0)20 2500 200 (FMIC o.D.) 

 Luqmah Hakim: Bagh-e Azadi Ave, Herat, Tel.: +93 (0)79 232 5907 (IOM 5.2.2017; vgl. LHH o.D.) 

 Alemi Krankenhaus: Mazar-e Sharif (BFA Staatendokumentation 4.2018) 
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Beispiele für Nichtregierungsinstitutionen vor Ort 

Ärzte ohne Grenzen (MSF) 

Médecins sans Frontières (MSF) ist in verschiedenen medizinischen Einrichtungen in Afghanistan tätig: im Ahmad 

Shah Baba Krankenhaus und im Dasht-e Barchi Krankenhaus in Kabul, in der Entbindungsklinik in Khost, im Boost 

Krankenhaus in Lashkar Gah (Helmand) sowie im Mirwais Krankenhaus und anderen Einrichtungen in Kandahar 

(MSF o.D.).  

Das Komitee des internationalen Roten Kreuz (ICRC) 

Auch die Sicherheitslage hat erhebliche Auswirkungen auf die medizinische Versorgung. Für den Zeitraum von 

Dezember 2017 bis März 2018 wurden Berichten zufolge insgesamt 48 Zwischenfälle in 13 Provinzen registriert. 

Nach mehreren Angriffen mit Todesfolge auf Mitarbeiter des ICRC, hat das Internationale Komitee des Roten 

Kreuzes 2017 einen erheblichen Teil seines Personals im Land abgezogen (AA 5.2018). Trotzdem blieb im Laufe 

des Jahres 2017 das ICRC landesweit aktiv. Tätigkeiten des Komitees zur Förderung der Gesundheitsfürsorge 

waren z.B. der Transport von Kriegsverwundeten in nahe liegende Krankenhäuser für weitere medizinische 

Versorgung, die Bereitstellung von Medikamenten und medizinischer Ausstattung zur Unterstützung einiger 

staatlicher Krankenhäuser, die Bereitstellung von medizinischer Unterstützung für das Mirwais Krankenhauses 

in Kandahar, die Unterstützung von Gesundheitsdienstleistungen in zwei Gefängnissen (Kandahar und Herat) 

usw. (ICRC 28.1.2018). 

International Psychosocial Organization (IPSO) in Kabul 

IPSO bietet landesweit psychosoziale Betreuung durch Online-Beratung und Projektfeldarbeit mit insgesamt 280 

psychosozialen Therapeuten, wovon die Hälfte Frauen sind. Die Online-Beratung steht von 8-19 Uhr kostenfrei 

zur Verfügung; angeboten werden ebenso persönliche Sitzungen in Beratungszentren der Krankenhäuser. Einige 

der Dienste dieser Organisation sind auch an Universitäten und technischen Institutionen verfügbar. Unter 

anderem ist IPSO in den Provinzen Nangarhar, Kabul, Herat, Bamyan, Badakhshan, Balkh, Jawzjan und Laghman 

tätig (BFA Staatendokumentation 4.2018).  

Medica Afghanistan in Kabul 

Medica Afghanistan bietet kostenfreie psychosoziale Einzel- und Gruppentherapien an. Die Leistungen sind nur 

für Frauen zugänglich und werden in Kabul in unterschiedlichen Frauenhäusern und -gefängnissen sowie 

Jugendzentren angeboten. Auch werden die Leistungen der Organisation in drei Hauptkrankenhäusern, im 

„Women‘s Garden, im Ministeirum für Frauenangelegenheiten (MoWA) und an weiteren Standorten in Kabul 

angeboten (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

PARSA Afghanistan 

Parsa ist seit 1996 als registrierte NGO in Afghanistan tätig. Die Organisation spezialisiert sich u.a. auf 

psychologische Leistungen und Ausbildung von afghanischem Fachpersonal, das in sozialen Schutzprogrammen 

tätig ist und mit vulnerablen Personen arbeitet. Zu diesen Fachkräften zählen Mitarbeiter in Zentren für 

Binnenvertriebene, Frauenhäusern und Waisenhäusern sowie Fachkräfte, die in lokalen Schulen am Projekt 

„Healthy Afghan Girl“ mitarbeiten und andere Unterstützungsgruppen (BFA Staatendokumentation 4.2018).  
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Weitere Projekte 

Das Telemedizinprojekt des Mobilfunkanbieters Roshan, verbindet Ärzte in ländlichen Gegenden mit Spezialisten 

im französischen Kindermedizininstitut in Kabul und dem Aga Khan Universitätskrankenhaus in Pakistan. Durch 

eine Hochgeschwindigkeits-Videoverbindung werden mittellose Patienten auf dem Land von Fachärzten 

diagnostiziert. Unter anderem bietet die von Roshan zur Verfügung gestellte Technologie afghanischen Ärzten 

die Möglichkeit, ihre medizinischen Kenntnisse zu erweitern und auf den neuesten Stand zu bringen (GI 

17.12.2016; vgl. NCBI 23.3.2017).  
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Grundversorgung und Wirtschaft 

Im Jahr 2015 belegte Afghanistan auf dem Human Development Index (HDI) Rang 169 von 188 (UNDP 2016). Seit 

2002 hat Afghanistan mit Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft wichtige Fortschritte beim 

Wiederaufbau seiner Wirtschaft erzielt. Nichtsdestotrotz bleiben bedeutende Herausforderungen bestehen, da 

das Land weiterhin von Konflikten betroffen, arm und von Hilfeleistungen abhängig ist (IWF 8.12.2017; vgl. WB 

10.4.2018). Während auf nationaler Ebene die Armutsrate in den letzten Jahren etwas gesunken ist, stieg sie in 

Nordostafghanistan in sehr hohem Maße. Im Norden und im Westen des Landes konnte sie hingegen reduziert 

werden (SCA 22.5.2018). Angesichts des langsamen Wachstums, sicherheitsbedingter 

Versorgungsunterbrechungen und schwacher landwirtschaftlicher Leistungen, nimmt die Armut weiterhin zu 

(WB 10.4.2018).  

Die Verbraucherpreisinflation bleibt mäßig und wurde für 2018 mit durchschnittlich 6% prognostiziert (IWF 

8.12.2017). Der wirtschaftliche Aufschwung erfolgt langsam, da die andauernde Unsicherheit die privaten 

Investitionen und die Verbrauchernachfrage einschränkt. Während der Agrarsektor wegen der ungünstigen 

klimatischen Bedingungen im Jahr 2017 nur einen Anstieg von ungefähr 1.4% aufwies, wuchsen der 

Dienstleistungs- und Industriesektor um 3.4% bzw. 1.8%. Das Handelsbilanzdefizit stieg im ersten Halbjahr 2017, 

da die Exporte um 3% zurückgingen und die Importe um 8% stiegen (UN GASC 27.2.2018).  

Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit 

Schätzungen zufolge leben 74,8% der Bevölkerung in ländlichen und 25,2% in städtischen Gebieten (CSO 4.2017). 

Für ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ist die Landwirtschaft (inklusive  Tiernutzung) die Haupteinnahmequelle 

(SCA 22.5.2018; vgl. AF 14.11.2017). 

In den Jahren 2016-2017 wuchs die Arbeitslosenrate, die im Zeitraum 2013-2014 bei 22,6% gelegen hatte, um 

1%. Die Arbeitslosigkeit betrifft hauptsächlich gering qualifizierte bildungsferne Personen; diese sind auch am 

meisten armutsgefährdet (WB 10.4.2018). Über 40% der erwerbstätigen Bevölkerung gelten als arbeitslos oder 

unterbeschäftigt (SCA 22.5.2018). Es müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, 

um Neueinsteiger in den Arbeitsmarkt integrieren zu können (BFA Staatendokumentation 4.2018; vgl. SCA 

22.5.2018). Seit 2001 wurden zwar viele neue Arbeitsplätze geschaffen, jedoch sind diese landesweit ungleich 

verteilt und 80% davon sind unsichere Stellen (Tagelöhner) (SCA 22.5.2018).  

Ungefähr 47,3% der afghanischen Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt, 60% unter 24 Jahre. Daher muss die 

Versorgung der jungen Bevölkerungsschichten seitens einer viel geringeren Zahl von Erwachsenen gewährleistet 

werden; eine Herausforderung, die durch den schwachen Arbeitsmarkt verschlimmert wird. Mehr als ein Drittel 

der männlichen Bevölkerung (34,3%) Afghanistans und mehr als die Hälfte der weiblichen Bevölkerung (51,1%) 

sind nicht in der Lage, eine passende Stelle zu finden. Gemäß einer Umfrage von Asia Foundation (AF) aus dem 
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Jahr 2017 wird von 70,6% der Befragten die Arbeitslosigkeit als eines der größten Probleme junger Menschen in 

Afghanistan zwischen 15 und 24 Jahren gesehen (AF 14.11.2017).  

Projekte der afghanischen Regierung 

Im Laufe des Jahres 2017 hat die afghanische Regierung weiterhin Anstrengungen unternommen, um die 

Rechenschaftspflicht bei der Umsetzung ihrer Entwicklungsprioritäten durch die hohen Entwicklungsräte zu 

fördern (UN GASC 27.2.2018). Darunter fällt u. a. der fünfjährige (2017 – 2020) Nationale Rahmen für Frieden 

und Entwicklung in Afghanistan (The Afghanistan National Peace and Development Framework, ANPDF) zur 

Erreichung der Selbständigkeit. Ziele dieses strategischen Plans sind u. a. der Aufbau von Institutionen, die 

Förderung von privaten Investitionen, Wirtschaftswachstum, die Korruptionsbekämpfung, Personalentwicklung 

usw. (WP 10.4.2018.; vgl. GEC 29.1.2017). Im Rahmen der Umsetzung dieses Projekts hat die Regierung die zehn 

prioritären nationalen Programme mithilfe der Beratung durch die hohen Entwicklungsräte weiterentwickelt. Die 

Implementierung zweier dieser Projekte, des „Citizens’ Charter National Priority Program“ und des „Women‘s 

Economic Empowerment National Priority Program“ ist vorangekommen. Die restlichen acht befinden sich in 

verschiedenen Entwicklungsstadien (UN GASC 27.2.2018).  

Das „Citizens’ Charter National Priority Program“ z. B. hat die Armutsreduktion und die Erhöhung des 

Lebensstandards zum Ziel, indem die Kerninfrastruktur und soziale Dienstleistungen der betroffenen 

Gemeinschaften verbessert werden sollen. Die erste Phase des Projektes sollte ein Drittel der 34 Provinzen 

erfassen und konzentrierte sich auf Balkh, Herat, Kandahar und Nangarhar. Ziel des Projekts ist es, 3,4 Mio. 

Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verschaffen, die Gesundheitsdienstleistungen, das 

Bildungswesen, das Straßennetz und die Stromversorgung zu verbessern, sowie die Zufriedenheit und das 

Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zu steigern. Des Weiteren zielt das Projekt darauf ab, 

Binnenvertriebene,  Behinderte, Arme und Frauen besser zu integrieren (WB 10.10.2016). 

Die afghanische Regierung hat Bemühungen zur Armutsreduktion gesetzt und unterstützt den Privatsektor 

weiterhin dabei, nachhaltige Jobs zu schaffen und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Die Ausstellung von 

Gewerbeberechtigungen soll gesteigert, steuerliche Sanktionen abgeschafft und öffentlich-private 

Partnerschaften entwickelt werden; weitere Initiativen sind geplant (BFA Staatendokumentation 4.2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Quellen: 

- AF – Asia Foundation (14.11.2017) – Afghanistan in 2017, A Survey of the Afghan People, 

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf, Zugriff 

30.5.2018 

- BFA der Staatendokumentation (4.2018): Fact Finding Mission Report Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1430912/5818_1524829439_03-onlineversion.pdf, Zugriff 30.5.2018 

- CSO – Central Statistics Organization (4.2017): Estimated Population of Afghanistan 2017-2018, 

http://cso.gov.af/Content/files/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%81%D9%88

%D8%B3/Final%20Population%201396.pdf, Zugriff 30.5.2018 

- GEC – Global Education Cluster (29.1.2017): Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National Peace and 

Development Framework (ANPDF), 
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/anp

df26102016112634175553325325.pdf, Zugriff 30.5.2018 

- IWF – International Monetary Fund (8.12.2017): Islamic Republic of Afghanistan: 2017 article IV consultation 

and second review under the extended credit facility arrangement, and request for modification of 

performance criteria – press release; staff report; and statement by the executive director for the Islamic 

Republic of Afghanistan, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjX0fmm46zbAhU

qDJoKHWxmDh0QFgg3MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%

2FCR%2F2017%2Fcr17377.ashx&usg=AOvVaw0GOgm4RS9sD-6yQQXjUdbR, Zugriff 30.5.2018  

- SCA – Swedish Committee for Afghanistan (22.5.2018): Social Conditions, 

https://swedishcommittee.org/afghanistan/social_conditions, Zugriff 30.5.2018 

- UNDP – United Nations Development Programme (2016): Human Development Report 2016, 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf, Zugriff 1.6.2018 

- UN GASC – United Nations General Assembly (27.2.2018): The situation in Afghanistan and its implications 

for international peace and security: report of the Secretary-General, http://undocs.org/S/2018/165, Zugriff 

30.5.2018 

- WB – The World Bank (10.4.2018): Afghanistan – Overview, 

http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview, Zugriff: 30.5.2018 

- WB – The Worldbank (10.10.2016): Afghanistan Government Inaugurates Citizens’ Charter to Target Reform 

and Accountability, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/10/government-inaugurates-

citizens-charter-to-target-reform-and-accountability, Zugriff 30.5.2018  

Rückkehr 

Als Rückkehrer/innen werden jene afghanische Staatsbürger/innen bezeichnet, die nach Afghanistan 

zurückgekehrt sind, nachdem sie mindestens sechs Monate im Ausland verbracht haben. Dazu zählen sowohl im 

Ausland registrierte Afghan/innen, die dann die freiwillige Rückkehr über UNHCR angetreten haben, als auch 

nicht-registrierte Personen, die nicht über UNHCR zurückgekehrt sind, sondern zwangsweise rückgeführt 

wurden. Insgesamt sind in den Jahren 2012-2017 1.821.011 Personen nach Afghanistan zurückgekehrt. Die 

Anzahl der Rückkehrer/innen hat sich zunächst im Jahr 2016 im Vergleich zum Zeitraum 2012-2015, um 24% 

erhöht, und ist im Jahr 2017 um 52% zurückgegangen. In allen drei Zeiträumen war Nangarhar jene Provinz, die 

die meisten Rückkehrer/innen zu verzeichnen hatte (499.194); zweimal so viel wie Kabul (256.145) (IOM/DTM 

26.3.2018). Im Jahr 2017 kehrten IOM zufolge insgesamt 98.191 Personen aus Pakistan und 462.361 Personen 

aus Iran zurück (sowohl freiwillig, als auch zwangsweise) (IOM 2.2018). Im Jahr 2018 kehrten mit Stand 21.3. 

1.052 Personen aus angrenzenden Ländern und nicht-angrenzenden Ländern zurück (759 davon kamen aus 

Pakistan). Bis Juli 2017 kehrten aus Europa und der Türkei 41.803 Personen nach Afghanistan zurück (IOM 

7.7.2017).  

Im Rahmen des Tripartite Agreement (Drei-Parteien-Abkommen) unterstützt UNHCR die freiwillige Repatriierung 

von registrierten afghanischen Flüchtlingen aus Pakistan und Iran. Insgesamt erleichterte UNHCR im Jahr 2017 
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die freiwillige Rückkehr von 58.817 Personen (98% aus Pakistan  sowie 2% aus Iran und anderen Ländern) (UNHCR 

3.2018).  

Die afghanische Regierung kooperierte mit UNHCR, IOM und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, 

Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu 

bieten. Die Fähigkeit der afghanischen Regierung vulnerable Personen zu unterstützen, einschließlich 

Rückkehrer/innen aus Pakistan und dem Iran, bleibt begrenzt und ist weiterhin auf die Hilfe der internationalen 

Gemeinschaft angewiesen (USDOS 20.4.2018). Nichtsdestotrotz versucht die afghanische Regierung die 

gebildete Jugend, die aus Pakistan zurückkehrt, aufzunehmen (BTI 2018). Von den 2.1 Millionen Personen, die in 

informellen Siedlungen leben, sind 44% Rückkehrer/innen. In den informellen Siedlungen von Nangarhar lebt 

eine Million Menschen, wovon 69% Rückkehrer/innen sind. Die Zustände in diesen Siedlungen sind 

unterdurchschnittlich und sind besonders wegen der Gesundheits- und Sicherheitsverhältnisse 

besorgniserregend. 81% der Menschen in informellen Siedlungen sind Ernährungsunsicherheit ausgesetzt, 26% 

haben keinen Zugang zu adäquatem Trinkwasser und 24% leben in überfüllten Haushalten (UN OCHA 12.2017).  

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer/innen die 

Unterstützung erhalten, die sie benötigen, und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können Personen, 

die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene 

Unterstützungsformen in Anspruch nehmen. Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für 

Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP) in Afghanistan zuständig. Außerdem erhalten Rückkehrer/innen 

Unterstützung von der afghanischen Regierung, den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen 

Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGO) (z. B. IPSO und AMASO). 

Nichtsdestotrotz scheint das Sozialkapital die wichtigste Ressource zu sein, die Rückkehrer/innen zur Verfügung 

steht, da keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer existieren und familiäre 

Unterbringungsmöglichkeiten für Rückkehrer/innen daher als die zuverlässigste und sicherste Möglichkeit 

erachtet werden. So kehrt der Großteil der (freiwilligen bzw. zwangsweisen) Rückkehrer/innen direkt zu ihren 

Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück. Für jene, die diese Möglichkeit nicht haben sollten, stellen die 

Regierung und IOM eine temporäre Unterkunft  zur Verfügung. Hierfür stand bislang das Jangalak-

Aufnahmezentrum zur Verfügung, das sich  direkt in der Anlage des Ministeriums für Flüchtlinge und 

Repatriierung in Kabul befand und wo  Rückkehrende für die Dauer von bis zu zwei Wochen untergebracht 

werden konnten. Im  Jangalak Aufnahmezentrum befanden sich 24 Zimmer, mit jeweils 2-3 Betten. Jedes Zimmer 

war mit einem Kühlschrank, Fernseher, einer Klimaanlage und einem Kleiderschrank ausgestattet. Seit  

September 2017 nutzt IOM nicht mehr das Jangalak-Aufnahmezentrum, sondern das Spinzar Hotel in Kabul als 

temporäre Unterbringungsmöglichkeit. Auch hier können Rückkehrer/innen für maximal zwei Wochen 

untergebracht werden (BFA Staatendokumentation 4.2018).  

Unterschiedliche Organisationen sind für Rückkehrer/innen unterstützend tätig:  

IOM (internationale Organisation für Migration) bietet ein Programm zur unterstützten, freiwilligen Rückkehr 

und Reintegration in Afghanistan an (Assisted Voluntary Return and Reintegration – AVRR). In Österreich wird 

das Projekt Restart II seit 1.1.2017 vom österreichischen IOM-Landesbüro implementiert, welches vom 

österreichischen Bundesministerium für Inneres und AMIF (dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU) 

mitfinanziert wird. Im Zuge dieses Projektes können freiwillige Rückkehrer/innen nach Afghanistan und in den 

Iran, nachhaltig bei der Reintegration in ihr Herkunftsland unterstützt werden. Das Projekt läuft mit 31.12.2019 
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aus und sieht eine Teilnahme von 490 Personen vor. IOM setzt im Zuge von Restart II unterschiedliche 

Maßnahmen um, darunter Rückkehr – und Reintegrationsunterstützung. In Kooperation mit 

Partnerninstitutionen des European Reintegration Network (ERIN) wird im Rahmen des ERIN Specific Action 

Program, nachhaltige Rückkehr und Reintegration freiwillig bzw. zwangsweise rückgeführter 

Drittstaatangehöriger in ihr Herkunftsland implementiert. IRARA (International Returns & Reintegration 

Assistance) eine gemeinnützige Organisation bietet durch Reintegrationsdienste nachhaltige Rückkehr an. ACE 

(Afghanistan Centre for Excellence) ist eine afghanische Organisation, die Schulungen und 

Arbeitsplatzvermittlung anbietet. AKAH (Aga Khan Agency for Habitat) ist in mehreren Bereichen tätig, zu denen 

auch die Unterstützung von Rückkehrer/innen zählt. Sowohl ACE als auch AKAH sind Organisationen, die im 

Rahmen von ERIN Specific Action Program in Afghanistan tätig sind. AMASO (Afghanistan Migrants Advice & 

Support Organisation) bietet zwangsweise zurückgekehrten Personen aus Europa und Australien Beratung und 

Unterstützung an. Unter anderem betreibt AMASO ein Schutzhaus, welches von privaten Spendern finanziert 

wird (BFA Staatendokumentation 4.2018).  

NRC (Norwegian Refugee Council) bietet Rückkehrer/innen aus Pakistan, Iran und anderen Ländern Unterkunft 

sowie Haushaltsgegenstände und Informationen zur Sicherheit an. Auch hilft NRC Rückkehrer/innen bei 

Grundstücksstreitigkeiten. Kinder von Binnenvertriebenen und speziell von Rückkehrer/innen aus Pakistan sollen 

auch die Möglichkeit haben die Schule zu besuchen. NRC arbeitet mit dem afghanischen Bildungsministerium 

zusammen, um Schulen mit Unterrichtsmaterialien zu unterstützen und die Kapazitäten in diesen Institutionen 

zu erweitern. IDPs werden im Rahmen von Notfallprogrammen von NRC mit Sachleistungen, Nahrungsmitteln 

und Unterkunft versorgt; nach etwa zwei Monaten soll eine permanente Lösung für IDPs gefunden sein. Auch 

wird IDPs finanzielle Unterstützung geboten: pro Familie werden zwischen 5.000 und 14.000 Afghani Förderung 

ausbezahlt. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) unterstützt Rückkehrer/innen dabei, ihre 

Familien zu finden (BFA Staatendokumentation 4.2018).  

UNHCR ist bei der Ankunft von Rückkehrer/innen anwesend, begleitet die Ankunft und verweist Personen welche 

einen Rechtsbeistand benötigen an die AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission). UNHCR 

und die Weltbank haben im November 2017 ein Abkommen zur gemeinsamen Datennutzung unterzeichnet, um 

die Reintegration afghanischer Rückkehrer/innen zu stärken. UNHCR leitet Initiativen, um nachhaltige Lösungen 

in den Provinzen Herat und Nangarhar zu erzielen, indem mit nationalen Behörden/Ministerien und 

internationalen Organisationen (UNICEF, WHO, IOM, UNDP, UN Habitat, WFP und FAO) zusammengearbeitet 

wird. Diese Initiativen setzen nationale Pläne in gemeinsame Programme in jenen Regionen um, die eine hohe 

Anzahl an Rückkehrer/innen und Binnenvertriebenen vorzuweisen haben (BFA Staatendokumentation 4.2018).  

Psychologische Unterstützung von Rückkehrer/innen wird über die Organisation IPSO betrieben – alle Leistungen 

sind kostenfrei. Diejenigen, die es benötigen und in abgelegene Provinzen zurückkehren, erhalten bis zu fünf 

Skype-Sitzungen von IPSO. Für psychologische Unterstützung könnte auch ein Krankenhaus aufgesucht werden; 

möglicherweise mangelt es diesen aber an Kapazitäten (BFA Staatendokumentation 4.2018).   

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 

Hilfeleistungen für Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung konzentrieren sich auf Rechtsbeistand, 

Arbeitsplatzvermittlung, Land und Unterkunft (wenngleich sich das Jangalak-Aufnahmezentrum bis September 

2017 direkt in der Anlage des Ministeriums für Flüchtlinge und Repatriierung in Kabul befand, wurde dieses 

dennoch von IOM betrieben und finanziert). Seit 2016 erhalten die Rückkehr/innen nur Hilfeleistungen in Form 
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einer zweiwöchigen Unterkunft (siehe Jangalak-Aufnahmezentrum). Neue politische Rahmenbedingungen für 

Rückkehrer/innen und IDPs wurden von unterschiedlichen afghanischen Behörden, dem Ministerium für 

Flüchtlinge und Repatriierung (MoRR) und internationalen Organisationen geschaffen und sind im Dezember 

2016 in Kraft getreten. Diese Rahmenbedingungen gelten sowohl für Rückkehrer/innen aus der Region (Iran und 

Pakistan), als auch für jene, die aus Europa zurückkommen oder IDPs sind. Soweit dies möglich ist, sieht dieser 

mehrdimensionale Ansatz der Integration unter anderem auch die individuelle finanzielle Unterstützung als 

einen Ansatz der „whole of community“ vor. Demnach sollen Unterstützungen nicht nur Einzelnen 

zugutekommen, sondern auch den Gemeinschaften, in denen sie sich niederlassen. Die Rahmenbedingungen 

sehen die Grundstücksvergabe als entscheidend für den Erfolg anhaltender Lösungen. Hinsichtlich der 

Grundstücksvergabe wird es als besonders wichtig erachtet, das derzeitige Gesetz zu ändern, da es als anfällig 

für Korruption und Missmanagement gilt. Auch wenn nicht bekannt ist, wie viele Rückkehrer/innen aus Europa 

Grundstücke von der afghanischen Regierung erhalten haben – und zu welchen Bedingungen – sehen Experten 

dies als möglichen Anreiz für jene Menschen, die Afghanistan schon vor langer Zeit verlassen haben und deren 

Zukunftsplanung von der Entscheidung europäischer Staaten über ihre Abschiebungen abhängig ist (BFA 

Staatendokumentation 4.2018). 

Ausführliche Informationen zu den Programmen und Maßnahmen der erwähnten Organisationen sowie weitere 

Unterstützungsmaßnahmen können dem FFM-Bericht Afghanistan 4.2018 entnommen werden; Anmerkung der 

Staatendokumentation.  

Die Rolle unterschiedlicher Netzwerke für Rückkehrer/innen  

Die Großfamilie ist die zentrale soziale Institution in Afghanistan und bildet das wichtigste soziale Sicherheitsnetz 

der Afghanen. Alle Familienmitglieder sind Teil des familiären Netzes. Die Großfamilie trägt zu Schutz, Betreuung 

und Versorgung ihrer Mitglieder bei. Sie bildet auch eine wirtschaftliche Einheit; die Männer der Familie sind 

verpflichtet, die Mitglieder der Großfamilie zu unterstützen und die Familie in der Öffentlichkeit zu 

repräsentieren. Auslandsafghanen pflegen zumeist enge Kontakte mit ihren Verwandten in Afghanistan. Quellen 

zufolge verlieren nur sehr wenige Afghanen in Europa den Kontakt zu ihrer Familie. Die Qualität des Kontakts mit 

der Familie hängt möglicherweise auch davon ab, wie lange die betreffende Person im Ausland war bzw. wie 

lange sie tatsächlich in Afghanistan lebte, bevor sie nach Europa migrierte. Der Faktor geographische Nähe 

verliert durch technologische Entwicklungen sogar an Wichtigkeit. Der Besitz von Mobiltelefonen ist mittlerweile 

„universell“ geworden und digitale Kommunikation wird eine zunehmende Selbstverständlichkeit, vor allem in 

den Städten. Ein fehlendes familiäres Netzwerk stellt eine Herausforderung für die Reintegration von 

Migrant/innen in Afghanistan dar. Quellen zufolge haben aber alleinstehende afghanische Männer, egal ob sie 

sich kürzer oder länger außerhalb der Landesgrenzen aufhielten, sehr wahrscheinlich eine Familie in Afghanistan, 

zu der sie zurückkehren können. Eine Ausnahme stellen möglicherweise jene Fälle dar, deren familiäre Netze in 

den Nachbarstaaten Iran oder Pakistan liegen (BFA Staatendokumentation 4.2018).  

Quellen zufolge halten Familien in Afghanistan in der Regel Kontakt zu ihrem nach Europa ausgewanderten 

Familienmitglied und wissen genau Bescheid, wo sich dieses aufhält und wie es ihm in Europa ergeht. Dieser 

Faktor wird in Asylinterviews meist heruntergespielt und viele Migranten, vor allem Minderjährige, sind instruiert 

zu behaupten, sie hätten keine lebenden Verwandten mehr oder jeglichen Kontakt zu diesen verloren (BFA 

Staatendokumentation 4.2018).  
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Neben der Familie als zentrale Stütze der afghanischen Gesellschaft, kommen noch weitere, wichtige Netzwerke 

zum Tragen, wie z. B. der Stamm, der Clan und die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf Zugehörigkeit zu einer 

Ethnie, Religion oder anderen „professionellen“ Netzwerken (Kolleg/innen, Kommilitonen etc.) sowie politische 

Netzwerke usw. Die unterschiedlichen Netzwerke haben verschiedene Aufgaben und unterschiedliche Einflüsse 

– auch unterscheidet sich die Rolle der Netzwerke zwischen den ländlichen und städtischen Gebieten. Ein 

Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind einige Rückkehrer/innen auf soziale Netzwerke 

angewiesen, wenn es ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz zurückzugreifen. Ein Mangel an Netzwerken 

stellt eine der größten Herausforderungen für Rückkehrer/innen dar, was möglicherweise zu einem neuerlichen 

Verlassen des Landes führen könnte. Die Rolle sozialer Netzwerke – der Familie, der Freunde und der Bekannten 

– ist für junge Rückkehrer/innen besonders ausschlaggebend, um sich an das Leben in Afghanistan anzupassen. 

Sollten diese Netzwerke im Einzelfall schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung verschiedener 

Organisationen und Institutionen in Afghanistan in Anspruch genommen werden (BFA Staatendokumentation 

4.2018).   

Afghanische Flüchtlinge in Pakistan 

Die pakistanische Regierung hat die Gültigkeit der PoR-Cards (Proof of Registration Cards) für die 1.4 Millionen 

afghanische Flüchtlinge im Land bis 30.6.2018 verlängert – vorbehaltlich der Prüfung nach den bevorstehenden 

Bundeswahlen in Pakistan und der Ernennung des neuen Kabinetts. Zusätzlich hat NADRA (National Database 

and Registration Authority) damit begonnen, die sogenannte Afghan Citizen Card (ACC) an 878.000 nicht 

registrierte Afghanen zu verteilen, die sich seit 16.8.2017 in 21 Registrierungszentren in Pakistan haben 

registrieren lassen; bis 28.2.2018 wurden der Registrierungsprozess für die ACC abgeschlossen, die Zentren 

bleiben nach wie vor offen, um die Karten zu verteilen. Die Karten sind bis 30.6.2018 gültig; deren Besitzer sind 

verpflichtet bis dahin nach Afghanistan zurückzukehren, um Dokumente zu beantragen (einen afghanischen Pass 

und ein Visum für Pakistan) bevor sie nach Pakistan zurückkehren. Die restlichen rund 200.000 nicht-registrierten 

Afghan/innen könnten möglicherweise einer Deportation ausgesetzt sein. Bis 12.3.2018 erhielten 175.321 ihre 

ACC (IOM 20.3.2018).  

Quellen: 
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http://www.asianews.it/news-en/For-UN,-Iran%E2%80%99s-treatment-of-Afghan-refugees-is-exemplary-

40223.html, Zugriff 11.4.2018  

- BFA Staatendokumentation (4.2018): Fact Finding Mission Report Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1430912/5818_1524829439_03-onlineversion.pdf, Zugriff 30.4.2018 

- BFA/Migrationsverket – BFA Staatendokumentation/Migrationsverket LIFOS (10.4.2018): BFA-

Arbeitsübersetzung des LIFOS-Berichts „Afghaner i Iran“, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1434046/5818_1528099872_afgh-ba-analysen-afghanen-im-iran-2018-

05.pdf, Zugriff 11.6.2018 

- BTI – Bertelsmann Stiftung (2018): Afghanistan Country Report, https://www.bti-

project.org/de/berichte/laenderberichte/detail/itc/AFG/, Zugriff 13.4.2018 
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Letzte Änderung: 22.4.2020 

Die Provinz Kapisa liegt im zentralen Osten Afghanistans, umgeben von den Provinzen Panjshir im Norden, 

Laghman im Osten, Kabul im Süden und Parwan im Westen (UNOCHA 4.2014). Kapisa ist in die folgenden 

Distrikte unterteilt: Alasai, Hissa-e-Awali Kohistan, Hissa-e-Duwumi Kohistan, Koh Band, Mahmood Raqi, 

Nijrab und Tagab. Mahmood Raqi ist die Provinzhauptstadt von Kapisa (CSO 2019; vgl. IEC 2018). 

Die afghanische zentrale Statistikorganisation (CSO) schätzte die Bevölkerung von Kapisa für den Zeitraum 

2019-20 auf 479.875 Personen (CSO 2019). Die wichtigsten ethnischen Gruppen in Kapisa sind Tadschiken, 

Paschtunen und Nuristani (FP 11.11.2014; vgl. NPS o.D.), wobei die Tadschiken als größte Einzelgruppe 

hauptsächlich im nördlichen Teil der Provinz leben (AAN 6.4.2015). 

Eine Hauptstraße verbindet die Provinzhauptstadt Mahmood Raqi mit Kabul (iMMAP 19.9.2017). 

Laut UNODC Opium Survey 2018 gehörte Kapisa 2018 nicht zu den zehn wichtigsten afghanischen Provinzen, 

die Schlafmohn anbauen. Die Größe der Anbaufläche verringerte sich 2018 im Vergleich zu 2017 um 60%. 

Schlafmohn wurde hauptsächlich in den Distrikten Tagab und Alasai angebaut (UNODC/MCN 11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Kapisa hat strategische Bedeutung: für Aufständische ist es einfach, die Provinzhauptstadt von Kapisa und 

die benachbarten Provinzen zu erreichen (AAN 24.4.2012). Die Taliban sind in entlegeneren Distrikten der 

Provinz aktiv und versuchen oft, terroristische Aktivitäten gegen die Regierung oder Sicherheitskräfte 

durchzuführen (KP 23.5.2019); wie z.B. im zentral gelegenen Distrikt Nijrab (AN 21.5.2019). Im März 2019 

konnten sie beispielsweise drei Dörfer – Afghania, Pachaghan und Ghin Dara – in Kapisa erobern (AT 

24.3.2019). 

Aufseiten der Regierungskräfte liegt Kapisa in der Verantwortung des 201. ANA Corps (USDOD 6.2019; vgl. 

FRP 5.1.2019), das der NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - East (TAAC-E) untersteht, welche 

von US-amerikanischen und polnischen Streitkräften geleitet wird (USDOD 6.2019). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Der folgenden Tabelle kann die Zahl sicherheitsrelevanter Vorfälle bzw. Todesopfer für die Provinz Kapisa 

gemäß ACLED und Globalincidentmap (GIM) für das Jahr 2019 und das erste Quartal 2020 entnommen 

werden (Quellenbeschreibung s. Disclaimer, hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt): 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 124 zivile Opfer (49 Tote und 75 Verletzte) in der Provinz Kapisa. Dies 

entspricht einem Rückgang von 11% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Kämpfe am 

Boden, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne 

Selbstmordattentate) und Luftangriffe (UNAMA 2.2020). 

Kapisa zählt zu den relativ volatilen Provinzen (KP 23.5.2019; vgl. KP 29.4.2019). Die Regierungstruppen 

führen, teils mit Unterstützung der USA, regelmäßig Operationen in Kapisa durch (z.B. KP 29.6.2019; KP 

12.6.2019; MENAFN 8.5.2019; KP 29.4.2019; FRP 5.1.2019; PAJ 2.1.2019; PAJ 6.12.2018; XI 1.12.2018; PAJ 

26.11.2018; NYT 26.9.2018; RFE/RL 21.4.2018; AA 11.3.2018; PAJ 6.3.2018; KP 1.3.2018). Auch werden 
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Luftangriffe ausgeführt (PAJ 26.11.2018 ; UNAMA 25.9.2019, CC 27.7.2018) – in manchen Fällen werden 

dabei auch hochrangige Taliban getötet (CC 27.7.2018) oder Dörfer von den Taliban zurückerobert (PAJ 

18.1.2019). Immer wieder kommt es zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen Taliban und afghanischen 

Sicherheitskräften (XI 14.8.2019; vgl. FRP 5.1.2019). 
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2. Beweiswürdigung: 

Der oben angeführte Verfahrensgang und die Feststellungen ergeben sich aus dem 

unbedenklichen und unzweifelhaften Inhalt des vorgelegten Verwaltungsaktes des BFA sowie 

der mündlichen Verhandlung am 29.07.2020.  

2.1. Zu den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers: 

Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers und seinen persönlichen und familiären 

Verhältnissen ergeben sich aus seinen dahingehenden Angaben vor dem BFA.  

Aufgrund der im Verfahren unterlassenen Vorlage von unbedenklichen nationalen 

Identitätsdokumenten bzw. sonstigen Bescheinigungsmitteln konnte die Identität nicht 

festgestellt werden. Soweit dieser namentlich genannt wird, legt das Gericht auf die 

Feststellung wert, dass dies lediglich der Identifizierung als Verfahrenspartei dient, nicht 

jedoch eine Feststellung der Identität im Sinne einer Vorfragebeurteilung iSd § 38 AVG 

bedeutet. 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers, zu seiner Herkunft und 

Volksgruppenzugehörigkeit, seinem Reiseweg und zu seinem Gesundheitszustand gründen 

sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers im Verfahren; das 

Bundesverwaltungsgericht hat keine Veranlassung, an diesen – im gesamten Verfahren im 

Wesentlichen gleich gebliebenen und sich mit den Länderberichten zu Afghanistan deckenden 

– Aussagen des Beschwerdeführers zu zweifeln. Mangels Erstattung eines dahingehenden 

Vorbringens respektive der Vorlage medizinischer Unterlagen, konnte nicht festgestellt 

werden, dass der Beschwerdeführer aktuell an schwerwiegenden Erkrankungen leidet.  

2.2. Zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers: 

Der Beschwerdeführer - welcher über keinerlei unmittelbare Wahrnehmungen hinsichtlich 

der Gegebenheiten in seinem Herkunftsstaat verfügt - hat weder eine asylrelevante 

Verfolgung, noch das Vorliegen einer diesbezüglich konkreten individuellen asylrelevanten 

Bedrohung durch staatliche Organe oder Privatpersonen in Afghanistan glaubhaft 

vorgebracht.  

Den Gründen des Beschwerdeführers den Iran zu verlassen, kann keine Asylrelevanz 

zukommen, zumal sich diese nicht in seinem Heimatland Afghanistan zugetragen haben. 
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Soweit der Beschwerdeführer ihm widerfahrene Ereignisse im Iran als Grund für seine Flucht 

aus diesem Land angibt – konkret die Diskriminierungen durch einen Bauingenieur –, ist dazu 

festzuhalten, dass dieses Vorbringen, das sich auf den Iran bezieht, für die vorliegend zu 

lösende Rechtsfrage, ob dem Beschwerdeführer in seinem Herkunftsstaat Afghanistan eine 

Verfolgung gemäß der in der GFK aufgezählten Gründe droht, nicht relevant ist. Hinweise 

darauf, dass dem Beschwerdeführer aufgrund der Ereignisse im Iran eine Verfolgung in 

Afghanistan oder Hindernisse bei der Neuansiedelung ebendort nach sich ziehen könnte, 

wurden vom Beschwerdeführer nicht behauptet und kamen auch sonst im Verfahren nicht 

hervor. 

Herkunftsstaat ist jener Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt (hier 

Afghanistan). Der Beschwerdeführer hat sich seinen Angaben nach nur in seiner frühen 

Kindheit in Afghanistan aufgehalten bzw. lebte seit seinem achten Lebensjahr mit einer 

befristeten Aufenthaltsberechtigungskarte, die jährlich verlängert wurde, im Iran. Eine dem 

Beschwerdeführer unmittelbar asylrelevant betreffende Bedrohung in Afghanistan hat dieser 

nicht substantiiert begründet zu Protokoll gegeben. Ebenso konnte dieser mit seinem 

Vorbringen insgesamt keine konkret auf seine Person bezogene, unmittelbare Gefährdung im 

Zusammenhang mit seiner Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit dartun.  

Sämtliche Ausführungen des Beschwerdeführers betreffend angenommener Gefährdungen in 

Afghanistan sind allgemein, vage und unbestimmt und beruhen auf reinen Vermutungen und 

Spekulationen, da er nicht einmal die tatsächlichen Gründe seines Vaters für die Ausreise aus 

Afghanistan wiedergeben konnte. Die belangte Behörde ist somit im gegenständlichen 

Verfahren zutreffend vom Nichtbestehen eines asylrelevanten realen Risikos einer 

individuellen Verfolgung des Beschwerdeführers im Falle seiner Rückkehr ausgegangen, zumal 

auch der Beschwerdeführer selbst zu keinem Zeitpunkt ein konkretes Vorbringen in diese 

Richtung substantiiert belegt, glaubwürdig und konkret erstattet hat. Dass er aufgrund einer 

politischen Tätigkeit seines Vaters nach mehreren Jahrzehnten identifiziert oder auf 

irgendeine Art und Weise belangt werden könnte, kann der Beschwerdeführer jedenfalls nicht 

nachvollziehbar darlegen oder durch die Vorlage konkreter Beweise hinreichend belegen. Es 

sind im Verfahren auch keine Hinweise hervorgekommen, dass der verstorbene Vater des 

Beschwerdeführers in Afghanistan ein Regierungsmitglied oder eine exponierte Persönlichkeit 

war. Zu den Ausreisegründen seiner Familie äußerte sich der Beschwerdeführer nur vage und 

ohne konkrete Bezugnahme auf seine Person. Der Beschwerdeführer vermochte im gesamten 

Verfahren keinen Zusammenhang mit dem früheren Aufenthalt seiner Familie in Afghanistan 

und einer aktuellen Verfolgungsgefahr seiner Person herzustellen. Direkte, konkrete und 

individuelle Verfolgungshandlungen gegen den Beschwerdeführer wurden aus diesem Grund 



- 101 - 

nicht festgestellt. Der Beschwerdeführer brachte keine stichhaltigen Argumente vor, warum 

gerade ihn persönlich eine Verfolgung im Rahmen der aktuellen Situation in Afghanistan 

drohen sollte. 

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der 

schiitischen Minderheit der Hazara keine asylrelevante Gefahr einer Verfolgung im 

Herkunftsstaat unterliege, beruht somit zunächst auf den eigenen Angaben des 

Beschwerdeführers, der eine diesbezüglich bestehende konkrete Bedrohung seiner Person im 

Verfahren nicht substantiiert begründet glaubwürdig dargelegt hat. Der Beschwerdeführer 

konnte eine ihn diesbezüglich konkret betreffende, individuelle Bedrohung ausschließlich 

aufgrund seiner Eigenschaft als Hazara und Schiit somit insgesamt nicht glaubhaft aufzeigen. 

Diesbezüglich ist auf die Feststellungen über die Situation der Volksgruppe der Hazara, bzw. 

der Schiiten im Herkunftsstaat zu verweisen, denen das Bestehen einer asylrelevant allgemein 

bestehenden Bedrohung von Angehörigen der Volksgruppe der Hazara, bzw. der schiitischen 

Minderheit nicht zu entnehmen ist. Aufgrund der sich aus den vorliegenden 

Länderinformationen zu Afghanistan erschließlichen Informationen zur Situation der Hazara 

in Afghanistan kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass eine Verfolgung 

ausschließlich allein aufgrund der Zugehörigkeit zu dieser Ethnie in Afghanistan stattfindet, 

bzw. eine Rückkehr und ein Leben in Afghanistan für Angehörige dieser Volksgruppe daher 

unzumutbar wäre. Diese Feststellung wurde bereits in angefochtenen Bescheid getroffen und 

die Beschwerde und die Stellungnahmen konnten dieser Feststellung substantiell durch 

sämtliche Ausführungen und Stellungnahmen nicht entgegengetreten. Auch ist diesbezüglich 

auf die aktuelle Entscheidung des EGMR vom 05.07.2016 (EGMR AM/NL, 05.07.2016, 

29.094/09) zu verweisen, in der insbesondere feststellt wurde, dass (auch) die Angehörigkeit 

zur Minderheit der Hazara nicht dazu führt, dass im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan eine 

unmenschliche Behandlung drohen würde (in diesem Sinne auch die 

Revisionszurückweisungen des Verwaltungsgerichtshofs vom 10.08.2017, Ra 2017/20/0041, 

vom 23.01.2018, Ra 2017/18/0377-6, sowie vom 30.01.2018, Ra 2017/20/0406). In Bezug auf 

seine Eigenschaft als Hazara vermochte der BF somit eine individuelle und konkrete 

Betroffenheit von Verfolgung nicht aufzuzeigen.  

Aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich der allgemeinen Gefährdungslage in 

Afghanistan lässt sich keine drohende, konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung ableiten. 

Die Feststellungen zur Situation von Angehörigen religiöser und ethnischer Minderheiten in 

Afghanistan ergeben sich aus den im angefochtenen Bescheid ersichtlichen Berichten, 

welchen der Beschwerdeführer ebenso nicht substantiiert entgegengetreten ist.  
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Sofern auf Quellen älteren Datums verwiesen wird, ist festzuhalten, dass eine Einsichtnahme 

in aktualisiertes Länderberichtsmaterial der Staatendokumentation keine Hinweise auf eine 

zwischenzeitliche maßgebliche Änderung der Situation der Hazara/Schiiten ersichtlich werden 

ließ. 

Wenn in der Beschwerdeschrift durch die Vertretung auch angedeutet wird, dass der 

Beschwerdeführer seine gesamte Sozialisierung im Iran erfahren habe und keine Verwandte 

in Afghanistan habe, so ist hierzu festzuhalten, dass aus diesem ausschließlich allgemeinen 

Vorbringen keine konkrete Bedrohung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit resultiert. Der 

Beschwerdeführer stammt aus Afghanistan, dieser wuchs in einer afghanischen Familie auf 

und hat auch sein weiteres Leben in einem der kulturellen Tradition seiner Heimat 

nahestehenden Land verbracht. Der Beschwerdeführer ist somit jedenfalls mit den kulturell 

soziologischen als auch religiösen Gegebenheiten seiner Heimat vertraut. Aufgrund der 

vorliegenden Länderinformationen ist zu erschließen, dass insbesondere in letzter Zeit eine 

große Anzahl an Personen nach Afghanistan zurückgekehrt ist.  

Dass Rückkehrer alleine aufgrund einer auch langjährigen Abwesenheit wie die des 

Beschwerdeführers aus Afghanistan einer unmittelbar konkreten Bedrohung mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ausgesetzt wären, kann den vorliegenden 

Länderinformationen nicht entnommen werden, bzw. konnte eine diesbezüglich individuell 

besonders bestehende Bedrohung durch den Beschwerdeführer durch die diesbezüglich 

ausschließlich allgemeinen und unbestimmten Gefährdungsvermutungen glaubhaft nicht 

dargelegt werden. Das Bestehen einer solchen den Beschwerdeführer konkret betreffenden, 

unmittelbaren Gefährdung konnte somit insgesamt substantiiert begründet nicht aufgezeigt 

werden.    

Hinsichtlich des Aufwachsens des Beschwerdeführers im Iran und einer daraus resultierenden 

Verfolgung in Afghanistan, deckt sich eine solche nicht mit den aktuellen und in den 

Feststellungen zitierten Länderberichten. Eine konkrete und individuelle Verfolgung von 

afghanischen Staatsbürgern, die im Iran aufgewachsen sind, ausschließlich aus diesem Grund, 

geht aus den aktuellen Länderberichten nicht hervor. 

2.3. Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat: 

Die Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat stützen sich auf die zitierten Quellen. Die 

Länderfeststellungen gründen auf den jeweils angeführten Länderberichten angesehener 

staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen. Angesichts der Seriosität der Quellen und der 

Plausibilität ihrer Aussagen, denen inhaltlich auch nicht entgegengetreten wurde, besteht kein 
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Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln, sodass sie den Feststellungen zur Situation 

in Afghanistan zugrunde gelegt werden konnten. Diese Länderinformationen ergeben ein in 

den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche. Somit 

besteht im vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass an der Richtigkeit 

der getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln.  

Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde 

liegen, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 

Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte 

aktuelleren Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert 

haben.  

Den Ausführungen des BF zu der allgemein schlechten Lage in Afghanistan ist kein 

Anhaltspunkt für eine wie auch immer geartete konkrete Verfolgung zu entnehmen. Es 

mangelt seinen Angaben sohin an Aspekten, aufgrund derer ihm eine Verfolgungsgefahr 

aufgrund der allgemein schlechten Lage mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohen würde. 

Die entferne Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, um eine Verfolgungsgefahr 

anzunehmen (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0132; 23.09.1998, 98/01/0224; 26.11.1998, 

98/20/0309, u.v.a.). 

2.4. Zu den Feststellungen zu den Folgen einer möglichen Rückkehr 

Die Feststellungen zu den Folgen bei einer Rückkehr des BF in seine Herkunftsprovinz folgen 

den Länderfeststellungen über die Sicherheitslage in der Herkunftsprovinz des BF bzw. 

bezüglich der Erreichbarkeit derselben.  

Die Feststellungen, dass der Beschwerdeführer bei einer allfälligen Rückkehr nach Kabul, 

Mazar-e Sharif oder Herat nicht einer asylrelevanten Gefährdung ausgesetzt und mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht in eine existenzbedrohende Notlage geraten würde, 

ergeben sich aus einer Zusammenschau der wiedergegebenen Länderberichte zu Kabul, 

Mazar-e Sharif und Herat. 

Bei dem Beschwerdeführer handelt es sich um einen arbeitsfähigen Mann, der bereits 

Berufserfahrung als Pflücker, in der Baubranche und in einer Ziegelfabrik vorweist und bei dem 

die grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Dieser 

wurde nach seinen eigenen Angaben zwar im Iran von einer afghanischen Familie aufgezogen, 

ist jedoch mit den Gegebenheiten, Bräuchen und der Sprache Afghanistans, der 

Beschwerdeführer spricht nach eigenen Angaben Farsi, jedenfalls vertraut ist, da er bis zu 
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seinem achten Lebensjahr in Kabul aufhältig war. Der BF kann zudem auch die Hilfe von vor 

Ort tätigen NGOs, sowie Leistungen aus der Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen. 

Die Feststellungen zu den Folgen einer Ansiedlung des Beschwerdeführers in den Städten 

Herat und Mazar-e Sharif, ergeben sich - unter Berücksichtigung der von UNHCR aufgestellten 

Kriterien für das Bestehen einer internen Schutzalternative für Afghanistan - aus den oben 

angeführten Länderberichten und aus den Angaben des Beschwerdeführers. Die Feststellung 

zur Prognose, dass sich der Beschwerdeführer in den Städten Herat oder Mazar-e Sharif eine 

Existenz aufbauen kann, ergibt sich aus folgenden Erwägungen: 

Aus den Länderinformationen ergibt sich, dass die Städte Herat und Mazar-e Sharif als relativ 

sicher gelten und unter der Kontrolle der Regierung stehen. Die Feststellung, dass diese Städte 

über Flugverbindungen, allenfalls über Kabul, sicher erreichbar sind und dass Kabul über 

internationale Flugverbindungen erreichbar ist, ergibt sich aus folgenden Informationen: Aus 

dem LIB geht hervor, dass Turkish Airlines ihre internationalen Flugverbindungen nach Kabul 

aufgrund der Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 vorübergehend 

ausgesetzt hat. Es geht aus dem LIB aber nicht hervor, dass Kabul gänzlich vom internationalen 

Flugverkehr abgeschnitten wäre. Dem LIB ist auch nicht zu entnehmen, dass Herat und Mazar-

e Sharif intern vom Flugverkehr von Kabul aus abgeschnitten wären. Diese Städte sind somit 

auch in der aktuellen Situation und im Hinblick auf die Maßnahmen zur Eindämmung der 

Verbreitung von COVID-19 sicher erreichbar. 

Die Versorgung der Bevölkerung ist in diesen Städten ebenfalls grundlegend gesichert. 

Der Beschwerdeführer ist mit der afghanischen Kultur und den afghanischen Gepflogenheiten 

sozialisiert. Er spricht eine der Landessprachen Afghanistans. Er kann sich daher in den Städten 

Herat und Mazar-e Sharif zurechtfinden. Der Beschwerdeführer verfügt über jahrelange 

Berufserfahrung als Pflücker, in der Baubranche und in einer Ziegelfabrik. Der 

Beschwerdeführer ist zudem im erwerbsfähigen Alter, gesund, volljährig, anpassungsfähig und 

arbeitsfähig. Seine im Iran lebende Ehefrau und seine Kinder sind selbsterhaltungsfähig und 

gehen Erwerbstätigkeiten (Schneiderin, Näherin, Fotografin) nach.  

Auch die UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of 

Asylum-Seekers from Afghanistan vom 30.08.2018, bei denen es sich nur um eine von vielen 

Quellen handelt und denen trotz ihrer unbestreitbaren Indizwirkung (zur Indizwirkung von 

UNHCR-Positionen vgl. etwa VwGH 16.01.2008, 2006/19/0182; 20.04.2006, 2005/01/0556 

mwN) weder ein Absolutheitsanspruch noch eine rechtliche Verbindlichkeit zukommt, 

schließen eine Rückkehr nach Afghanistan und innerstaatliche Fluchtalternativen keineswegs 



- 105 - 

von vornherein aus. So wird - fast wortident mit den vorhergehenden UNHCR-Richtlinien 

Afghanistan vom 19.04.2016, die im zugrundeliegenden Verfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht neben anderen Quellen herangezogen wurden, und im Einklang 

mit dem soeben zitierten EASO-Länderleitfaden Afghanistan - die Ansiedlung von 

alleinstehenden, leistungsfähigen Männern (und verheirateten Paaren im berufsfähigen Alter) 

ohne festgestellte spezifische Vulnerabilitäten in urbanen und semi-urbanen Umgebungen, die 

unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen und die über die notwendige Infrastruktur und 

Möglichkeiten zur Sicherung des Lebensunterhalts verfügen, selbst ohne Unterstützung von 

Familie und Gemeinschaft unter bestimmten Voraussetzungen, die, bezogen auf den 

Antragsteller, im zugrundeliegenden Verfahren geprüft wurden, durchaus für möglich und 

zumutbar gehalten (vgl. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection 

Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan vom 30.08.2018, S. 112) 

Die UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from Afghanistan vom 30.08.2018 vermögen lediglich zu beweisen, dass UNHCR - im 

Gegensatz etwa zu EASO - eine innerstaatliche Fluchtalternative in der Hauptstadt Kabul 

derzeit generell nicht (mehr) annimmt (vgl. S. 116: "UNHCR considers that given the current 

security, human rights and humanitarian situation in Kabul, an IFA/IRA is generally not 

available in the city"); dass der Antragsteller in allen Teilen seines Herkunftsstaats die 

Verletzung seiner Rechte nach Art. 2 und/oder 3 EMRK zu befürchten hätte, ist mit den neuen 

UNHCR Guidelines jedoch nicht unter Beweis gestellt. 

Die derzeitige COVID-19 Pandemie und die Auswirkungen dieser auf die Städte Mazar-e Sharif 

und Herat stehen einer Rückkehr des Beschwerdeführers nicht entgegen: Zweifellos ist die 

Ansiedelung in einer Großstadt für den Beschwerdeführer mit Schwierigkeiten verbunden. 

Diese resultieren aber nicht aus den individuellen Umständen des Beschwerdeführers, die 

letztlich mit den Lebensumständen anderer, derzeit in Mazar-e Sharif/Herat lebenden, jungen, 

gesunden, männlichen Personen in der aktuellen COVID-19 Pandemie vergleichbar sind. Aus 

diesem Grund geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass dem Beschwerdeführer 

eine Ansiedelung in einer Großstadt und die Begründung einer mit den Lebensumständen 

anderer dort ansässiger Personen vergleichbare Existenz nach anfänglichen Schwierigkeiten 

möglich ist. 

Dem Beschwerdeführer ist somit eine Niederlassung insbesondere in Kabul, Mazar- e Sharif 

und Herat auch als gesunden Mann vor dem Hintergrund seiner familiären Verhältnisse 

jedenfalls zumutbar. 
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Dass der Beschwerdeführer mit Blick auf sein Alter und das Fehlen physischer (chronischer) 

Vorerkrankungen keiner spezifischen Risikogruppe betreffend COVID-19 angehört, ergibt sich 

aus den – auf Basis allgemein zugänglicher Informationen der WHO getroffenen – 

Feststellungen zu dieser Erkrankung. Es ist demnach auch keine maßgebliche 

Wahrscheinlichkeit dafür zutage getreten, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan eine COVID-19-Erkrankung mit schwerwiegendem oder tödlichem Verlauf bzw. 

mit dem Bedarf einer intensivmedizinischen Behandlung bzw. einer Behandlung in einem 

Krankenhaus erleiden würde. 

2.5. Zur Integration des Beschwerdeführers  

Der Beschwerdeführer ist unberechtigt und unter Aufwendung hoher geldliche Summen 

schlepperunterstützt nach Österreich gelangt und hat im Bundesgebiet gegenständlichen 

Antrag auf internationalen Schutz gestellt. Seit seiner Antragstellung im Oktober 2015 hält 

sich der Beschwerdeführer durchgehend ausschließlich nur auf Grund des vorläufigen 

Aufenthaltsrechts während des Asylverfahrens rechtmäßig im Bundesgebiet auf.  

Der Beschwerdeführer hat an Deutschkursen teilgenommen bzw. Integrationsmodule und 

Kurse absolviert. Er ist zudem ehrenamtlich im Fahrradservice bei einem Verein tätig. Der 

Beschwerdeführer bestreitet seinen Lebensunterhalt jedoch ausschließlich aus Mitteln der 

Grundversorgung.  

Der BF verfügt in Österreich über keine Verwandten und keine sonstigen engen 

familienähnlichen Bindungen. Hinweise auf das Bestehen eines besonderen Nahe- bzw. 

Abhängigkeitsverhältnisses zu Personen im Bundesgebiet, als auch auf das Vorliegen einer 

berücksichtigungswürdigen besonderen Integration des Beschwerdeführers in Österreich sind 

sämtlichen Ausführungen des Beschwerdeführers nicht zu entnehmen, bzw. sind auch unter 

besonderer Berücksichtigung sämtlicher integrativer Unterlagen, wie etwa der vorgelegten 

Kursbestätigungen und Absolvierung integrativer Module, auch aufgrund der insgesamt 

kurzen Dauer des bisherigen Aufenthaltes, der nach schlepperunterstützt unberechtigter 

Einreise ausschließlich auf einem insgesamt unbegründeten Asylantrag beruhte, dem 

vorliegenden Akteninhalt nicht zu entnehmen.  

Das Vorliegen einer besonders berücksichtigungswürdigen exzeptionellen Integration ist 

aufgrund des gesamten Inhaltes des vorliegenden Verwaltungsaktes nicht zu erkennen. Die 

angeordnete Rückkehrentscheidung stellt auch unter Berücksichtigung der insgesamt in 

Österreich vorgenommen integrativen Maßnahmen aufgrund der insgesamt kurzen Dauer des 
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Aufenthaltes in Österreich im gegenständlichen Verfahren keine Verletzung von Art. 8 EMRK 

dar. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu A): Abweisung der Beschwerde 

1. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, soweit der Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder 

wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des 

Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung 

im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge GFK) droht (vgl. auch die 

Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 Statusrichtlinie [RL 

2011/95/EU] verweist.). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der 

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine 

innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offensteht oder wenn er einen 

Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) gesetzt hat. 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (in der Fassung des Art. 1 Abs. 2 des 

Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) – deren Bestimmungen 

gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben – ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus 

Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet 

und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 

Landes zu bedienen, oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 

Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 

in dieses Land zurückzukehren. 

Zentraler Aspekt des Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen 

Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat 

objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 25.01.2001, 

2001/20/0011). 

Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation 

tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus 
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Konventionsgründen) fürchten würde (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Unter Verfolgung 

ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 

Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet 

ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der 

Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit 

der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der 

wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine 

Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer 

Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die 

Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 

2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache 

dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines 

vorigen Aufenthaltes befindet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 

95/19/0041; 23.07.1999, 99/20/0208; 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 17.09.2003, 

2001/20/0177; 28.10.2009, 2006/01/0793) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann 

relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt 

worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, 

Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen 

ausgehen, sofern diese Handlungen – würden sie von staatlichen Organen gesetzt – 

asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur 

Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden 

Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.03.2000, 

99/01/0256 mwN). 

Von mangelnder Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, 

wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter präventiv 

zu schützen (VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 

2007/19/0203). Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht – 

unter dem Fehlen einer solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit 

zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.03.2000, 

99/01/0256) –, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite (aus den in der GFK 

genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen – asylrelevante Intensität 

erreichenden – Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten hat (vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee 

in International Law² [1996] 73; weiters VwGH 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 20.09.2004, 
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2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 

2006/01/0793; 19.11.2010, 2007/19/0203). 

Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er aufgrund staatlicher 

Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm 

dieser Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit aufgrund einer Verfolgung droht, die von 

anderen ausgeht und die vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem 

Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu verstehen, dass der Herkunftsstaat "nicht 

gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 26.02.2002, 99/20/0509). In 

beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohlbegründete 

Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 

22.03.2000, 99/01/0256; 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 

2007/19/0203). 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen 

insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, 

bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. zB VwGH 24.03.1999, 98/01/0352 mwN; 

15.03.2001, 99/20/0036). Damit ist nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung 

gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen 

– mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates – im gesamten 

Herkunftsstaat auswirken muss (VwSlg. 16.482 A/2004). Das Zumutbarkeitskalkül, das dem 

Konzept einer "internen Flucht- oder Schutzalternative" (VwSlg. 16.482 A/2004) innewohnt, 

setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal da 

auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede 

Existenzgrundlage entziehen (VwGH 08.09.1999, 98/01/0614, 29.03.2001, 2000/20/0539; 

17.03.2009, 2007/19/0459). 

Die in Afghanistan immer wieder bestehende Diskriminierung der schiitischen Hazara und die 

beobachtete Zunahme von Übergriffen gegen Hazara erreichen gegenwärtig nicht ein 

Ausmaß, das die Annahme rechtfertigen würde, dass in Afghanistan lebende schiitische 

Hazara wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer ethnischen und religiösen Minderheit mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine asylrelevante Verfolgung zu befürchten hätten, zumal 

die Gefährdung dieser Minderheit angesichts der in den Länderberichten dokumentierten 

allgemeinen Gefährdungslage in Afghanistan, die in vielen Regionen für alle 

Bevölkerungsgruppen ein erhebliches Gefahrenpotential mit sich bringt, (derzeit) nicht jenes 

zusätzliche Ausmaß erreicht, welches notwendig wäre, um eine spezifische 

Gruppenverfolgung der Hazara anzunehmen. Eine Gruppenverfolgung ist auch nicht daraus 
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ableitbar, dass Hazara allenfalls Opfer krimineller Aktivitäten werden oder schwierigen 

Lebensbedingungen ausgesetzt sind. 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geht davon aus, dass die Zugehörigkeit 

zur Minderheit der Hazara - unbeschadet der schlechten Situation für diese Minderheit - nicht 

dazu führt, dass im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan eine unmenschliche Behandlung 

drohen würde (EGMR 05.07.2016, 29.094/09, A.M./Niederlande). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 13.10.2015, Ra 2015/19/0106, eine 

Gruppenverfolgung der Hazara mit der Begründung nicht ausgeschlossen, dass das 

Bundesverwaltungsgericht zur Lage der Hazara keine Feststellungen getroffen habe, was 

jedoch in der vorliegenden Entscheidung nicht der Fall ist. Der Verwaltungsgerichthof nahm 

in den letzten Jahren keine Gruppenverfolgung der Hazara irgendwo in Afghanistan an, zum 

Unterschied zur Region Quetta in Pakistan (VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048). 

Auch die EASO Leitlinien 2019 halten dazu fest, dass allein die Zugehörigkeit zur Volksgruppe 

der Hazara im Allgemeinen nicht zu einem Risikolevel führt, welches für sich genommen 

bereits wohlbegründete Furcht vor Verfolgung begründet. Diese kann sich – vorbehaltlich der 

konkreten Umstände des Einzelfalles – im Zusammentreffen mit anderen Risikoprofilen 

ergeben. Ein solches Risiko ist im Verfahren jedoch nicht hervorgekommen. 

Aus diesen Gründen ist das Vorliegen einer Gruppenverfolgung im Hinblick auf die 

Volksgruppe der Hazara oder von Angehörigen der Religionsgemeinschaft der Schiiten in 

Afghanistan im Ergebnis zu verneinen. 

Wie den Feststellungen zu entnehmen ist, liegt beim Beschwerdeführer keine europäische 

oder "westliche" Lebenseinstellung seiner Person, die zu einer Gefährdung führen könnte, 

vor. Auch EASO bewertet in seinen Leitlinien vom Juni 2019 das Risikopotential von Männern, 

welche als „verwestlicht“ angesehen werden könnten, im Allgemeinen als minimal (EASO 

Kapitel Common analysis: Afghanistan, II. 13). Es sind nach den zitierten Länderinformationen 

keine Fälle bekannt, in denen Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthaltes in Europa 

Opfer von Gewalttaten wurden. 

Eine auch mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu prognostizierende, individuelle und 

konkret gegen den Beschwerdeführer gerichtete Verfolgung aus einem in der GFK genannten 

Grund aufgrund seiner Eigenschaft als Rückkehrer aus Europa oder im Zusammenhang mit 

einer "westlichen Wertehaltung" kann nicht abgleitet werden. 

Auch aus der allgemeinen Lage in Afghanistan lässt sich für den BF eine Zuerkennung des 

Status eines Asylberechtigten nicht herleiten. Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und 
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soziale Situation stellt nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes keinen 

hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl. etwa VwGH 14.03.1995, 94/20/0798; 

17.06.1993, 92/01/1081). Wirtschaftliche Benachteiligungen können nur dann asylrelevant 

sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa VwGH 09.05.1996, 95/20/0161; 

30.04.1997, 95/01/0529; 08.09.1999, 98/01/0614). Aber selbst für den Fall des Entzuges der 

Existenzgrundlage ist eine Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser Entzug mit einem 

in der GFK genannten Anknüpfungspunkt - nämlich der Rasse, Religion, der Nationalität, der 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung - 

zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen wäre. 

Da sohin keine Umstände vorliegen, wonach es ausreichend wahrscheinlich wäre, dass der BF 

in seiner Heimat in asylrelevanter Weise bedroht wäre, ist die Abweisung des Antrages auf 

internationalen Schutz bezüglich des Status eines Asylberechtigten durch das Bundesamt im 

Ergebnis nicht zu beanstanden. 

2. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 

zuzuerkennen, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn 

dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, oder 

dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr 

einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 

Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 

oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der 

Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine 

innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offensteht. 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf Leben gesetzlich geschützt. 

Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines 

durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf 
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eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. Letzteres wurde wiederum durch das 

Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe hinfällig. Gemäß Art. 

3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 

Behandlung unterworfen werden. 

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von 

seinem Antrag erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten 

oder infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren und in 

den Schutzbereich des Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 

Konvention fallenden Bedrohung glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle 

Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 

entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 

02.08.2000, 98/21/0461, zu § 57 FrG 1997; auch VwGH vom 25.01.2001, 2001/20/0011). 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegründete Gefahr 

möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa Erkenntnis 

des Verwaltungsgerichtshofes vom 19.02.2004, Zl. 99/20/0573). Es müssen stichhaltige 

Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer 

unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. 

Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches 

Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Antrag 

auf internationalen Schutz zu prüfen. Gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 

erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche 

Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter 

dem Gesichtspunkt des Artikel 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich 

die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur 

allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH 31.03.2005, Zl. 

2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). 

Der Schutzbereich des Artikels 3 EMRK umfasst nicht nur Fälle, in denen der betroffenen 

Person unmenschliche Behandlung (absichtlich) zugefügt wird. Auch die allgemeinen 

Umstände, insbesondere unzulängliche medizinische Bedingungen im Zielstaat der 

Abschiebung können - in extremen Einzelfällen - in den Anwendungsbereich des Artikels 3 

EMRK fallen. Allgemein ist der Rechtsprechung des EGMR zu entnehmen, dass "allein" 
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schlechtere oder schwierigere (auch kostenintensivere) Verhältnisse in Bezug auf die 

medizinische Versorgung nicht ausreichen, um - in Zusammenhang mit einer Abschiebung - in 

den Anwendungsbereich des Artikels 3 EMRK zu reichen. Dazu sei - jeweils - das Vorliegen 

außergewöhnlicher Umstände erforderlich. Der EGMR betonte weiters im Fall Bensaid gg. 

Vereinigtes Königreich, dass auf die "hohe Schwelle" des Artikels 3 besonders Bedacht zu 

nehmen sei, wenn der Fall nicht die "direkte" Verantwortung eines Vertragsstaates (des 

abschiebenden Staates) für die Zufügung von Leid betreffe (vgl. Putzer, Leitfaden für 

Asylrecht² (2011) Rz 196, mwH). 

Eine Verletzung des Artikels 3 EMRK ist im Falle einer Abschiebung nach der Judikatur des 

EGMR, der sich die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts angeschlossen haben, jedenfalls nur 

unter exzeptionellen Umständen anzunehmen (vgl. hiezu EGMR ‚U 02.05.1997, D vs. United 

Kingdom, Nr. 30240/96; EGMR E 31.05.2005, Ovdienko Iryna and Ivan vs. Finland, Nr. 1383/04 

sowie VfGH vom 06.03.2008, Zl. B 2400/07, mwH). 

Auch nach Ansicht des EGMR ist die allgemeine Situation in Afghanistan nicht dergestalt, dass 

schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 

3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. EGMR Urteil Husseini v. Sweden vom 

13.10.2011, Beschwerdenummer 10611/09, Ziffer 84 sowie das rezente Erkenntnis des EGMR, 

wonach die allgemeine Situation in Afghanistan nicht so gelagert ist, dass die Ausweisung 

dorthin automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoße würde: EGMR AGR/Niederlande, 

12.01.2016, 13.442/08 und das dementsprechende rezente Erkenntnis des VwGH vom 

23.02.2016, Zl. Ra 2015/01/0134-7). 

Selbst wenn einem Antragsteller in seiner Herkunftsregion eine Art. 3 EMRK-widrige Situation 

drohen sollte, ist seine Rückführung dennoch möglich, wenn ihm in einem anderen Landesteil 

seines Herkunftsstaates eine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung steht (§ 11 AsylG 

2005). Ihre Inanspruchnahme muss dem Fremden zumutbar sein (Prüfung der konkreten 

Lebensumstände am Zielort). Dass das mögliche Vorliegen einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative auch bei der Prüfung des subsidiären Schutzes zu berücksichtigen ist, ergibt 

sich aus dem Wortlaut des § 11 Abs. 1 AsylG 2005, wonach sich die innerstaatliche 

Fluchtalternative, die als ein Kriterium u.a. die Zumutbarkeit des Aufenthalts in einem 

bestimmten Teil des Staatsgebietes vorsieht, auf den „Antrag auf internationalen Schutz“ und 

somit auch auf jenen auf Zuerkennung des Status subsidiär Schutzberechtigten bezieht (vgl. 

hierzu auch VwGH 23.02.2016, Ra 2015/20/0233). 
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Der BF stammt aus der Stadt Kabul, in der er bis zu seiner Ausreise in den Iran im Alter von 

acht Jahren aufhältig war.  

Zusammenschauend ergibt sich, dass in Kabul die Möglichkeiten für eine den 

durchschnittlichen afghanischen Verhältnissen entsprechende Lebensführung realistisch sind 

und keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer bei einer 

Rückkehr einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre. Darüber 

hinaus ist Kabul eine für Normalbürger, die nicht mit Ausländern zusammenarbeiten, 

vergleichsweise sichere und über den jeweiligen Flughafen gut erreichbare Stadt. Die 

afghanische Regierung behält nach den vorliegenden Länderberichten die Kontrolle über 

Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren. In Kabul sind 

Hauptziele der Angriffe meist Regierungsgebäude, ausländische Vertretungen, militärische 

Einrichtungen, gewerbliche Einrichtungen, ausländische Organisationen, Restaurants, Hotels 

und Gasthäuser, Flughäfen und Bildungszentren. Die genannten Gefährdungsquellen sind in 

reinen Wohngebieten nicht anzunehmen, weshalb die Sicherheitslage in Kabul nach wie vor 

als ausreichend sicher zu bewerten ist. Gleiches gilt auch für die Städte Herat und Mazar-e 

Sharif. Darüber hinaus sind Herat und Mazar-e Sharif über den Luftweg aufgrund des 

vorhandenen Flughafens sicher erreichbare Städte. 

In den EASO Leitlinien 2019 (EASO Country Guidance: Afghanistan, Juni 2019) werden die 

Städte Herat und Mazar-e Sharif als jene Gebiete aufgezählt, in denen das Ausmaß 

willkürlicher Gewalt nicht ein derart hohes Niveau erreicht, dass wesentliche Gründe zur 

Annahme vorliegen, wonach ein Zivilist – bloß aufgrund seiner Anwesenheit – ein 

tatsächliches Risiko zu gewärtigen hätte, ernsthaften Schaden zu nehmen (EASO Leitlinien 

2019, S. 29). 

Aus dem vorliegenden Berichtsmaterial geht hervor, dass Anschläge, insbesondere auf 

Einrichtungen mit Symbolcharakter, nicht auszuschließen sind und in unregelmäßigen 

Abständen auch stattfinden. Hierzu ist auszuführen, dass die weltweit zu verzeichnende 

Zunahme von Terroranschlägen für sich alleine betrachtet noch nicht die Schlussfolgerung zu 

tragen vermag, dass die Ausweisung in einen von Terroranschlägen betroffenen Staat 

automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde bzw. für den Betroffenen unzumutbar wäre. 

Die verzeichneten Anschläge ereignen sich hauptsächlich im Nahebereich staatlicher 

Einrichtungen und richten sich mehrheitlich gezielt gegen die Regierung und internationale 

Organisationen sowie Restaurants, Hotels oder ähnliche Einrichtungen, in denen vorwiegend 

ausländische Personen verkehren. Die genannten Gefährdungsquellen sind in reinen 

Wohngebieten nicht anzunehmen, weshalb die Sicherheitslage in der Stadt Herat und Mazar-

e Sharif nach wie vor als ausreichend sicher zu bewerten ist. Auf Basis der vorliegenden 



- 115 - 

Länderinformationen, insbesondere im Hinblick auf die EASO Leitlinien 2019 ist nicht davon 

auszugehen, dass dem Beschwerdeführer in Herat eine neue Verfolgung oder ein anderer 

schwerer Schaden droht. 

Auch wenn die Verwirklichung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse, wie 

etwa der Zugang zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung häufig nur sehr 

eingeschränkt möglich ist, so ist die Versorgung der afghanischen Bevölkerung in diesen 

Städten dennoch zumindest grundlegend gesichert. 

Internationale Flüge nach Afghanistan sowie nationale Flüge sind ebenfalls – unter Einhaltung 

der grundlegenden COVID-19-Schutzmaßnahmen – möglich. Zwischen den Städten 

Afghanistans verkehren zudem Busse. 

Zudem ist insbesondere zu Mazar e Sharif zu erwähnen, dass sich die Region wirtschaftlich gut 

entwickelt. Es entstehen neue Arbeitsplätze, Firmen siedeln sich an und auch der 

Dienstleistungsbereich wächst. Die Provinz Balkh ist nach wie vor eine der stabilsten Provinzen 

Afghanistans (RFE/RL 23.3.2018), sie zählt zu den relativ ruhigen Provinzen in Nordafghanistan 

(Khaama Press 16.1.2018; vgl. Khaama Press 20.8.2017). Auch hat sich das Lohnniveau in der 

Stadt signifikant erhöht. Herat gilt als eine relativ entwickelte Provinz im Westen des Landes. 

Des Weiteren wurde Ende Oktober 2017 verlautbart, dass die Provinz Herat zu den relativ 

ruhigen Provinzen im Westen des Landes zählt, wenngleich sich in den abgelegenen Distrikten 

die Situation in den letzten Jahren aufgrund der Taliban verschlechtert hat (Khaama Press 

25.10.2017). Die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle ist vergleichsweise gering. 

Da der Beschwerdeführer jung, gesund und arbeitsfähig ist, spricht nichts dagegen, dass der 

Beschwerdeführer in Mazar-e Sharif oder Herat durch Annahme von Gelegenheitsarbeiten 

seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Nach den vorliegenden Länderberichten besteht 

Bedarf am Arbeitsmarkt überwiegend in Hinblick auf manuelle Arbeit ohne Anforderungen an 

eine formelle Ausbildung (EASO Bericht Afghanistan Netzwerke vom Januar 2018). 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für einen 

Rückkehrer auch in den Städten Mazar-e Sharif oder Herat schwierig sind und durch die 

aktuelle COVID-19 Pandemie nochmals erschwert werden. Der Zugang zu Grundversorgung, 

medizinischer Versorgung, Arbeits- und Wohnungsmarkt ist jedoch nach wie vor gegeben. Die 

Arbeitslosigkeit ist zwar hoch, jedoch wäre nach der festgestellten Berichtslage nicht 

erkennbar, dass ganz generell nicht die Grundlage bzw. (Lebens-) Bedingungen an sich für die 

– in weiterer Folge, wie nachstehend auch dargelegt, dann von weiteren persönlichen 

Umständen des Einzelnen abhängig – Existenzsicherung allgemein wie auch das Erreichen und 

Halten eines – auch der übrigen dortigen Bevölkerung entsprechenden – angemessenen 

Lebensstandards vorhanden wären. Der Beschwerdeführer verfügt bereits über 
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Berufserfahrung als in der Baubranche sowie als Pflücker und in einer Ziegelfabrik. Auf Basis 

dieser Vorerfahrungen ist zu prognostizieren, dass der Beschwerdeführer auch in Mazar-e 

Sharif oder Herat in der Lage sein wird, sich durch eigene Tätigkeit ein den dortigen 

Verhältnissen entsprechendes Einkommen zu erwirtschaften. 

COVID-19: Aus den Länderinformationen geht hervor, dass die wirtschaftliche Situation in 

Herat und Mazar-e Sharif vor allem für Taglöhner aufgrund der getroffenen Maßnahmen zur 

Eindämmung der COVID-19 Pandemie (zum Teil Lockdown, „social-distancing“) schwierig ist. 

Es handelt sich dabei jedoch um temporäre Maßnahmen, die der Verhinderung der 

Ausbreitung der Pandemie geschuldet sind. Aus jetziger Sicht kann davon ausgegangen 

werden, dass diese nach einem Abklingen der Krise wieder gelockert werden, sodass es dem 

Beschwerdeführer in Zukunft möglich sein wird, sich in Mazar-e Sharif und Herat am 

Arbeitsmarkt zurechtzufinden und eine seiner Ausbildung und Vorerfahrung entsprechende 

Beschäftigung zu finden, um sich ein Einkommen zu erwirtschaften. Zudem kann der 

Beschwerdeführer Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen und damit anfangs seine 

Grundbedürfnisse bestreiten. Vor diesem Hintergrund geht das Bundesverwaltungsgericht 

davon aus, dass eine Ansiedelung für den Beschwerdeführer aufgrund der COVID-19 

Maßnahmen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten verbunden sein kann. Die persönlichen 

Umstände des Beschwerdeführers (Gesundheit, Sozialisierung in afghanischer Kultur, 

Vorerfahrungen in diversen Branchen) lassen aber die Prognose zu, dass der 

Beschwerdeführer auch in der aktuellen Situation in der Lage sein wird, sich eine 

Lebensgrundlage zu schaffen, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz zu 

decken. Es sind im Verfahren keine außergewöhnlichen Umstände hervorzugekommen, die 

eine Verletzung der nach Art. 3 EMRK garantierten Rechte des Beschwerdeführers bei einer 

Rückkehr nach Mazar-e Sharif oder Herat annehmen lassen.  

Laut den Richtlinien des UNHCR müssen die schlechten Lebensbedingungen sowie die prekäre 

Menschenrechtslage von intern vertriebenen afghanischen Staatsangehörigen bei der 

Prüfung der Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative berücksichtigt werden, 

wobei angesichts des Zusammenbruchs des traditionellen sozialen Gefüges der Gesellschaft 

auf Grund jahrzehntelang währender Kriege, massiver Flüchtlingsströme und interner 

Vertreibung hierfür jeweils eine Einzelfallprüfung notwendig ist (zur Indizwirkung von UNHCR-

Richtlinien vgl. u.a. VwGH 10.12.2014, Ra 2014/18/0103). 

Zwar verfügt der Beschwerdeführer über keine sozialen oder familiären Anknüpfungspunkte 

in Kabul, Mazar-e Sharif oder Herat (vgl. VfGH 12.03.2013, U1674/12). In diesem 

Zusammenhang ist aber zu beachten, dass selbst eine fehlende familiäre Anknüpfung nicht zu 
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einer Unzumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative führt bzw. eine reale Gefahr 

einer Verletzung des Art. 3 EMRK begründet (VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063; 

13.09.2016, Ra 2016/01/0096; 25.04.2017, Ra 2017/01/0016; vgl. auch zuletzt VwGH 

23.01.2018, Ra 2018/18/0001-5 und 05.04.2018, Ra 2017/19/0616-5). 

Neben der Sicherheitslage im Herkunftsland können das Vorhandensein einer Unterkunft und 

die Möglichkeit der Versorgung im Zielstaat unter den Gesichtspunkten des Art. 3 EMRK und 

der Zumutbarkeit iSd § 11 AsylG 2005 relevant sein. Dies insbesondere dann, wenn es sich um 

Antragsteller handelt, bei denen individuelle Gründe bestehen, die die Annahme einer 

besonderen Schutzbedürftigkeit rechtfertigen, wie z. B. Personen mit Erkrankungen, Familien 

mit Kleinkindern oder schwangeren Frauen (VfGH 14.12.2011, U2495/2010 mit Verweis auf 

VfGH 07.10.2010, U694/2010). 

Derartige individuelle Gründe, welche eine besondere Schutzbedürftigkeit rechtfertigen 

würden, sind im Verfahren nicht hervorgekommen. Vielmehr handelt es sich beim BF - wie 

bereits erwähnt - um einen gesunden und arbeitsfähigen Erwachsenen. Seine Ehefrau und 

seine Kinder sind bereits selbsterhaltungsfähig.  

Weiters ist zu beachten, dass aufgrund der aktuellen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 

auch eine fehlende Schul- und Berufsausbildung bzw. -erfahrungen, eine drohende 

Arbeitslosigkeit, eine nicht vorhandene familiäre Unterstützung in Afghanistan, nicht 

ausreichende Kenntnisse über die örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten in Kabul, 

Mazar-e Sharif oder Herat keine reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit 

keine Verletzung des Art. 3 EMRK begründen. Insgesamt stellen Probleme hinsichtlich 

Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht keine exzeptionellen 

Umstände dar (VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063; 

18.03.2016, Ra 2015/01/0255; 25.05.2016, Ra 2016/19/0036; 

23.03.2017, Ra 2016/20/0188; 10.03.2017, Ra 2017/18/0064; 

25.04.2017, Ra 2017/01/0016; 20.06.2017, Ra 2017/01/0023; 

08.08.2017, Ra 2017/19/0118-5; 20.09.2017, Ra 2017/19/0190; 

05.04.2018, Ra 2017/19/0616-5). 

Wie bereits festgestellt wurde, ist der Beschwerdeführer gesund sowie im erwerbsfähigen 

Alter. Er kann auch Berufserfahrung als Pflücker, in der Baubranche und in einer Ziegelfabrik 

vorweisen. Es kann somit die grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben 

vorausgesetzt werden. Zudem spricht der Beschwerdeführer eine Landessprache auf 
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muttersprachlichem Niveau. 

Der BF ist zwar im Iran aufgewachsen, wurde jedoch im afghanischen Familienverband 

aufgezogen, wodurch er mit den kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates 

vertraut ist. Der BF gehört auch keinem Personenkreis an, von dem anzunehmen ist, dass er 

sich in Bezug auf die individuelle Versorgungslage qualifiziert schutzbedürftiger darstellt als 

die übrige Bevölkerung, die ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen kann. Der 

Beschwerdeführer verfügt zwar in Kabul, Herat oder Mazar-e Sharif über keine sozialen bzw. 

familiären Anknüpfungspunkte, er hat jedoch bereits bis zum achten Lebensjahr bereits in 

Kabul gelebt und kann sich innerhalb kurzer Zeit Ortskenntnisse aneignen. Auf die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme von Rückkehrhilfe wurde bereits hingewiesen. Es gibt somit unter 

Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Beschwerdeführers keine hinreichenden 

Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer in Ansehung seiner wirtschaftlichen 

Situation (z.B. Nahrung, Unterkunft) einer existenzbedrohenden oder auch unzumutbaren 

Situation ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 23.01.2018, Ra 2018/18/0001-5). 

Das Fehlen eines Unterstützungsnetzwerkes vor Ort wird somit im Fall des Beschwerdeführers 

durch seine individuellen Vorerfahrungen (Arbeitserfahrungen), seine Sozialisierung in einem 

afghanischen Umfeld, der Kenntnis einer Landessprache, seiner erwiesenen 

Anpassungsfähigkeit verbunden mit der Möglichkeit, Rückkehrhilfe zu Beginn in Anspruch 

nehmen zu können, ausgeglichen. 

Zwar besteht die Möglichkeit, dass der BF in Kabul, Mazar e Sharif bzw. Herat mit einer 

schwierigen Lebenssituation insbesondere bezüglich der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche 

sowie in wirtschaftlicher Hinsicht konfrontiert wäre. Jedoch wird er dadurch nicht in seinen 

Rechten nach Art. 2 und 3 EMRK, oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 6 über die 

Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985 idgF, und Nr. 13 über die vollständige 

Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 idgF, verletzt werden. Weder droht im 

Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer substanziell schlechten oder 

nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer Verletzung der oben genannten von 

der EMRK gewährleisteten Rechte. Dasselbe gilt für die reale Gefahr, der Todesstrafe 

unterworfen zu werden. Anhaltspunkte dahingehend, dass eine Rückführung in den 

Herkunftsstaat für den Beschwerdeführer als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 

oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde, sind nicht hervorgekommen. 
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Der BF hat auch nicht mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines 

Risikos dargelegt, dass gerade ihm im Falle einer Rückführungsmaßnahme eine Art. 3 EMRK 

widersprechende Behandlung drohen würde (VwGH 19.0.2017, Ra 2017/19/0095). 

Unter Berücksichtigung der Länderberichte und der persönlichen Situation des 

Beschwerdeführers ist in einer Gesamtbetrachtung nicht zu erkennen, dass er im Fall seiner 

Abschiebung nach Afghanistan und einer Ansiedlung in der Stadt Kabul, Herat oder Mazar-e 

Sharif in eine ausweglose Lebenssituation geraten und real Gefahr laufen würde, eine 

Verletzung seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 

13 zur Konvention geschützten Rechte zu erleiden. Es liegen keine exzeptionellen Gründe vor, 

die einer Ansiedlung in der Stadt Kabul, Herat oder Mazar-e Sharif entgegenstehen würden.  

Somit steht dem Beschwerdeführer im Ergebnis eine IFA in Kabul, Mazar-e Sharif und Herat 

zur Verfügung, auf die er entsprechend den Anforderungen der UNHCR RL 2018 sowie den 

Kriterien der EASO Leitlinien 2019 in zumutbarer Weise verwiesen werden kann.  

Die COVID-19-Pandemie vermag für sich alleine betrachtet nicht die Schlussfolgerung zu 

tragen, dass die Ausweisung in einen von diesem Virus betroffenen Staat automatisch gegen 

Art. 3 EMRK verstoßen würde, zumal derzeit weltweit zahlreiche Länder von 

vorübergehenden Einschränkungen, negativen (allgemeinen, gesundheitlichen, 

wirtschaftlichen oder finanziellen) Auswirkungen der Pandemie sowie vorläufigen 

(Sicherheits-)Maßnahmen betroffen sind. 

Aufgrund der vorgenommenen Prüfung im Einzelfall (VfGH 13.09.2012, U370/2012) unter 

Berücksichtigung der allgemeinen Gegebenheiten und der persönlichen Umstände des 

Beschwerdeführers sowie unter Beachtung der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes und Bezugnahme der Rechtsprechung des EGMR war die 

Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 

2005 als unbegründet abzuweisen. 

3. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt III. und IV. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 

Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. 

Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und von Amts wegen ein 

Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt wird sowie kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 

9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. 
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Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von 

Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" 

zu erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 

oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür 

weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die 

Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem inländischen 

Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer Verurteilung durch 

ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 

die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 

oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht 

niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 

382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der 

Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der "Aufenthaltsberechtigung 

besonderer Schutz" zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

Der BF befindet sich erst seit Oktober 2015 im Bundesgebiet und sein Aufenthalt ist nicht 

geduldet. Er ist nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und auch kein Opfer von 

Gewalt. Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 

AsylG 2005 liegen daher nicht vor, wobei dies weder im Verfahren noch in der Beschwerde 

auch nur behauptet wurde. 

Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im 

Hinblick auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 

2005 und ist auch keine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ergangen, wie aus dem 

Verfahrensgang ersichtlich ist. 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem 

(§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag 

auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 

als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, und 
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kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach 

anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

Der BF ist als Staatsangehöriger von Afghanistan kein begünstigter Drittstaatsangehöriger und 

es kommt ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten 

Abweisung seines Antrags auf internationalen Schutz das Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG 

2005 mit der Erlassung dieser Entscheidung endet. 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt 

des Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in 

dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, 

abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann 
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auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf 

Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf 

Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 

Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 

Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), 

BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern 

und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche 

Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein 

gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 

28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - Peukert, Europäische 

Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; 

Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; 

vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der 

bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 

8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 

13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, 

EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) 

und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 

494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 

1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, 

ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität 

wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern 

gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 

Das Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK umfasst auch nicht formalisierte eheähnliche 

Lebensgemeinschaften zwischen Mann und Frau; bei solchen ist normalerweise das 

Zusammenleben der beiden Partner in einem gemeinsamen Haushalt erforderlich, es können 

aber auch andere Faktoren wie etwa die Dauer oder die Verbundenheit durch gemeinsame 

Kinder unter Beweis stellen, dass die Beziehung hinreichend konstant ist (EGMR vom 

27.10.1994, 18535/91 Kroon und andere gg. die Niederlande, Z 30; EGMR vom 22.04.1997, 

21.830/93, X,Y und Z gg. Vereinigtes Köngreich, Z 36) 

Art. 8 EMRK schützt unter anderem sowohl die individuelle Selbstbestimmung und 

persönliche Identität, als auch die freie Gestaltung der Lebensführung. Zum geschützten 
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Privatleben gehört das Netzwerk der gewachsenen persönlichen, sozialen und 

wirtschaftlichen Bindungen (EGMR vom 09.10.2003, 48321/99, Slivenko gg. Lettland). So 

können persönliche Beziehungen, die nicht unter das Familienleben fallen, sehr wohl als 

"Privatleben" relevant sein. 

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen stellen regelmäßig einen Eingriff in das Privatleben dar, 

weil sie die betroffene Person aus ihrem sozialen Umfeld herausreißen. Nach der 

Rechtsprechung des EGMR hängt es von den Umständen des jeweiligen Falles ab, ob es 

angebracht ist, sich eher auf den Gesichtspunkt des Familienlebens zu konzentrieren als auf 

den des Privatlebens (EGMR 23.04.2015, 38030/12, Khan, Rn. 38; 05.07.2005, Große Kammer, 

46410/99, Üner, Rn. 59). Die Prüfung am Maßstab des Privatlebens ist jedoch weniger streng 

als jene am Maßstab des Familienlebens, weshalb letztere in der Praxis im Vordergrund steht 

(Ewald Wiederin, Schutz der Privatsphäre, in: Merten/Papier/Kucsko-Stadlmayer [Hg.], 

Handbuch der Grundrechte VII/1, 2. Aufl., § 10, Rn. 52). 

Nach ständiger Rechtsprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts kommt dem 

öffentlichen Interesse aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung iSd Art 8 Abs 2 EMRK ein hoher Stellenwert zu. Der Verfassungsgerichtshof und der 

Verwaltungsgerichtshof haben in ihrer Judikatur ein öffentliches Interesse in dem Sinne 

bejaht, als eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung 

von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland aufhalten 

durften, verhindert werden soll (VfSlg. 17.516 und VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479). 

Der BF ist zum Aufenthalt in Österreich nur auf Grund eines Antrages auf internationalen 

Schutz, der sich als nicht begründet erwiesen hat, berechtigt gewesen. Anhaltspunkte dafür, 

dass ihm ein nicht auf asylrechtliche Bestimmungen gestütztes Aufenthaltsrecht zukäme, sind 

nicht ersichtlich. Darüber hinaus sind keine Hinweise für eine ausreichend intensive Beziehung 

zu allfälligen in Österreich aufhältigen Familienangehörigen oder ihm sonst besonders 

nahestehende Personen hervorgekommen, zumal die Kernfamilie des Beschwerdeführers 

(mitsamt Ehefrau und fünf Kindern) im Iran lebt. 

Im Hinblick auf die relativ kurze Zeitspanne, seit der sich der BF in Österreich aufhält (Oktober 

2015), kann selbst unter Miteinbeziehung integrativer Merkmale – wie etwa 

Deutschkenntnisse, Absolvierung zahlreicher Integrationsmodule, Kurse sowie einer 

ehrenamtlichen Tätigkeit im Fahrradservice eines Vereins eine von Art. 8 EMRK geschützte 

"Aufenthaltsverfestigung" noch nicht angenommen werden (vgl. VwGH 26.06.2007, Zl. 

2007/01/0479, wonach ein dreijähriger Aufenthalt "jedenfalls" nicht ausreichte, um daraus 
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eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abzuleiten; vgl. auch VwGH 

20.12.2007, Zl. 2007/21/0437, zu § 66 Abs. 1 FPG, wonach der 6-jährigen Aufenthaltsdauer 

eines Fremden im Bundesgebiet, der Unbescholtenheit, eine feste soziale Integration, gute 

Deutschkenntnisse sowie einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, jedoch keine 

Familienangehörigen geltend machen konnte, in einer Interessensabwägung keine derartige 

"verdichtete Integration" zugestanden wurde, da der Aufenthalt "letztlich nur auf einem 

unbegründeten Asylantrag fußte"; ähnlich auch VwGH 25.02.2010, Zl. 2010/18/0026; VwGH 

30.04.2009, Zl. 2009/21/0086; VwGH 08.07.2009, Zl. 2008/21/0533; VwGH 08.03.2005, 

2004/18/0354). Somit kann nicht festgestellt werden, dass dem subjektiven Interesse des 

Beschwerdeführers am Verbleib im Inland Vorzug gegenüber dem maßgeblichen öffentlichen 

an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften, 

denen aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 

Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. VwGH 22.01.2013, Zl. 2011/18/0036; 

VwGH 10.05.2011, Zl. 2011/18/0100; VwGH 22.03.2011, Zl. 2007/18/0628; VwGH 26.11.2009, 

Zl. 2007/18/0305), zu geben ist. 

Der BF hat Deutschkurse besucht sowie Integrationsmodule und Kurse absolviert. Er ist zudem 

ehrenamtlich im Fahrradservice bei einem Verein tätig. Der BF ist jedoch nicht 

selbsterhaltungsfähig und lebt von der Grundversorgung. Weitere ausgeprägte private oder 

persönliche Interessen hat der Beschwerdeführer im Verfahren nicht dargetan. Es ist daher 

davon auszugehen, dass im Falle des Beschwerdeführers nur ein geringer Grad an Integration 

erreicht worden ist. Im Übrigen bewirkt der Umstand, dass der Beschwerdeführer in 

Österreich nicht straffällig geworden ist, keine Erhöhung des Gewichtes der Schutzwürdigkeit 

von persönlichen Interessen an einem Aufenthalt in Österreich, da das Fehlen ausreichender 

Unterhaltsmittel und die Begehung von Straftaten eigene Gründe für die Erlassung von 

aufenthaltsbeendenden Maßnahmen darstellen (VwGH 24.07.2002, 2002/18/0112). 

Das Interesse des BF an der Aufrechterhaltung privater Kontakte in Österreich ist noch 

zusätzlich dadurch geschwächt, dass er sich bei seinem Aufenthalt im Bundesgebiet stets 

seines unsicheren bzw. unrechtmäßigen Aufenthaltsstatus bewusst sein musste: Er durfte sich 

hier bisher nur aufgrund seines Antrages auf internationalen Schutz aufhalten, der als 

unbegründet abzuweisen war (vgl. zB VwGH 20.02.2004, 2003/18/0347, 26.02.2004, 

2004/21/0027, 27.04.2004, 2000/18/0257; vgl. auch EGMR 08.04.2008, Nnyanzi, Appl. 

21878/06, wonach ein vom Fremden in einem Zeitraum, in dem er sich bloß aufgrund eines 

Asylantrages im Aufnahmestaat aufhalten darf, begründetes Privatleben per se nicht geeignet 

ist, die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffes zu begründen). Auch der Verfassungsgerichtshof 

misst in ständiger Rechtsprechung dem Umstand im Rahmen der Interessenabwägung nach 
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Art. 8 Abs. 2 EMRK wesentliche Bedeutung bei, ob die Aufenthaltsverfestigung des 

Asylwerbers überwiegend auf vorläufiger Basis erfolgte, weil der Asylwerber über keine über 

den Status eines Asylwerbers hinausgehende Aufenthaltsberechtigung verfügt hat. In diesem 

Fall muss sich der Asylwerber bei allen Integrationsschritten im Aufenthaltsstaat seines 

unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der Vorläufigkeit seiner Integrationsschritte 

bewusst sein (VfSlg 18.224/2007, 18.382/2008, 19.086/2010, 19.752/2013). 

Festzuhalten ist auch, dass es dem BF bei Erfüllung der allgemeinen aufenthaltsrechtlichen 

Regelungen des FPG bzw. NAG auch nicht verwehrt ist, wieder in das Bundesgebiet 

zurückzukehren (so auch VfSlg. 19.086/2010 unter Hinweis auf Chvosta, Die Ausweisung von 

Asylwerbern und Art. 8 MRK, in ÖJZ 2007, 861). 

Die Interessen des BF an einem Verbleib im Bundesgebiet haben somit nur geringes Gewicht 

und treten gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den 

Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus der Sicht des Schutzes der öffentlichen 

Ordnung, dem nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert 

zukommt, in den Hintergrund. Die Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im 

vorliegenden Fall geboten und erscheint auch nicht unverhältnismäßig. 

Nach Maßgabe einer Interessensabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist die belangte Behörde 

somit zu Recht davon ausgegangen, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des 

unrechtmäßigen Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet sein persönliches 

Interesse am Verbleib im Bundesgebiet überwiegt und daher durch die angeordnete 

Rückkehrentscheidung eine Verletzung des Art. 8 EMRK nicht vorliegt. Auch sonst sind keine 

Anhaltspunkte hervorgekommen, wonach im gegenständlichen Fall eine 

Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig wäre. 

Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG stellt sohin keine Verletzung des 

Rechts des Beschwerdeführers auf Privat- und Familienleben gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iVm 

Art. 8 EMRK dar. Die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist daher 

ebenfalls nicht geboten. 

Die Voraussetzungen des § 10 AsylG 2005 liegen vor: Da der Antrag des BF auf internationalen 

Schutz abgewiesen wurde, ist die Rückkehrentscheidung gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 leg.cit. zu 

erlassen. Es ist auch - wie bereits ausgeführt - kein Aufenthaltstitel nach § 57 leg.cit. von Amts 

wegen zu erteilen. 
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§ 52 Abs. 2 Z 2 FPG setzt weiters voraus, dass kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 

2005 vorliegt und dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltsrecht nach anderen 

Bundesgesetzen zukommt. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Zusammenhang 

gegeben. 

Mit der Erlassung der Rückkehrentscheidung ist gemäß § 52 Abs. 9 FPG gleichzeitig 

festzustellen, dass die Abschiebung gemäß § 46 leg.cit. in einen bestimmten Staat zulässig ist. 

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 1 FPG unzulässig, wenn dadurch Art. 2 

oder 3 EMRK oder das 6. bzw. 13. ZPEMRK verletzt würden oder für den Betroffenen als 

Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 

verbunden wäre. Dies entspricht dem Tatbestand des § 8 Abs. 1 AsylG 2005. Das Vorliegen 

eines dementsprechenden Sachverhaltes wird mit der vorliegenden Entscheidung verneint. 

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG unzulässig, wenn stichhaltige Gründe 

für die Annahme bestehen, dass dort das Leben des Betroffenen oder seine Freiheit aus 

Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder persönlichen Ansichten bedroht wäre, es sei denn, es bestünde eine 

innerstaatliche Fluchtalternative. Dies entspricht dem Tatbestand des § 3 AsylG 2005. Das 

Vorliegen eines dementsprechenden Sachverhaltes wird mit der vorliegenden Entscheidung 

verneint. 

Die Abschiebung ist schließlich nach § 50 Abs. 3 FPG unzulässig, solange ihr die Empfehlung 

einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

entgegensteht. Eine derartige Empfehlung besteht für Afghanistan nicht. 

Die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan ist daher zulässig. 

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 leg.cit. zugleich eine 

Frist für die freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 

55 Abs. 2 leg.cit. 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass 

besondere Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen 

Verhältnisse zu berücksichtigen hat, jene Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung 

geführt haben, überwiegen. Bei Überwiegen besonderer Umstände kann die Frist zur 

freiwilligen Ausreise einmalig mit einem längeren Zeitraum als die vorgesehenen 14 Tage 

festgesetzt werden (§ 55 Abs. 3 leg.cit.). 



- 127 - 

Da derartige Umstände vom BF nicht behauptet worden und auch im Ermittlungsverfahren 

nicht hervorgekommen sind, ist die Frist zu Recht mit 14 Tagen festgelegt. Da in Hinblick auf 

COVID-19 erhebliche Einschränkungen des Flugverkehrs im gerichtlichen 

Entscheidungszeitpunkt (als auch im Ausfertigungszeitpunkt der Entscheidung) gegeben 

waren (bzw. sind), und eine Ausreise nach Afghanistan nicht oder nur erschwert möglich war, 

war die Frist für die freiwillige Ausreise für einen Zeitraum 14 Tage beginnend mit der 

tatsächlichen Möglichkeit der unterstützten freiwilligen Ausreise festzusetzen.  

Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Rückkehrentscheidung und die 

gesetzte Frist für die freiwillige Ausreise vorliegen, ist die Beschwerde gegen den 

angefochtenen Bescheid auch in diesen Spruchpunkten als unbegründet abzuweisen. 

Es war somit insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 

lösenden Rechtsfrage vor. 

Im vorliegenden Fall liegen die tragenden Elemente der Entscheidung allein in der Bewertung 

der Asyl- und Aufnahmesituation im Mitgliedsstaat, die auf den umfassenden und aktuellen 

Feststellungen der Behörde über die Lage im Vertragsstaat beruht, sowie in der Bewertung 

der Intensität des Privat- und Familienlebens des Beschwerdeführers und demgemäß in 

Tatbestandsfragen. 

Hinsichtlich der Einordnung des Sachverhaltes konnte sich das Bundesverwaltungsgericht 

insbesondere auf die Rechtsprechung der Höchstgerichte und des EGMR bzw. auf eine 

ohnehin klare Rechtslage stützen. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den rechtlichen 

Erwägungen wiedergegeben. 


